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Tierethik jenseits von Eden: 
Ideale Ansprüche in einer nicht idealen Welt 

HERWIG GRIMM 

1. Einleitung: Jenseits von Eden 

Als normative Wissenschaft beschäftigt sich die philosophische Ethik nicht nur mit der Frage, 
was der Fall ist, sondern auch mit der Frage, was sein soll. Deshalb haben es Ethiker immer 
auch mit Vorschlägen zur Veränderung des Bestehenden zu tun. Insbesondere die anwen-
dungsorientiert arbeitenden Ethiker, die ihr Geschäft näher an der Praxis sehen als traditio-
nelle Ethiker, stehen deshalb vor einer unvermeidlichen Schwierigkeit: Jeder ihrer Vorschlä-
ge zur Veränderung des Bestehenden schafft potenziell Verlierer. Deshalb macht man sich 
als Ethiker nicht nur Freunde. Wenn moralische Missstände ausweisbar sind und ihre Über-
windung möglich ist, dann ist klar, dass die Praxis von den zuständigen Akteuren verändert 
werden sollte. Umgekehrt würde es ein moralisches Übel darstellen, wenn unter diesen Um-
ständen nichts zum Besseren verändert würde. 

Allerdings, und dies wird sich im Folgenden zeigen, liegen die Fälle nur selten so klar, und es 
wird zunehmend zur zentralen Aufgabe der anwendungsorientierten Ethik, nicht nur das mo-
ralisch Richtige zu bestimmen, sondern auch Vorschläge zu erarbeiten, wie es zu erreichen 
ist (vgl. Bayertz 1991; 1999; 2002; Zichy 2008). Dabei ist man als Ethiker nicht frei von den 
Hindernissen und Zwängen der sozialen Realität. Zunehmend ist die angewandte Ethik darin 
gefordert, eben genau die angesprochenen Hindernisse in ihre Begründungen zu integrieren. 
So geht es etwa bei ethischen Begründungen zuweilen vielmehr darum, die Kosten gerecht 
zu verteilen, die bei der Erreichung des Gesollten entstehen, als darum, moralische Ziele zu 
begründen. 

Ein einschlägiges Beispiel für derartige Schwierigkeiten ist die österreichische Debatte um 
den Kastenstand in der Sauenhaltung. Hier ist es vergleichsweise einfach, moralische An-
sprüche unabhängig von diesen Zwängen zu formulieren. Dies liegt vor allem daran, dass 
das moralische Defizit in diesem Fall nicht wirklich schwierig auszuweisen ist. Wenn ein 
empfindungsfähiges, neugieriges, sozial lebendes Tier über Wochen hinweg in einem Käfig 
fixiert ist und sich nicht einmal umdrehen kann, dann besteht hier ein offenkundiges Defizit. 
So ist es kein Geheimnis, dass der Kastenstand mit massiven Belastungen für die Sau ein-
hergeht. Deshalb entstehen die Probleme erst, wenn die Forderung aufgestellt wird, dieses 
Defizit aus der Welt zu schaffen. 

 Es ist klar, dass alle das moralisch Gute wollen. Als abstraktes Ideal ist das moralisch Gute 
im Bereich der Mensch-Tier-Beziehung auch einfach auszuweisen: Zum Beispiel sollen Tiere 
nicht leiden. Auf dieser abstrakten Ebene ist kaum mit Widerspruch zu rechnen. Die Ableh-
nung und der Widerstand entstehen auf der Handlungsebene, wenn verantwortliche Men-
schen in die Pflicht genommen werden und in der sozialen Realität die moralischen Forde-
rungen umsetzen sollen. Die Ablehnung entsteht, weil in unserer Welt das moralisch Gute 
nicht einfach zu haben ist.  

Vor diesem Hintergrund wird es eine Aufgabe der anwendungsorientierten Ethik, moralische 
Ideale in zumutbare Vorschläge zur Verbesserung der Praxis zu übersetzen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass moralische Entscheidungen immer auch Entscheidungen gegen Inte-
ressen und konfligierende Werte sind.  

Das moralische Leben hat es unvermeidbar mit normativen Konflikten zu tun. Ich werde da-
für argumentieren, dass unsere Welt keineswegs auf einen Zustand hin angelegt ist, den 
man in Anlehnung an die christliche Tradition als Garten Eden bezeichnen könnte. Dort, so 
der Mythos, ist in moralischer Hinsicht alles perfekt. Es braucht keine Veränderung mehr, da 
das schlechthin Gute bereits erreicht ist. Der Garten Eden ist jedoch nicht von dieser Welt. 
Deshalb gilt es sich außerhalb dieses Gartens einzurichten und ideale moralische Ansprüche 
als Orientierungshilfen zu deuten, nicht aber als konkrete Ziele, die man erreichen sollte. 



 
 2 

2. Der Gegenstand und die unterschiedlichen Ebenen der Tierethik 

Die Frage nach dem Gegenstand der Tierethik scheint auf den ersten Blick einfach zu be-
antworten: Als Teilbereich der angewandten Ethik beschäftigt man sich in der Tierethik mit 
der moralphilosophischen Reflexion der Mensch-Tier-Beziehung.1 Aber wer setzt die The-
men auf die Agenda? Was macht ein Thema zu einem tierethischen Problem? Auch hier 
könnte man eine einfache Antwort geben: die Tierethiker! Nun wäre es jedoch sicherlich 
kurzsichtig, die Ethiker allein dafür verantwortlich zu machen, was in der Tierethik verhandelt 
wird. Im Bereich der angewandten Ethik werden Fragestellungen auch an den wissenschaft-
lichen Diskurs – von außen – herangetragen. Dies geschieht, weil die angewandte Ethik in 
gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen nachgefragt wird und dort eine aktive Rolle 
spielt. Entsprechend ist es plausibel anzunehmen, dass die Themen der Tierethik und der 
angewandten Ethik im Allgemeinen im Zusammenspiel von gesellschaftlichen Teilbereichen 
wie Wissenschaft, Politik, Medien und Wirtschaft entstehen. Dieses Zusammenspiel bzw. die 
enge Koppelung dieser gesellschaftlichen Teilbereiche ist typisch für die heutige Wissen-
schaftslandschaft und stellt Wissenschaftler vor neue Herausforderungen (Weingart 2011 
[2001]).  

Aufgrund ihrer Nähe zu gesellschaftspolitischen Entwicklungen berührt die Tierethik unwei-
gerlich rechtliche, wirtschaftliche und andere öffentlichkeitswirksame Themen. Dies ist 
durchaus intendiert und lässt sich aus der Tierethik kaum wegdenken. Allerdings schlägt 
dieser Anwendungsbezug nicht nur auf die Themenfindung durch, sondern auch auf die Be-
antwortung der Fragestellungen. So ist ein zuweilen recht pragmatischer Umgang mit Prob-
lemstellungen zu konstatieren, der Gefahr läuft, theoretische Fundamente zugunsten einer 
angestrebten Nähe zur Praxis in den Hintergrund zu rücken.2 Nicht nur das, die Nähe zu den 
gesellschaftspolitischen Fragen bringt Ethiker in eine Expertenrolle im gesellschaftspoliti-
schen Diskurs, weshalb sie nach ihrer Meinung und nicht nur nach wissenschaftlicher Aus-
kunft gefragt werden.  

Nimmt man die ersten Publikationen der neueren Tierethik in den Blick, die in den frühen 
1970er-Jahren ihren Anfang nahm,3 lässt sich unschwer erkennen, dass der Gegenstand der 
Tierethik vornehmlich darin bestand, die Frage nach der Möglichkeit eines moralischen Sta-
tus von Tieren zu stellen und grundlegende moralische Verpflichtungen gegenüber Tieren zu 
begründen. Die Arbeiten prominenter Tierethiker, etwa Peter Singers (2011 [1979], 2009 
[1975]) oder Tom Regans (2004 [1983]), machen dies deutlich. Dieses grundlagenorientierte 
Begründungsprogramm dominiert die frühe Tierethik weitgehend. Die formulierten normati-
ven Ansprüche werden an die Praxis herangetragen, wodurch die Nähe zu gesellschaftspoli-
tischen Entwicklungen gegeben ist. Allerdings bleibt es überwiegend bei dem Anspruch, und 
der Schritt in die Praxis bleibt methodisch unterbestimmt. 

                                                
1 Ich verwende den Begriff „Ethik“ i. S. v. Reflexion der Moral, wobei unter „Moral“ das komplexe und vie l-
schichtige System gesellschaftlich letztverbindlicher Regeln, Normen und Wertmaßstäbe verstanden wird. 
Deshalb lässt sich unter „Moral“ auch das sozialisierte Wissen verstehen, anhand dessen moralische Akteure 
ihr Handeln – meist implizit – am Guten ausrichten. Als Reflexion der Moral integriert der Begriff „Ethik“ auch 
die Auseinandersetzung mit moralischen Fragen von Nicht-Philosophen. Im Unterschied hierzu verwende ich 
„moralphilosophisch“ i. S. v. Reflexion der Moral, die sich explizit von philosophischen Methoden und Theorien 
leiten lässt. Damit unterscheidet die ethische von der moralphilosophischen Reflexion schlicht, dass der Letzte-
ren Mittel zur Verfügung stehen, die meist den gelernten Philosophen und Theologen vorbehalten sind. Damit 
entspricht der „Moralphilosophie“ die „philosophische Ethik“ als wissenschaftliche Disziplin. 
2 Diesem pragmatischen Zug stehen manche Autoren zu Recht kritisch gegenüber, wie etwa bei Bellatoni 
(2003), Borchers (2009), Grimm (2010, 28–47) oder Light (2002). 
3 Ursula Wolf stellt den 1972 erschienenen Sammelband Animals, Men and Morals (Godlovitch/Godlovitch 
1972) an den Beginn des heutigen philosophischen Nachdenkens über die moralisch angemessene Behandlung 
von Tieren (Wolf 2008, 9). In diesem Sammelband von 1972 werden eingangs die mittlerweile paradigmati-
schen Fälle Labortiere, landwirtschaftliche Nutztiere, Pelztiere und Tests von Kosmetik im Tierversuch behan-
delt, die als moralische Übel herausgestellt werden. 
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Aufgrund dieses methodischen Defizits und der Missstände im Bereich der Mensch-Tier-
Beziehung herrscht zu Beginn der neueren Tierethik die Tendenz vor, das moralisch Richtige 
zu bestimmen und wenig auf die Probleme der Umsetzung zu achten. Blickt man auf die ak-
tuellen Debatten in der Tierethik (z. B. Kastenstand), so liegen allerdings genau dort die 
Schwierigkeiten, sodass dieses frühe Programm wenig hilfreich erscheint. Wenn verantwort-
liche Menschen (z. B. Landwirte) Bewährtes aufgeben und Neues realisieren sollen, dann 
muss geklärt sein, wie die Hindernisse der Realisierung zu überwinden sind und wer welche 
Kosten trägt. Werden sie nicht thematisiert, so führt dies dazu, dass ethische Forderungen 
als unbotmäßige Überforderungen wahrgenommen werden. Diese Kluft zwischen ethischen 
Begründungen und der Praxis hat zum Ruf der Ethik beigetragen, dass sie weltfremd, idea-
listisch und illusorisch sei.  

Es sind jedoch nicht die abstrakten Ziele und Ideale, die Schwierigkeiten bereiten. Über sie 
ist schnell Einigkeit hergestellt und sie werden auch kaum kontrovers diskutiert: Wer ist 
schon der Meinung, dass es gut ist, dass Tiere leiden? Wer ist schon gegen Tierschutz? Die 
moralischen Probleme ergeben sich erst, wenn es darum geht, konkrete Ziele in der sozialen 
Wirklichkeit zu bestimmen, die diese Ideale mit Leben füllen sollen (vgl. Grimm 2010).  

Hier steht man allerdings nicht am Anfang, sondern kann auf Vorarbeiten zurückgreifen. Seit 
den 1990er Jahren sehen Tierethiker vermehrt den Ausgangspunkt ihrer Arbeit in Problemen 
der sozialen Realität. Tierethische Expertise wird zunehmend nachgefragt, gerade wenn es 
um gesellschaftlichen Regelungsbedarf geht. Als ein solcher Regelungsbedarf aufgrund 
neuer Technologien im Bereich der Life Sciences (gentechnische Veränderung von Tieren, 
Klonierung) entstand, begann eine zweite Phase der neueren Tierethik mit direktem Bezug 
zur sozialen Realität (vgl. Rollin 1995, 1). Spätestens hier betritt die Tierethik das Terrain 
gesellschaftspolitischer Fragestellungen und Orientierung und ist dezidiert anwendungsori-
entiert. Diese Ausrichtung bringt unmittelbar methodische Implikationen mit sich. So ist für 
die Beantwortung anwendungsorientierter tierethischer Fragestellungen immer auch empiri-
sches Wissen erforderlich (Rollin 1995, xiii).4 Damit ist die Tierethik auch gefordert, For-
schungsergebnisse der Biologie und insbesondere der Kognitiven Ethologie, der Veterinär-
medizin, der Humanmedizin, der Rechtswissenschaften, der Soziologie usw. in moralphilo-
sophische Begründungen oder Lösungsstrategien zu integrieren.  

So lässt sich in der neueren Tierethik ein Unterschied zwischen den früheren und den späte-
ren Denkern ausmachen. In der frühen Phase der neueren Tierethik wurde der Ausgangs-
punkt tierethischer Reflexion in moralphilosophischen Fragestellungen und nicht in den Prob-
lemen sozialer Realität gesehen. So war es auch gar nicht das Ziel von Singer und Regan, 
Methoden der Umsetzung zu begründen, sondern vielmehr Grundlagen der tierethischen 
Kritik zu erarbeiten und Defizite auszuweisen. Hierfür braucht man die Hindernisse und 
Zwänge sozialer Realität nicht in den Blick zu nehmen. Dies führt jedoch zu einem Problem: 
Wird das Ergebnis der grundlagenorientierten Arbeit mit konkreten moralischen Forderungen 
verwechselt, so ist dies ein methodischer Fehler. Typischerweise geschieht dies, wenn das 
tierethische Geschäft darin gesehen wird, den moralischen Status von Tieren im Rekurs auf 
Eigenschaften oder Fähigkeiten von Tieren zu begründen, und das Ergebnis, sofern es posi-
tiv ist, als Forderung an die Praxis herangetragen wird. 

Die frühen Tierethiker lassen sich in diesem Punkt berechtigt in Zweifel ziehen. So begründet 
etwa Singer unter dem Slogan „All animals are equal“ den Grundsatz, gleiche Ansprüche 
(tierliche wie menschliche) gleich zu berücksichtigen. Die Umsetzungsprobleme spielen in 
seinen Büchern wenig Rolle. So bleibt er bei der ethischen Diskreditierung des Bestehenden 
und stellt recht freihändig moralische Forderungen auf. Diese funktionieren nach folgendem 
Schema: In einem Bereich der Mensch-Tier-Beziehung lässt sich ein moralisches Defizit 
ausweisen, deshalb soll es abgeschafft werden. Gerade in einer konsequentialistischen 
Theorie, wie sie Singer vertritt, ist diese Logik zu einfach. Seine Argumente gegen landwirt-

                                                
4
 Hierbei handelt es sich nicht um ein Spezifikum der Tierethik, sondern der angewandten Ethik im Allgemei-

nen. Vgl. hierzu Bayertz 1999, 74f; Arnswald/Kertscher 2002, 14f.; Bayertz 2002, 9–14; 1991, 22; Grimm 2010, 
63–80; Zichy 2008, 89–91. 
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schaftliche Tierhaltung und Tierversuche in Animal Liberation (Singer 2009 [1975]) sind des-
halb auch nur plausibel, weil er ihren Nutzen als trivial oder nicht vorhanden darstellt und das 
entstehende Leid der dort verwendeten Tiere als unverhältnismäßig groß beschreibt.5  

Bei Tom Regan ist der Fall etwas anders gelagert. Da er einen Rechtsansatz vertritt, folgt 
aus seinem Ansatz tatsächlich, dass die menschliche Nutzung von Tieren insgesamt aus 
moralischen Gründen abzulehnen und abzuschaffen ist (Regan 2004 [1983]). Regan braucht 
sich aufgrund der Konzeption seines Ansatzes nicht um die Hindernisse bei der Umsetzung 
kümmern, da er jede Nutzung von Tieren in Landwirtschaft und Forschung ablehnt und keine 
Möglichkeit der Rechtfertigung ihrer Instrumentalisierung vorsieht. Deshalb kümmert sein 
Ansatz nur wenige, sicherlich aber nicht jene, die ihn z. B. in der Landwirtschaft umsetzen 
sollen.  

So scheitern diese beiden tierethischen Theorien an ähnlichen, aber doch unterschiedlichen 
Gründen: Singer an der fehlenden Methode zur Umsetzung seiner Forderungen und Regan 
an der Rigorosität seines Ansatzes. Ähnlich sind sich beide darin, dass sie die Hindernisse 
bei der Umsetzung moralischer Forderungen nicht in die Begründung moralischer Forderun-
gen integrieren. Welchen Stellenwert diese Hindernisse haben und inwiefern sie gegen tier-
ethische Ansprüche stehen können, wird theoretisch nicht eingeholt. Deshalb müssen ihre 
Theorien auch als eitles Glasperlenspiel oder „arm-chair philosophy“ wahrgenommen wer-
den. Die Stärke ihrer Theorien ist gleichzeitig ihre Schwäche: Es handelt sich um sehr erfolg-
reiche grundlagenorientierte Ansätze, die auf einer abstrakten Ebene moralische Forderun-
gen begründen. Sie eignen sich für die Kritik der Praxis und den Ausweis moralischer Defizi-
te, für die Anwendung auf konkrete tierethische Probleme und die Begründung ihrer Lösung 
im Kontext sozialer Realität taugen sie allerdings nicht. Sie arbeiten und funktionieren auf der 
Begründungs- und nicht auf der Umsetzungsebene. Dies ist nun kein Vorwurf, sondern eine 
methodologische Beschränkung der Reichweite ihrer Ansätze. 

3. Die Zielbestimmung in der Tierethik: Führt (k)ein Weg nach Eden 

Wie aber sieht nun eine moralisch wünschenswerte Welt aus, die angestrebt werden könn-
te? Hier sind grundsätzlich zwei unterschiedliche Zugänge denkbar: a) Das Ziel ist letztlich 
eine moralisch perfekte Welt, in der moralische Ansprüche konfliktfrei realisiert sind (Garten 
Eden). b) Das Ziel ist die dauernde Arbeit an der Verbesserung der Welt in moralischer Hin-
sicht, ohne dass eine moralisch perfekte Welt erreichbar wäre. Während die erste Position 
davon ausgeht, dass eine moralisch perfekte Welt möglich ist, die so geordnet ist, dass sie 
keiner Veränderung mehr bedarf, geht die zweite Position davon aus, dass diese Möglichkeit 
eine Illusion ist. 

Um dieses Thema der Zielbestimmung in der Ethik zu bearbeiten, soll bei theologischen und 
kirchlichen Positionen zur Tierethik Anleihe genommen werden. Die philosophische Ethik 
kann durchaus etwas von theologischen Positionen lernen, ohne selbst theologisch werden 
zu müssen. Insbesondere der klare Blick auf die Probleme der menschlichen „Schäfchen“ 
bei der Verfolgung moralischer Ziele ist lehrreich.6 So ist bei der Durchsicht kirchlicher Do-

kumente auffällig, dass in theologischen Positionspapieren der evangelischen Kirchen in 
Deutschland nicht die Theorie als Ausgangspunkt gewählt wird, wie dies in der Moralphilo-
sophie oft der Fall ist, sondern vielmehr die verantwortlichen Akteure und ihre Probleme (vgl. 
Schleissing/Grimm 2012). Sie stehen vor der Schwierigkeit, dass sie den Tieren nicht in ge-
wünschter Weise gerecht werden können, was zu moralischen Konflikten am Ort des ver-
antwortlichen Individuums führt (vgl. VUmT, 6). Insbesondere die ökonomischen Zwänge 

                                                
5 Vgl. hierzu die umfangreichen Kapitel 2 und 3 in Animal Liberation. 
6 Ich werde mich im Folgenden auf zwei Dokumente evangelisch-lutherischer Kirchen beziehen, die mir für die 
Diskussion besonders aufschlussreich erscheinen: „Für ein Ethos der Mitgeschöpflichkeit. Wort der Kirchenlei-
tung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche zum Welttierschutztag 1998“ (im Folgenden mit 
„EthM“ abgekürzt) und „Zum verantwortlichen Umgang mit Tieren – Auf dem Weg zu einem Ethos der Mitge-
schöpflichkeit. Stellungnahme der Kirchenleitung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 2005“ (im 
Folgenden mit „VUmT“ abgekürzt). 
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werden als Hemmschuh für Verbesserungen von Tieren benannt (vgl. Vgl. EthM 3f., VUmT, 
7). Freilich wird auch in der philosophischen Tierethik die Ökonomie als Gegenspieler ethi-
scher Ansprüche thematisiert, anders ist jedoch der Umgang mit dieser Spannung in den 
kirchlichen Dokumenten. Hier ein Beispiel aus der Stellungnahme der Kirchenleitung der 
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 2005 (VUmT): 

Das Wissen um Vergebung für unsere Unzulänglichkeit ist es, das uns hilft, die Situation, wie sie ist, anzunehmen 
und die Spannung zwischen dem tiergerecht Wünschenswerten und dem ökonomisch derzeit Möglichen zu ertra-
gen. Erst dieses Wissen um Vergebung gibt die Kraft, für die Verringerung dieser Spannung in der Praxis der 
Tierhaltung einzutreten. (VUmT, 7) 

Was dieser Position zugrunde liegt, ist die Anerkennung, dass das moralisch Wünschens-
werte nicht auch gleichzeitig das Gesollte ist. In vielen Fällen ist das Gesollte nicht im Ver-
mögen des Verantwortlichen. Dies ist in der Ethik mit dem Grundsatz ultra posse nemo obli-
gatur (Was über das Können moralischer Akteure hinausgeht, kann auch nicht gefordert 
werden.) ausgedrückt. Kurz: Das Sollen setzt Können voraus. Der Grundsatz anerkennt die 
Differenz zwischen moralisch Wünschenswertem und dem Realisierbaren. Diese Begren-
zung „nach oben“ bringt aber auch Klarheit „nach unten“. Der Grundsatz verpflichtet auf die 
beste erreichbare Option, ohne jedoch dabei die Verantwortlichen zu überfordern. Denn ge-
fordert werden soll nur, was auch geleistet werden kann.  

Neben allen Schwierigkeiten, die Grenze zwischen dem realisierbaren moralisch Wün-
schenswerten und dem nicht realisierbaren zu bestimmen, macht dieser Grundsatz die 
Spannung deutlich, in der sich verantwortliche Menschen befinden, die moralische Forde-
rungen umsetzen sollen. Hierin ist die Anerkennung des Konfliktes zwischen idealen An-
sprüchen und den Zwängen einer nicht-idealen Welt konserviert. Das Scheitern an der phy-
sischen und normativ geregelten Wirklichkeit wird hier nicht als Schwäche der verantwortli-
chen Akteure ausgelegt. Vielmehr stellt sie eine Grundkonstante des moralischen Lebens 
dar. Die Welt ist so eingerichtet, dass das moralisch Wünschenswerte nicht konfliktfrei zu 
haben ist.7  

4. Instrumentalisierung als Strukturmerkmal der Mensch-Tier-Beziehung 

Um diesen Punkt nun auf die Mensch-Tier-Beziehung zu übertragen, soll das Beispiel der 
Instrumentalisierung dienen. Sie liegt dann vor, wenn Tiere direktes oder indirektes Objekt 
menschlichen Handelns sind und die Handlung nicht um der Tiere selbst willen geschieht. 
Handlungen, bei denen Tiere als Mittel zu fremden Zwecken verwendet werden, sind in der 
Tierethik grundsätzlich moralisch fragwürdig. Deutlich wird dies etwa an Fällen, in denen 
Tiere als Mittel zur Gewinnung von Daten verwendet werden wie in der Forschung oder zu 
Nahrungszwecken gehalten und getötet werden. Aber auch der emotionale Nutzen von Tie-
ren als Haustier stellt eine Instrumentalisierung dar, wenngleich sie meist weniger problema-
tisch erlebt wird.  

In der Tierethik macht es einen wesentlichen Unterschied, ob man nun davon ausgeht, dass 
eine ideale Mensch-Tier-Beziehung – im Sinne einer endgültigen Überwindung ihrer Instru-
mentalisierung – anzustreben ist oder nicht. Pointiert gesagt ist es die Frage, ob es um die 
Überwindung der Gewalt oder die Minimierung und Rechtfertigung der Gewalt gegen Tiere 
gehen soll. Soll die Gewalt gegen Tiere tatsächlich überwunden werden, so muss jede In-
strumentalisierung von Tieren als moralisch defizitär beschrieben werden, da per definitio-
nem eine instrumentalisierende Handlung Tiere fremden Zwecken unterwirft. Instrumentali-
sierungen und jeder Versuch ihrer Rechtfertigung – auch durch noch so hochstehende Ziele 
– wären nur eine Tradierung moralisch verwerflicher Zustände. Weshalb diese Position nicht 
plausibel ist, soll im nächsten Punkt deutlich werden. 

                                                
7 In der anwendungsorientierten Ethik wird dieser Aspekt zunehmend methodologisch reflektiert. Einen Ver-
such, mit dieser Schwierigkeit umzugehen, findet man etwa bei: Grimm 2010.  
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5. Gartenarbeit statt Garten Eden 

Wer davon ausgeht, dass die soziale Realität so angelegt ist, dass moralische Ziele einfach 
zu erreichen wären, verkennt die Situation. So bringt die Verfolgung ethisch begründeter 
tierschützerischer Anliegen nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer. Der Grund hierfür ist 
schlicht und lässt sich einfach erklären: Die bestehenden Situationen, die aufgrund morali-
scher Forderungen verändert werden sollen, sind das Ergebnis früherer Wertentscheidun-
gen. Die aktuellen Ist-Zustände waren irgendwann Soll-Zustände, die realisiert wurden. An-
ders gesagt ist die bestehende Praxis immer schon normativ geregelt und erfüllt bestimmte 
(wenn auch vielleicht zweifelhafte) normative Kriterien. Wird nun ein neues Kriterium an die 
Praxis herangetragen, so muss das alte Wertgefüge aufgebrochen und neu geordnet wer-
den. Die Herstellung einer neuen Ordnung erfordert nun wiederum Wertentscheidungen, die 
zwar begründet werden können, aber letztlich Entscheidungen für und gegen bestimmte 
Werte darstellen. 

 Um dies zu konkretisieren, soll wiederum der Kastenstand als Beispiel dienen. Er erfüllt 
normative Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Zeitersparnis und wenig erdrückte Ferkel. Soll nun 
auch noch der Schutz des Wohlbefindens der Muttersau realisiert und ihr etwas mehr Bewe-
gung, Beschäftigungsmöglichkeit und Kontakt mit ihren Ferkeln ermöglicht werden, so konfli-
giert dieser zusätzliche Wert mit den bereits realisierten. Hier wird deutlich, dass ein neuer 
oder zusätzlicher Wert wie der Schutz des Wohlbefindens der Muttersau andere Werte in 
Frage stellt. Soll er realisiert werden, müssen andere zurück treten. Das ist die Struktur des 
moralischen Lebens. Die Realisierung moralischer Überzeugungen und Werte ist deshalb 
keineswegs immer eine Win-win-Situation. Und diese Grundkonstante moralischen Lebens 
wird als Diskrepanz zwischen abstrakten Idealen (alle wollen das Gute) und konkreten, reali-
sierbaren Zielen (das Beste unter den Erreichbaren) in der Debatte über die Veränderung 
der Praxis zugunsten der Tiere zum Thema. So schreibt Regan im Vorwort der Neuauflage 
seines Buches The Case for Animal Rights: 

I looked forward to the glorious day when The Case for Animal Rights [das Buch von Tom Regan; H.G.] would 
transform America, the world even, into a safe haven for animals, a place where, at long last, they would be treat-
ed with respect. [...] Talk about being mistaken. Not only did I greatly overestimate the power of The Case, I 
greatly underestimated the many challenges standing in the way of society’s full acceptance of animal rights. [...] 
The pace of social change requires the plodding endurance of the marathoner, not the lightning speed of the 
sprinter. (Regan 2004 [1983], xlv) 

Die Anerkennung der Unmöglichkeit einer in moralischer Hinsicht perfekten Welt, kann in 
mindestens zwei Richtungen gelesen werden: a) Kleinbeigeben und Aufgabe moralisch 
hochstehender Ziele aufgrund der Schwierigkeiten und Hindernisse bei der Realisierung mo-
ralischer Ansprüche; b) Anerkennung eines Wertepluralismus, der es erforderlich macht zu 
klären, welche Werte es wert sind in der sozialen Wirklichkeit realisiert zu werden und wel-
che begründet in den Hintergrund treten sollen.  

Der Umgang mit unterschiedlichen und teilweise konfligierenden normativen Zielen und Wer-
ten ist die Crux der Umsetzungsdebatte. Im Bereich der Tierethik könnte man nun die Mei-
nung vertreten, dass wir den Schutz von (z. B. leidensfähigen) Tieren über alle anderen Wer-
te stellen sollten. Damit wäre der Konflikt zwischen unterschiedlichen Werten gelöst. Diese 
Konfliktfreiheit würde aber dem Problem nicht gerecht. Zudem wäre sie teuer erkauft und 
auch gänzlich unplausibel. Schon wenn man nur die menschliche und die tierliche Wohlfahrt 
als Werte anerkennt, die auf den ersten Blick unverdächtig daherkommen, geht ein Riss 
durch das moralische Leben und der Garten Eden ist nicht mehr zu haben. Sobald wir dar-
über nachdenken, ob auch nur ein weiterer normativer Anspruch gleichberechtigt berücksich-
tigt werden soll, ist damit auch gesagt, dass zwei Ansprüche in Konflikt geraten können. 
Wenn wir diesen Wertepluralismus anerkennen, ist der Garten Eden keine realisierbare Op-
tion. Was bleibt, ist die Arbeit an der schrittweisen Verbesserung der Welt in moralischer 
Hinsicht im Wissen darum, dass eine moralisch perfekte Welt nicht zu realisieren ist. 

Selbstverständlich lässt sich auch diese Position kritisieren. Um dies zu verdeutlichen, könn-
te man das Beispiel einer sklavenhaltenden Gesellschaft nennen: In einer sklavenhaltenden 
Gesellschaft ohne geregelte Arbeitszeiten wären geregelte Arbeitszeiten für Sklaven eine 
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Verbesserung. Vom nicht-idealen Standpunkt aus würde dies als Verbesserung anerkannt 
werden und auch als moralisch wünschenswert beschrieben werden können. Vom idealen 
Standpunkt aus ist diese „Verbesserung“ jedoch nur eine Maßnahme, die dazu beiträgt, un-
gerechte Zustände weiter zu konservieren. Und die meisten von uns würden angesichts des 
formulierten Beispiels der Sklavenhaltung die Überzeugung teilen, dass es sich hier trotz 
geregelter Arbeitszeit um ein moralisches Übel handelt. Andererseits ist es wenig befriedi-
gend, Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Tieren in Bausch und Bogen mora-
lisch zu diskreditieren, da die Motivation für eine solche schrittweise Verbesserung erodieren 
muss. 

Dieser berechtigten Kritik und dem Vorwurf des Konventionalismus kann mithilfe der Unter-
scheidung von Individual- und Sozialethik begegnet werden. Während auf der individualethi-
schen Ebene die konkrete Verantwortung von Akteuren innerhalb bestehender Rahmenbe-
dingungen im Vordergrund steht (Arbeitszeitregelung), wird in der Sozialethik der normative 
Rahmen reflektiert, in dem das moralische Handeln stattfindet (Verwerflichkeit der Sklaven-
haltung). Auf der individualethischen Ebene liegt es in der Verantwortung der konkreten Ak-
teure, den Gestaltungsspielraum im Sinne moralischer Ansprüche zu nutzen. Auf der sozial-
ethischen Ebene steht das Ziel im Zentrum, die Rahmenbedingungen so einzurichten, dass 
sie es den verantwortlichen Akteuren erlauben, moralisch richtig zu handeln. Strukturell ist 
damit gesagt, dass Überforderung durch moralische Gebote auf der individualethischen 
Ebene als rechtfertigender Grund einer Unterlassung gelten können (ultra posse nemo obli-
gatur).8  

Im Bereich tierethischer Forderungen in der Landwirtschaft liegt der Fall ähnlich. Aktuell sind 
die Rahmenbedingungen, unter denen die verantwortlichen Akteure handeln, so gestaltet, 
dass wenig Raum für Verbesserungen im Sinne des Tierschutzes bleibt. Vor dem Hinter-
grund des Gesagten wird nun aber zudem deutlich, weshalb ethischen Forderungen mit so 
großer Vehemenz entgegnet wird: Erstens ist es überaus fraglich, ob Bauern tatsächlich die 
Verbesserungen realisieren können. Zweitens tragen die Bauern die Kosten, ohne dass über 
eine gerechte Verteilung der Kosten für das gesellschaftliche Anliegen Tierschutz diskutiert 
worden wäre. Etwas verkürzt gesagt besteht hier der seltene Fall, dass der moralische Nut-
zen vergesellschaftet und die Kosten privatisiert sind.  

An dieser Stelle wird es wichtig, das Programm der Tierethik „Wie wird man den Tieren ge-
recht?“ um einen Punkt zu erweitern: Die Frage ist, wie man verantwortliche Menschen darin 
unterstützen kann, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für Tierschutz gerecht zu werden. 
Denn nur wenn die Verantwortlichen auch die Möglichkeit haben, richtig zu handeln, werden 
sie in einer nicht-idealen Welt moralische Ansprüche realisieren können, die sich an abstrak-
ten Idealen orientieren. 
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Wissen steigert Wertschätzung, Wertschätzung schützt Tiere 

LUDWIG HUBER 

1. Einleitung 

Philosophen und Biologen sind zwei grundverschiedene Spezies von Wissenschaftlern, 
könnte man sagen. Sie haben in der Geistesgeschichte nicht nur meistens nebeneinander 
gearbeitet, sondern oft sogar gegeneinander. Ein oft benutztes Instrument der Grenzziehung 
und Distanzierung von Seiten der Philosophen ist der „naturalistische Fehlschluss“. Demzu-
folge solle sich der Naturwissenschaftler davor hüten, von empirischen Fakten auf Sollens-
forderungen zu schließen. Umgekehrt verwenden Naturwissenschaftler gerne die Zuschrei-
bung „Lehnstuhl-Philosoph“, um die Abgehobenheit und Weltfremdheit von Philosophen zu 
brandmarken, welche empirische Befunde zu wenig oder gar nicht in Betracht ziehen. Diese 
Rivalität ist auch noch heute allerorts zu bemerken, wenn auch zunehmend weniger. 

Ein Problembereich, der diese Kluft zu schließen scheint, ist die Tierethik. Dort bemühen 
sich beide Seiten redlich, die Frage zu klären, welche Haltung Menschen gegenüber (be-
stimmten) Tieren einnehmen sollen. Was zunächst wie eine klassische moralphilosophische 
Frage erscheint, wo Menschen ihr eigenes Handeln zu bewerten und zu regulieren suchen, 
ist auf den zweiten Blick und bei den meisten Philosophen mit der Frage des Status von Tie-
ren verbunden und damit ein empirisches Problem geworden. So wird dann etwa gefragt, ob 
Tiere (oder zumindest Vertreter einiger Tierarten) als Personen mit Rechten zu betrachten 
sind? Oder etwas vorsichtiger, ob wir gegenüber bestimmten Tieren eine moralische Pflicht 
zu Schutz und Sorge haben. Diese Pflichten würden wir uns selbst auferlegen, weil wir ein-
fach altruistisch sein sollten (Hoerster 2004) oder gar, weil wir die Rechte, die wir anderen 
Menschen zugestehen, auf Tiere mit ähnlichen Eigenschaften und Fähigkeiten nach logi-
schen Prinzipien ausdehnen sollten (sog. „menschenrechtsanaloge Tierrechte“; Cavalieri 
und Singer 1994). 

2. Einschätzung und Wertschätzung  

Natürlich spielt in der Debatte um die Schutzwürdigkeit von Tieren die jahrhundertelange 
Tradition der Abwertung von Tieren gegenüber dem Menschen eine Rolle. Wer Tiere dem 
Menschen untertan (Genesis), als seelenlose Automaten (Descartes) oder als triebgesteuer-
te Kreaturen einstuft, wird diesen Wesen kaum eine hohe Schutzwürdigkeit (unter Aufgabe 
eigener Interessen) oder gar Rechte zugestehen. Wobei Abwertung und Unterschätzung 
Hand in Hand gehen. Wird von Anfang an eine radikale anthropologische Differenz ange-
nommen, die sämtliche Beobachtungen und Bewertungen von Einzelfällen bestimmt, dann 
„bestätigen“ die Fälle nur das, was ohnehin schon feststeht (Perler und Wild 2005).  

Ich gehe also davon aus, dass eine Aufwertung von Tieren und eine Verbesserung des Um-
gangs mit ihnen eine Erhöhung der Wertschätzung voraussetzt oder diese zumindest sehr 
hilfreich wäre. Diese Wertschätzung wiederum verlangt eine Korrektur der Einschätzung ih-
rer Fähigkeiten. Hier sind es vor allem Fähigkeiten, die wir Menschen für uns selbst als wich-
tig erachten, also vorwiegend geistige und moralische Fähigkeiten. Selbst hartgesottene 
Anthropozentriker zögern nicht, Tiere auf Grund bestimmter körperlicher Eigenschaften oder 
Sinnesleistungen zu bewundern, aber dies alleine scheint nur bedingt ihren Status oder die 
Wertschätzung ihnen gegenüber zu erhöhen. Die meisten Menschen wissen etwa, dass 
Tauben enorme Navigationsfähigkeiten (das sog. „Heimfindevermögen“) haben, was aber 
wenige davon abhält, sie als Plage in der Stadt zu brandmarken und zu vernichten. 

Anders sieht es aus, wenn man ihre geistigen Fähigkeiten in Betracht zieht. Werden Tiere 
als besonders intelligent betrachtet, wird ihnen automatisch große Wertschätzung zu Teil. 
Denken wir nur an den klugen Delfin „Flipper“ oder den klugen Hund „Collie“. Klarerweise 
überzeugen diese Tierfilme Wissenschaftler und Philosophen nicht, welche die empirische 
Evidenz für unzureichend und den menschlichen Geist weiterhin als über alles erhaben se-
hen. Doch während nüchterne Naturwissenschaftler üblicherweise (Ausnahmen bestätigen 
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die Regel) Theorien auf Grund neuer Faktenlage rascher aufzugeben bereit sind (für Konrad 
Lorenz ist das der „Morgensport des Biologen“), sind Philosophen deutlich resistenter. Dabei 
bilden Unwissen und Vorurteil eine tödliche Allianz.  

Wenn tierisches Verhalten von vornherein als das Resultat eines einfacheren (primitiveren) 
Mechanismus interpretiert wird, so oft auf Grund einer ungerechtfertigten Vorannahme. Be-
havioristen etwa haben sich gerne des Morgan’schen Kanons bedient. Philosophen, Theolo-
gen und Literaten haben, ohne jemals das Verhalten auch nur eines einziges Tieres unter-
sucht zu haben, Tiere als prinzipiell geistig unterlegen eingestuft. Vielen von ihnen könnte 
man immerhin zugestehen, dass auch die empirische Datenlage zu ihrer Zeit dürftig war. 
Doch hat sich das in den letzten hundert Jahren dramatisch verändert, ohne im gleichen 
Maße die Einstellung einflussreicher Philosophen und Ethiker zu ändern. Zwei Beispiele:  

„Tiere sind nicht nur vorläufig oder aufgrund außergewöhnlicher Schäden, sondern grund-
sätzlich nicht mündige, nicht zurechnungsfähige Wesen. Der Mensch ist Person, Tiere kön-
nen dies prinzipiell nicht werden. Das Tier nämlich lebt amoralisch und wird dressiert“ (Höffe 
1984). 

„Natürlich können Tiere nicht denken. ... Im Tierreich gibt es kognitive Leistungen; man wird 
diese aber nicht zum selbständigen Denken zählen, sondern in genetische Steuerungen, in 
Reiz-Reaktions-Schemata oder in ein zwar psychologisches, aber nicht reflektiertes, nicht 
sich selbst thematisierendes Eigenleben einordnen“ (Brandt 2009, S. 10).  

 Es ist wohl nicht zu bestreiten, dass ein Gutteil des immer noch stark ausgeprägten Anthor-
pozentrismus in der Tierethik auf diese Asymmetrie in der Bewertung von Menschen und 
Tieren zurückzuführen ist. Somit könnte eine erfolgsversprechende Strategie zur Verbesse-
rung des Tierschutzes und zur Aufwertung von Tieren allgemein sein, das Wissen über Tiere 
zu vermehren. Aufklärung statt Überzeugung ist das Motto. „Unsere kognitive Beschränktheit 
darf daher nicht der Grund sein, den Tieren prinzipiell kognitive Fähigkeiten abzusprechen“ 
(Perler und Wild 2005, S. 31). 

3. Die kognitive Ähnlichkeit als Maßstab der Schutzwürdigkeit 

Die zentrale Frage der Tierethik ist, warum wir Tiere schützen sollten. Dafür wurden im Laufe 
der Jahre drei Antworten gegeben: 1. weil Tiere (auch) leidensfähig sind, 2. weil viele von 
ihnen stark vom Aussterben bedroht sind; 3. weil sie uns in vielem, vor allem auch in ihren 
sozialen und kognitiven Fähigkeiten ähnlich sind. Es würde hier zu weit führen, die Argumen-
te für diese drei Positionen abzuwägen und zu bewerten. Es kann dabei auf die ausgezeich-
nete, ganz aktuelle Übersicht von Benz-Schwarzburg (2012) verwiesen werden. Der Grund, 
warum heute viele Tierethiker zur Antwort 3 (kognitive Ähnlichkeit) neigen, liegt im Wesent-
lich darin, dass gegen den Artenschutzaspekt spricht, dass er untauglich für den Schutzan-
spruch von individuellen Tieren und von nicht vom Aussterben bedrohten Tierarten (wie vor 
allem den Nutztieren) ist, andererseits der utitlitaristisch-pathozentrische Ansatz etwa bei der 
Frage der schmerzlosen Tötung versagen muss. Ein Ansatz jenseits von Güterabwägung 
und Leidensfähigkeit berücksichtigt, dass unter den Fähigkeiten, die eine besondere Bedeu-
tung für die Begründung von Menschenrechten haben, solche sind, die auch (in zunehmen-
dem Maße) bei Tieren aufgefunden wurden. Zu diesen Kriterien der direkten moralischen 
Berücksichtigung zählen besonders jene, die im Zusammenhang mit Bewusstsein und Per-
sonsein stehen. 

Für einige Philosophen ist daher die Zuschreibung geistiger Zustände (sog. „Mentalismus“) 
von Tieren die Voraussetzung für Tierethik. Zusammen mit den zugrunde gelegten ethischen 
Kriterien können die jeweiligen empirischen Annahmen tierliche mentale Zustände betreffend 
die moralischen Regeln für den Umgang mit Tieren begründen. “It has been proposed that 
animal rights should be awarded according to a set of criteria related to higher cognition. The 
greater an animal’s sense of self-awareness and the more advanced its higher cognition, the 
better the case to include its species as the recipient of a set of new privileges” (Rogers und 
Kaplan 2004, S. 176).  
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Kurz zusammengefasst lautet der Grundsatz: „Tiere sind zu schützen mit anwachsendem 
Grad ihrer kognitiven Fähigkeiten und Kompetenzen zu Kommunikation, Schmerzempfin-
dung und Formen des Bewusstseins“ (Korff u.a. 2000). Hierbei ist anzumerken, dass die 
Leidensfähigkeit nicht als ethisches Kriterium der Schutzwürdigkeit verschwunden ist, son-
dern im Rahmen besonderer kognitiver Fähigkeiten Platz und Gehalt findet. Denn Leiden im 
eigentlichen Sinn ist erst bei einer bewussten Unlusterfahrung gegeben. Anders gesagt, Be-
wusstsein ist eine notwendige Voraussetzung für Leidensfähigkeit (Dawkins 1982). Ein nega-
tiver Zustand, den sein Träger nicht empfindet, ist nach dieser Definition kein Leiden, son-
dern eben nur physischer Schaden.  

4. Bewusstsein 

Wann aber ist ein Lebewesen seiner Empfindungen bewusst? Was unterscheidet einen be-
wussten von einem unbewussten Zustand? Es ist zwar anzunehmen, dass dafür reichhaltige 
gegenseitige Verbindungen der Verarbeitungseinheiten im Gehirn und komplexe Informati-
onsverarbeitungen von Nöten sind. Doch wann weisen diese vernetzten Gehirnfunktionen 
einen hinreichenden Grad von Komplexität auf? Das Gehirn selbst gibt darüber keine Aus-
kunft. Es ist ja bekannt, dass das Gehirn des Menschen bei weitem nicht das größte im Tier-
reich ist –Elephanten (> 4 kg) und Wale (> 9 kg) haben viel größere Gehirne als Menschen. 
Auch der sogenannte Enzephalisationsgrad, welcher die relative Größe der exekutiven ge-
genüber der basalen Gehirnteile angibt, ist kein hinreichendes Merkmal für höhere kognitive 
Leistungen, ist doch dieser bei Kapuzineraffen, also Neuweltaffen, höher als bei Schimpan-
sen (4,8 zu 2,5), wobei die Zahl der Kortexneuronen nur etwa ein Zehntel ist (610 zu 6200 
Millionen) (Roth und Dicke 2005).  

Selbst beim Menschen hat die Bewusstseinsforschung noch nicht den gewünschten Grad 
der Erklärung erreicht. Auf der Suche nach den die neuronalen Grundlagen des bewussten 
Erlebens wird immer wieder auf die Kluft hingewiesen, die zwischen physikalisch-
physiologischen Prozessen und Erlebensprozessen existiert und die als prinzipiell unüber-
windlich angesehen wird ("explanatory gap", Levine 1983). Keine noch so genaue Analyse 
der Funktionsweise des Gehirns könnte uns demnach Aufschluss über das Zustandekom-
men von subjektiven Erlebnisqualitäten, den sogenannten "Qualia" (Lewis 1929), geben. 

Doch immerhin, beim Menschen, aber nicht bei Tieren, können aus verbalen Daten struktu-
relle Modelle abgeleitet werden, ohne dass feststehen muss, wie sich das Rot-Erlebnis für 
eine Person qualitativ anfühlt, oder wie es für sie ist, ein Schmerzerlebnis zu haben (Nagel 
1974). Über Ähnlichkeitsaussagen ist es möglich, die Struktur des phänomenalen Raumes 
einer Person immer genauer zu bestimmen. Diese phänomenale Struktur kann dann mit 
neurobiologischen Strukturen und Funktionen korreliert werden, um so das neuronale Korre-
lat von Erlebnissen (Block 1996) zu ermitteln. Damit können immerhin schon Vorhersagen 
gemacht werden und bestimmte mit dem Bewusstsein zusammenhängende Erkrankungen 
behandelt werden. Doch ist man beim derzeitigen Kenntnisstand noch weit davon entfernt, 
komplexe kognitive Prozesse, zu denen auch das Bewusstsein zählt, wirklich bis ins Detail 
erklärt zu haben. Das gilt für den Menschen und noch mehr für Tiere. 

5. Wie kann man kognitive Phänomene im Tierreich untersuchen? 

Das Studium kognitiver Phänomene im Tierreich ist zwar nicht neu, hat aber erst in den letz-
ten beiden Jahrzehnten durch die Vereinigung von Vergleichender Psychologie und Etholo-
gie eine einheitliche Ausrichtung bekommen. Dieser Vereinigung gingen einige bedeutende 
wissenschaftshistorische Prozesse voraus, die durchaus als Paradigmenwechsel bezeichnet 
werden können. Die vom Behaviorismus dominierte Lerntheorie, welche die totale Modifika-
tion des Verhaltens durch Umwelteinflüsse proklamierte, näherte sich erst durch die Einsicht 
in die artspezifischen Bedingtheiten des Lernen der kontinentaleuropäischen Ethologie an. 
Umgekehrt begannen immer mehr Ethologen, nach einem Abschwung der verhaltensökolo-
gischen und soziobiologischen Welle, sich der individuellen, kognitiven Steuerung von Ver-
halten zuzuwenden.  
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Ein starker Motor für die Zuwendung zu kognitiven Phänomenen bei Tieren war die unter 
zunehmender Beteiligung von Philosophen geführte Diskussion über tierisches Bewusstsein 
und tierisches Erleben. Mit seinem Werk „The Question of Animal Awareness“ hat der Biolo-
ge Donald Griffin im Jahre 1976 eine heftige Diskussion über die Frage ausgelöst, ob die 
Untersuchung von Bewusstsein bei Tieren überhaupt einen wissenschaftlichen Wert hat. 
Diese Frage war bis dahin in der Biologie und experimentellen Psychologie nahezu tabui-
siert. Während die meisten Experimentalpsychologen weiter an der behavioristische Doktrin 
der Rückführung (fast) aller Lernprozesse bei Tieren auf assoziative Prozesse festhielten, 
entdeckten mehr und mehr Ethologen den Wert von Untersuchungen solcher Verhaltenswei-
sen, welche das Zusammenwirken komplexer neuronaler Prozesse nahelegen. Dabei wurde 
einerseits die Bandbreite der zu untersuchten Tiere (zum Beispiel auf Fledermäuse, Bergpa-
pageien und Zwergmangusten), andererseits die zu untersuchenden Lebensbereiche (zum 
Beispiel Täuschung im Harem, Werkzeuggebrauch bei der Futtererschließung und Objekt-
exploration beim Spielen) erweitert. Da viele dieser bis dahin wenig untersuchten Lebenssi-
tuationen am besten bei frei lebenden Tieren beobachtet werden konnten, waren es in erster 
Linie Ethologen und europäische Psychologen, welche die neue Disziplin der Kognitiven 
Ethologie begründeten. Erst später, gegen Ende des 20. Jahrhunderts, wurden weltweit gro-
ße interdisziplinäre Programme entwickelt, an denen Verhaltens- und Neurobiologen, Gene-
tiker, experimentelle Psychologen, Anthropologen, Informatiker, Soziologen, sogar Musikolo-
gen und Linguisten und schließlich Philosophen und Erkenntnistheoretiker zusammenarbei-
teten, um kognitive Fähigkeiten bei Tieren zu untersuchen1.  

6. Eine neue Leitwissenschaft: Kognitionsbiologie 

Bei der Frage über das Wesen von Kognition ziehen viele einen funktionalen, am Verhalten 
des Tieres orientierten Ansatz einem erkenntnistheoretischen vor. Anstatt zu fragen, was ist 
Erkenntnis, was ist ein Begriff, was ist eine Repräsentation, fragt der Kognitionsbiologe, wie 
löst das Tier die für sein Leben und Überleben relevanten Aufgaben. Dazu beginnt er mit der 
Analyse und Interpretation der zu lösenden Alltagsprobleme einer Tierart, indem er die sozia-
le und physikalische Umwelt des Tieres untersucht und Hypothesen über die Lösungsmög-
lichkeiten der dabei auftauchenden Herausforderungen entwickelt. Auf dieser Basis konstru-
iert er spezifische Aufgaben, entweder im (meist) hochtechnisierten Labor oder in angepass-
ten (modifizierten) Umwelten (Freiland, Parks, Zoos, etc.), wobei die Lösungsmöglichkeiten 
(Freiheitsgrade) weitestgehend eingeschränkt werden. Im günstigsten Fall gibt es nur eine 
einzige Lösung des Problems, so dass der Ausgang des Experiments einen ganz bestimm-
ten Lösungsmechanismus nahelegt. Dieser kann auf unterschiedlichen Komplexitätsniveaus 
beschrieben sein, von einer grob-funktionalen (zum Beispiel „Lernen durch Beobachtung“) zu 
einer neuronalen (z. B. „Feuern von Spiegelneuronen im prämotorischen Cortex“) bis zu ei-
ner neurochemischen (z. B. „Ca++ Anreicherung in der Nervenzelle“) Beschreibung. 

Die Kognitionsforschung bei Tieren umfasst sehr viele verschiedenen Phänomene, aus den 
Bereichen der Navigation, Futtersuche und -verstecken, Wahrnehmung, Kommunikation, 
Lernen, Gedächtnis, Entscheidungsfindung, Täuschung, Kooperation und soziale Strategien. 
Die all diesen in ihrer Funktion beträchtlich divergierenden Phänomenen zu Grunde liegen-
de, gemeinsame Annahme ist die zentrale Verarbeitung von reichhaltiger Information im Sin-
ne einer kohärenten Repräsentation, die einerseits stabil genug gegen Störungen ist, aber 
andererseits flexibel genug für die Bewältigung neuartiger Situationen. Dazu ist ein gehöri-
ges Maß an Lernen und Gedächtnis notwendig, ebenso wie Abstraktion und Generalisation, 
Erfassung von Regelhaftigkeit, Voraussicht, Imagination, Erzeugung neuer motorischer Pro-
gramme, usw.. In manchen Fällen liegt heute sogar Evidenz für intentionales Handeln, Vo-
rausplanung, Einsicht, Zeitreise und Selbstbewusstsein vor (gute Übersichten in Bekoff u.a. 
2002, Zentall und Wasserman 2011).  

                                                
1 In Wien wurde im Jahre 2011 sowohl die „Cognitive Science Platform“ als großes interdisziplinäres 
Forschungsprogramm der Universität Wien eingerichtet, als auch der „Cognitive Science Call“ des 
WWTF ausgeschrieben, bei dem über 30 Projekte von Wiener Forschergruppen eingereicht wurden. 
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Wichtig, wenn auch nicht ganz einfach, ist dabei die Abgrenzung von nicht-kognitivem Ver-
halten, wie es bei reflexhaften Reaktionen, stereotypen Handlungen, fixierten Reiz-
Reaktionsschemata und Reifungsprozessen der Fall ist. Vielfach wird heute diese Unter-
scheidung verwischt oder als unbedeutend vernachlässigt. Der Begriff „Kognition“ wird dabei 
inflationär verwendet, indem jegliche Form des Lernens, der Informationsverarbeitung und 
des Gedächtnisses als kognitiv bezeichnet werden. Ich stimme daher mit meiner Kollegin 
Cecilia Heyes von der Universität Oxford überein, dass  

“it is important for evolutionary analysis to conserve the distinction between cognitive and 
non- cognitive mechanisms and between behavior-control mechanisms that are guided by 
knowledge or expectancies and are subject to interference (e.g., reasoning and decision 
making) and those that are controlled by stimulation and are relatively immune to interfer-
ence (e.g., early feature detection and orienting reflexes)” (Heyes 2003, S. 714). 

Kognitives Verhalten ist im Gegensatz zu nicht-kognitivem Verhalten auf neuronalen Prozes-
sen beruhend, welche (interne oder externe) sensorische Information in integrierende, kohä-
rente Modelle (Repräsentationen) verwandeln, die es dem Lebewesen erlauben, auf neuarti-
ge Ereignisse schnell und flexibel zu reagieren (Dyer 1994). Dabei sind Prozesse der Abs-
traktion, Verallgemeinerung und Versetzung (decentring) wichtig (Huber 2000; Huber und 
Wilkinson 2011).  

Kurz gesagt scheint es im Verlauf der Evolution unterschiedlicher Formen der Verhaltens-
steuerung in verschiedenen Stammeslinien zu einer zunehmenden Abkopplung der Reakti-
onsselektion von der unmittelbaren Reizsituation und Bedürfnislage gekommen zu sein 
(Heyes und Huber 2000). Damit verbunden war ein Zuwachs an Freiheitsgraden der Verhal-
tenskontrolle. Während angeborene Reflexe und Instinkte in relativ starrer Weise durch spe-
zifische Reize ausgelöst werden und Anpassungen an invariante Umweltbedingungen dar-
stellen, bestand ein entscheidender Schritt hin zu größerer Verhaltensflexibilität darin, dass 
Lebewesen die Fähigkeit erwarben, ihre Reaktionsdispositionen erfahrungsabhängig, also 
durch individuelles oder soziales Lernen zu verändern. Dabei wird das Verhalten durch er-
lernte Reiz-Reaktions-Assoziationen bestimmt, die ein Niederschlag früherer Erfahrungen 
sind.  

Wie Goschke (2004) erörtert, bestand ein bedeutsamer Schritt in der Evolution der kogniti-
ven Verhaltenssteuerung darin, dass einige Lebewesen die Fähigkeit entwickelten, ihr Ver-
halten an inneren Repräsentationen zukünftiger Zustände auszurichten, so dass man von 
einer zukunftsorientierten Verhaltensplastizität sprechen kann. Dadurch wurde es möglich, 
mehr oder weniger weit in der Zukunft liegende Effekte des eigenen Verhaltens zu antizipie-
ren und zu bewerten und Verhalten an solchen mental repräsentierten Zielzuständen auszu-
richten (Effektantizipation und Zielgerichtetheit). Weiteres haben manche Tiere die Fähigkeit 
entwickelt, zukünftige Veränderungen der eigenen Bedürfnislage zu antizipieren und bei der 
Ausrichtung des Verhaltens an solchen antizipierten Bedürfnissen wenn nötig aktuelle Be-
dürfnisse oder emotionale Impulse zu unterdrücken (Bedürfnisantizipation und Selbstkontrol-
le). Es ist nicht schwer zu sehen, dass diese kognitiven Kapazitäten im engen Zusammen-
hang mit der Ausbildung willentlichen Handelns und moralischer Bewertung stehen (Gosch-
ke 2004). Die Frage bleibt aber aufrecht, welche dieser Prozesse mit Bewusstsein gekoppelt 
sind. 

7. Elemente von Bewusstsein 

Für die Annäherung an die Frage, wo, wie und warum Bewusstsein entstanden ist, braucht 
man operationalisierbare Konzepte. Konkret gesagt sollte man davon ausgehen können, 
dass Lebewesen, die phänomenales Ich-Bewusstsein besitzen, bestimmte Aufgaben lösen, 
die Lebewesen ohne dieses Bewusstsein nicht bewältigen können. Diese Elemente von Be-
wusstsein wären nach Kircher und Leube (2005): (a) die Ich-Aktiviät und das Reafferenzprin-
zip, (b) die Perspektive des Anderen einnehmen, (c) Imitation und Spiegelneurone, d) Er-
kennen des eigenen Gesichtes und (e) autobiografisches Gedächtnis.  
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Das Reafferenzprinzip wurde bereits vor über fünfzig Jahren von deutschen Verhaltensphy-
siologen postuliert, später bei Fischen oder Grillen nachgewiesen und ist heute sogar auf 
neuronaler Ebene gut beschrieben. Hingegen sind Nachweise für die anderen vier Fähigkei-
ten noch sehr jung und keineswegs unumstritten. Den Stein ins Rollen gebracht haben die 
berühmten Spiegelversuche an Schimpansen (Gallup 1970). Heute gibt es Nachweise des 
Erkennens des eigenen Gesichts oder auch anderer Körperteile im Spiegel selbst bei Elefan-
ten (Plotnik u.a. 2006) und jüngst auch bei Elstern (Prior u.a. 2008).  

Eng damit in Zusammenhang stehen die Experimente zur Fähigkeit, sich in die Gedanken 
des Gegenübers zu versetzen, also wie schon gesagt eine Theorie des Geistes (Premack 
und Woodruff 1978) haben. Ein Kernstück dieser Fähigkeit ist der Zusammenhang von Se-
hen und Wissen. Dem natürlichen Verhalten der Tiere angepasste Experimente haben ein-
drucksvoll bewiesen, dass Tiere sich in ihr Gegenüber versetzen können und dieses Wissen 
nutzbringend für ihr eigenes Tun verwenden können. Solche Machiavellischen Fähigkeiten 
(Byrne und Whiten 1988) sind zunächst bei Schimpansen gefunden worden, mittlerweile 
aber sogar bei Raben. Rabenvögel erweisen sich bezüglich ihrer kognitiven Fähigkeiten im 
sozialen Kontext als besonders interessant. Das Verhalten des Futterversteckens und ge-
genseitigen Futterplünderns hat zu einer Art „kognitiven Rüstungswettlauf“ des Sehens und 
Gesehenwerdens geführt. Zu wissen, wer wann was gesehen haben könnte, erhöht die 
Chancen, sein eigenes Futterversteck später unversehrt wieder zu finden.  

Mein Kollege Thomas Bugnyar hat mit ausgeklügelten Experimenten die Fähigkeiten der 
Einnahme der Perspektive anderer gut belegen können (Bugnyar und Heinrich 2005). Nicht 
minder eindrucksvoll sind die Beweise für autobiografisches Gedächtnis bei anderen Raben-
vögeln, den Hähern. Eine Besonderheit der menschlichen Antizipationsfähigkeit ist es, Zu-
sammenhänge zwischen Reizbedingungen, Handlungen und Effekten als integrierte Episo-
den im deklarativen Gedächtnis speichern zu können. Es konnte gezeigt werden, dass Hä-
her wissen, wann sie wo welches Futter versteckt haben (Clayton und Dickinson 1998). Die-
ses Wissen ermöglicht es zu planen, also elementare Operationen versuchsweise zu neuen 
Handlungssequenzen zu rekombinieren und deren Effekte „mental zu simulieren“. Planen 
setzt voraus, dass sich das Subjekt in die zukünftige Bedürfnislage versetzt und vorbereiten-
de Handlungen generiert. Neue Experimente der Cambridger Forschergruppe um Nicola 
Clayton haben nun sogar zeigen können, dass die Häher Futter dort verstecken, wo sie er-
warten können (gelernt haben), dass es am nächsten Tag kein Futter geben wird (Raby u.a. 
2007). Mehr noch, sie verstecken genau jene Futtersorte in dem Raum, wo sie erwarten 
können (gelernt haben), dass es dort diese Futtersorte nicht geben wird (aber sehr wohl ein 
anderes). Das Verstecken wurde daher von der Motivation am nächsten Tag und von den 
dann verfügbaren Ressourcen bestimmt. 

Die eigene Forschung hat sich auf die Frage der Evolution von Imitation konzentriert (Huber 
u.a. 2009). Zunächst konnten wir zeigen, dass Krallenäffchen genau diejenige Aktion zum 
Öffnen einer Futterbox verwenden, welche zuvor ein erfahrenes (weil vortrainiertes) Grup-
penmitglied vorgezeigt hat (Bugnyar und Huber 1997). Später untermauerten wir diese Evi-
denz für Imitation mit dem Nachweis der Verwendung des selben Körperteils (Hand oder 
Mund) zum Öffnen des Deckels einer Futterbox, wobei der Effekt der Aktion identisch war 
(Voelkl und Huber 2000). Und schließlich konnten wir noch zeigen, dass die Beobachter die 
vorgezeigte Bewegung bis in kleinste Details kopiert hatten, während Kontrolltiere, die kein 
Modell zu Gesicht bekamen, zwar den Deckel öffnen konnten, dazu aber andere Bewe-
gungsmuster zeigten (Voelkl und Huber 2007). Dieser eindeutige Nachweis der Imitation hat 
die lange vorherrschende Meinung widerlegt, dass diese höchste Form des sozialen Lernens 
eine menschen- oder zumindest Menschenaffen-spezifische Fähigkeit ist (Huber 2011a).  

Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die bei Makaken gefundenen Spiegelneurone beim Pro-
zess der Imitation involviert sind (Rizzolatti u.a. 2001), können sie die gefundenen Imitations-
leistungen nicht vollständig erklären, da es sich um ganz neuartige Bewegungen handelt, die 
noch nicht im Bewegungsrepertoire des Beobachters vorhanden sind. Für die Kopie einer  
ganz neuen Bewegung oder Handlung müsste das Gehirn eine spontane Transformation des 
visuellen Inputs in ein motorisches Programm durchführen (Huber 2011b). Wie das geht ist 
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bis heute weitgehend unklar, es scheint aber sicher, dass dabei viele Gehirnareale beson-
ders in temporalen, parietalen und frontalen Cortex zusammenarbeiten müssen. Die fronta-
len Anteile sind besonders wichtig für die Hemmung der Imitation, da sonst jede Handlung 
eines Artgenossen sofort und blindlings imitiert würde. Erst durch die selektive Kontrolle 
kann Imitation effektiv und daher zur Weitergabe von Wissen und Kultur verwendet werden. 

Bereits mit 14 Monaten beginnen Kleinkinder selektiv vorzugehen, indem sie nur bestimmte 
Handlungen genau imitieren, andere aber entweder nur grob oder gar nicht. Dass sie dabei 
nicht einfach weniger aufmerksam sind oder die Handlungen nur ungenügend verstehen hat 
ein kluges Experiment ungarischer Entwicklungspsychologen gezeigt (Gergely u.a. 2002). 
Die Kinder vermochten dabei die effektive, zielorientierte Handlung der ‚blinden’ Kopie vor-
zuziehen. Aus diesen und weiteren Kontrollexperimenten konnten die Autoren schließen, 
dass die frühe Imitation von zielgerichteten Aktionen bei Kleinkindern ein selektiver, schluss-
folgernder Prozess ist, der die Begründung (die „Beurteilung der Rationalität“) der eingesetz-
ten Mittel im Verhältnis zu den Sachzwängen einschließt. Man spricht daher von 'rationaler 
Imitation'.  

Es ist leicht nachzuvollziehen, dass diese Studie danach oft als ein weiterer, starker Beweis 
für die kognitive Überlegenheit des Menschen zitiert wurde. Selbst wenn Menschen und Tie-
re gleichermaßen aus der Möglichkeit des Zusehens und Imitierens profitieren, so tun dies 
Tiere blindlings, Menschen hingegen setzen dabei Perspektivenübernahme, Rationalisierung 
und Abwägung von Mittel und Zweck ein. Diese offensichtliche Diskrepanz hat uns vor weni-
gen Jahren bewogen, Hunde mit einer ähnlichen Aufgabenstellung zu testen. Dazu ersonnen 
meine Kolleginnen Friederike Range und Zsofia Viranyi ein hundegerechte Version der Kin-
derexperimente (Range u.a. 2007). Das überraschende Ergebnis dieser Experimente war, 
dass auch bei Hunden Imitation selektiv unterdrückt werden kann und sie diese zielgerichtet 
und effektiv einsetzen. Diese Art des kulturellen Lernens könnte demnach nicht nur die 
menschliche kulturelle Evolution vorangetrieben haben, sondern analog – wenn auch un-
gleich schwächer und kürzer – bei der Domestikation des Hundes eine Rolle gespielt haben. 
In einem weiteren Experiment konnten wir zeigen, dass ein Hund die Pantomime-Aktion ei-
nes Menschen zu verstehen sucht, das heißt in den Kontext effektiver Handlungen einzubet-
ten versucht (Huber u.a. 2009). 

Wir sprechen in all diesen Fällen von konvergenten Entwicklungen, die im Unterschied zu 
Ähnlichkeit durch Verwandtschaft (homolog) eine Gemeinsamkeit auf Grundlage gleicher 
Selektionsbedingungen erzeugt (analog). Anders als manche Vertreter der sog. „evolutionä-
ren Psychologie“ vermuten die meisten Kognitionsbiologen analoge Ursachen in der Mehr-
zahl der entdeckten Übereinstimmungen in den Ausprägungen kognitiver Merkmale (Huber 
2000). Auch Bewusstsein könnte mehrfach in der Evolution entstanden sein, mit je eigenen 
neuronalen Mechanismen und Funktionen. Der selektive Druck seiner Entstehung scheint im 
komplexen Sozialverhalten zu liegen, als Anpassung an eine flexible, rasch wandelbare, weil 
reaktive Umwelt.  

Jedenfalls sind alle fünf von Kircher und Leube (2005) beschriebenen Elemente für Be-
wusstsein bei Tieren gefunden worden und die Forscher der Rekonstruktion der Entste-
hungsbedingungen von Bewusstsein ein beträchtliches Stück näher gekommen. Entspre-
chend neigt die überwiegende Anzahl an vergleichenden Kognitionsforschern zur Ansicht, 
dass sich auch der menschliche Geist allmählich und vielfach parallel bei nicht-menschlichen 
Vorformen entwickelt hat. Eine täglich wachsende Anzahl empirischer Befunde stärkt die 
Evidenz, dass auch nicht-menschliche Tiere zu teilweise großer Flexibilität im Verhalten im 
Stande sind, welche durch eine Vielzahl von kognitiven und von Bewusstsein begleiteten 
Mechanismen zur Verbesserung und Effizienzsteigerung verhilft. Was also unterscheidet uns 
Menschen dann noch von diesen Tieren? 

8. Die Evolution von Sprache 

Die menschliche Antizipationsleistung wird in kaum zu überschätzender Weise durch die 
Sprache erweitert. Mit ihr verfügt der Mensch über ein generatives und produktives Reprä-
sentationssystem, in dem sich eine unbegrenzte Zahl beliebiger Instruktionen, Intentionen 
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und Aufgabenregeln kodieren lässt (Premack 2004). Die sprachliche Repräsentation von 
Zielen, Handlungen und Effekten spielt eine zentrale Rolle bei der menschlichen Fähigkeit, 
Reaktionsdispositionen von einem Moment zum nächsten und ohne längeres Training „um-
konfigurieren“ zu können (Goschke 2004).  

Aber auch hier zeigt die aktuelle Forschung mögliche evolutionäre Wege ihrer Entstehung 
und Vorstufen bei Tieren auf. Dazu sollte eine allgemeine und spezielle Sprachfähigkeit un-
terschieden werden (Hauser u.a. 2002). Zur allgemeinen Sprachfähigkeit tragen spezielle 
sensorisch-motorische Fähigkeiten der Lautäußerung (phonologisches System bestehend 
aus Kehlkopf, Zunge, Mund- und Rachenhöhle, usw.) und ein konzeptuell-intentionales Ka-
tegorisierungssystem bei, während Syntax und Grammatik als das kritische Merkmal der 
menschlichen Sprache angesehen wird.  

Selbst wichtige Elemente von Syntax werden nicht mehr als exklusiv menschlich angesehen. 
Die kombinatorischen Mechanismen der Rekursivität ermöglichen die Erzeugung von unbe-
grenzten Ausdrücken trotz begrenzter Zahl von Elementen, was bereits von Denkern wie 
Galilei, Descartes und Humboldt erkannt wurde. Sind Tiere dazu fähig? Tatsächlich wurde 
an Staren die Fähigkeit der Unterscheidung rekursiver, in sich selbst eingebetteter, kontext-
unabhängiger Sequenzen von Lautmustern gefunden (Gentner u.a. 2006). Interessanter-
weise können das Tamarine, also Primaten, nicht (Fitch und Hauser 2004). 

Wie sieht es nun mit einer Kernkompetenz im Zuge der Sprachevolution aus, mit  Kategori-
sierung und Konzeptbildung? Viele Tiere können ähnliche, aber nicht-idente Objekte oder 
Ereignisse in Klassen einordnen, sei es an Hand perzentueller oder auch funktionaler Merk-
male, noch dazu in hierarchischer Abstufung. Diese Form der „vor-sprachlichen Begriffsbil-
dung“ ist also lange vor der Nutzbarmachung im Rahmen der menschlichen Sprache ent-
standen, möglicherweise mehrmals unabhängig voneinander (Huber 2010). Kategorisierung 
mit Hilfe assoziativen Lernens ist sicherlich weit verbreitet und stellt keine kognitive Heraus-
forderung dar. Anders sieht es bei abstrakten Konzepten aus. Die evolutionäre Herkunft ent-
sprechender Kompetenzen wird besonders interessant, wenn man bedenkt, dass sogar Bie-
nen das abstrakte Konzept von „Gleichheit“ bilden können (Giurfa u.a. 2001).  

Eine Schlüsselkompetenz menschlicher Sprache ist die Kombinatorik (Fitch u.a. 2010). 
Schlussfolgerndes Denken ist dafür nützlich, wenn nicht sogar nötig. Meine Kollegin Ulrike 
Aust fand heraus, dass Hunde, nicht aber Tauben, neue Klassenzuordnungen auf der Basis 
von Schlussfolgerung durch Ausschlussprinzip („inference by exclusion“) vornehmen können 
(Aust et al. 2008). Und kürzlich wurde berichtet, dass Paviane geschriebene Wörter zu er-
kennen lernen und damit zu einer Art rudimentären Lesens in der Lage sind (Grainger u.a. 
2012). 

Neben Konzeptbildung und Kombinatorik liegt heute der Fokus bei der Frage der Sprachevo-
lution bei non-verbaler Kommunikation. Hinweisende Gesten gelten als Meilenstein in der 
Entwicklung von Sprache. Kinder beginnen bereits im ersten Lebensjahr anhand von Gesten 
mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Gesten wie Zeigen, Geben und Offerieren, werden ver-
wendet, um den Wunsch nach einem bestimmten Objekt zu signalisieren oder die Aufmerk-
samkeit zu einem bestimmten Geschehen zu lenken. Ähnlich wie menschliche Kinder ver-
wenden auch Menschenaffen gestische Signale als intentionale Strategien, um das Verhal-
ten von Artgenossen zu beeinflussen (Arbib u.a. 2008). Doch sind Gesten als wortlose 
Kommunikation nicht auf den Menschen und seine nächsten Verwandten beschränkt: Auch 
Raben setzen ihre Schnäbel wie Hände ein, um sich mit ihresgleichen auszutauschen (Pika 
und Bugnyar 2011). Wie groß die Bandbreite der Inhalte ist, die mit non-verbaler Kommuni-
kation vermittelt werden können, ist allerdings noch unklar. 

9. Resümee: konvergente Entwicklungen und graduelle Übergänge 

Ein vorläufiges Resümee könnte lauten, dass es Stufen von Bewusstsein gibt, von denen 
Tiere einige erreicht haben, aber erst Synergien von symbolischer Sprache, relationaler 
Konzeptbildung, Verallgemeinerung, Zielrepräsentation, Abstraktion und Selbsterkenntnis die 
kulturelle (und moralische) Evolution des Menschen vorangetrieben hat. Manche Bausteine 
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dieser Errungenschaft, wie Einfühlung, Gefühlsansteckung, Perspektivenübernahme und 
Imitation, soziale Verhaltensweisen wie Zusammenarbeit, Versöhnung, Teilen und Trösten 
finden sich auch bei nichtmenschlichen Primaten, Hundeartigen, Delfinen, Elefanten, sozia-
len Vögeln wie Rabenvögel und Papageien und wahrscheinlich einigen Tierarten mehr. Die 
Grundannahme lautet, dass es in diesen Bausteinen multiple Konvergenzen zu den Men-
schen(arten) gibt.  

Mit jeder Schärfung des Blicks auf die Gemeinsamkeiten wird auch die Einschätzung der 
Unterschiede deutlicher. Doch vom evolutionären Gesichtspunkt wäre es missverständlich, 
von Diskontinuitäten zu sprechen. Die Evolution macht keine Sprünge. Wir haben es mit 
graduellen Übergängen zu tun, die umso fließender werden, desto mehr wir darüber wissen. 
Das große Problem für Evolutionsbiologen und Anthropologen, die versuchen, evolutionären 
Entwicklungen zu rekonstruieren, ist die große Lücke, die zwischen den heute lebenden 
Menschen und seinen Vorfahren klafft. Dies wird bei Debatten über die Sonderstellung des 
Menschen nicht nur leicht übersehen, sondern sogar von jenen ausgenützt, die auf die ein-
zigartigen Fähigkeiten des Menschen hinweisen.  

De facto leben gar keine direkten Vorfahren des Menschen mehr. Alle Hominidenarten sind 
ausgestorben, sogar unsere nächsten Verwandten, die Neandertaler. Ständig werden zwar 
neue Arten entdeckt, von denen Zahn- oder Knochenfragmente im Tschad, Ost- oder Südaf-
rika gefunden werden. So etwa jüngst die neue Art Australopithecus sediba, welcher als di-
rekter Vorfahre von Homo gesehen wird (Berger u.a. 2010). Aber es ist sehr schwierig oder 
bleibt überwiegend spekulativ, welche kognitiven oder sozialen Fähigkeiten diese Menschen-
formen besaßen. Vereinfachend werden daher die Fähigkeiten der lebenden (meist westlich-
zivilisierten, schulgebildeten) Menschen mit den von Schimpansen und anderen lebenden 
Menschenaffen verglichen. Doch zählen diese nicht zu unseren direkten Vorfahren, sondern 
haben sich vor mehr als 7 Millionen Jahren von unserer Stammeslinie getrennt und haben 
eigene evolutionäre Wege beschritten, die nicht einfach als parallel angenommen werden 
können.  

Wie auch immer, es bleibt schwierig, eine Grenze zwischen „dem Menschen“ und „den Tie-
ren“ zu ziehen“. Von welchen Menschen reden eigentlich Philosophen, wenn sie von „dem 
Menschen“ sprechen? Liest man deren Abhandlungen über Vernunft oder Moral, ist nicht 
einmal sicher, ob sie alle Vertreter der biologischen Art Homo sapiens meinen. Es ist sogar 
stark anzuzweifeln, dass sie die zu ihrer Zeit lebenden Urvölker im Blick hatten. Aber selbst 
wenn, würden sie alle Arten der Gattung Homo (von erectus bis habilis) zum „Menschen“ 
zählen? Wenn dies tatsächlich so wäre, was wissen wir über deren Moralsysteme? Mit ziem-
licher Sicherheit haben ihre Sprachkompetenzen nicht unser Niveau erreicht und waren ins-
gesamt ähnlicher zu Australopithecus, dem sog. Südaffen, als zu uns.  

Ich würde an dieser Stelle gerne das unter Moralphilosophen beliebte Experiment der Ext-
remsituationen (marginal cases), mit denen die ethische Ausdehnung auf Kinder oder ko-
matöse Patienten diskutiert wird, strapazieren. Wie würden wir mit noch lebenden Neander-
talern umgehen? Würden wir ihnen Minderheitenrechte zugestehen und sie in Reservaten 
besonders schützen? Wenn ja, würde das auch auf anderen Homo-Arten zutreffen? Wären 
wir bereit, den Kreis der moralischen Rücksichtnahme auf sie auszudehnen? Wenn ja, wa-
rum? Wären wir dazu aus bestimmten juristischen Gründen verpflichtet oder wäre es bloß 
eine Form des Altruismus? Man bedenke, dass dabei auch nicht das Spezies-Argument 
greift, da nach moderner anthropologischer Nomenklatur der Neandertaler zur Art Homo sa-
piens zählt (Homo sapiens neanderthalensis). Ganz zu schweigen von der genetisch gut 
belegten Tatsche der Vermischung (interbreeding) von H. sapiens sapiens und H. sapiens 
neanderthalensis (Green u.a. 2010).  

Wir müssen aber gar nicht so weit gehen. Wie stehen wir moralphilosophisch zur Tatsache, 
dass es heute noch Nomaden gibt und etwa 20% der Weltbevölkerung des Lesens und 
Schreibens unkundig ist (UNESCO, portal.unesco.org). Ich würde gerne unser Gedankenex-
periment weiterführen und die Frage aufwerfen, wie man vorgehen würde, wenn wir unsere 
Vorfahren besser kennen würden. Würde man eine lückenlose Genealogie kennen, würde 
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man schwer ein Kind treffen, von dem man sagen könnte, es hätte eine „spezifisch mensch-
liche Fähigkeit“, welche seine Eltern noch nicht hatten.  

Evolutionäre Kontinuität sollte nicht als Totschlagargument für die Einschätzung der mensch-
lichen Fähigkeiten dienen. Sie sollte vielmehr dazu beitragen, aus dem Vergleich mit ande-
ren Tieren das spezifisch Humane zu erkennen. Die Tatsache, dass der Mensch sich weder 
Erkenntnis noch Moral im Kampf gegen seine Natur zugelegt hat, sondern auf natürlichen, 
evolutionären Dispositionen bauen kann, sollte uns auch zu einem würdevolleren und acht-
sameren Umgang mit Tieren mahnen.  

10. Ethische Implikationen 

Was also sollten uns die empirischen Befunde sozialer und kognitiver Fähigkeiten bei nicht-
menschlichen Tieren in Bezug auf die Frage der Tierethik lehren? Zunächst einmal sollten 
wir uns die Unmöglichkeit der scharfen Grenzziehung und die Fragwürdigkeit einer morali-
schen Sonderstellung vor Augen halten. Des Weiteren sollten wir bedenken, dass die Ablei-
tung von Forderungen im Umgang mit Tieren nicht bei ihrer Leidensfähigkeit Halt machen 
kann, noch dazu in Verbindung mit utilitaristischer Güterabwägung. Denn wollen wir tatsäch-
lich schmerzfreies Töten sanktionieren und beim grausamen Stierkampf das Leid eines ein-
zigen Stieres gegen die Lust von fünfzigtausend Menschen in Rechnung stellen? Schließlich 
bleibt auch Artenschutz als Tierschutz unbefriedigend, wenn er mit dem Leiden von Individu-
en von bedrohten Arten in Gefangenschaft erkauft werden muss. Ob dies zwangsläufig zu 
menschenrechtsanalogen Tierrechten führen muss, bleibt zu diskutieren (Benz-Schwarzburg 
2012). Es wäre zu hoffen, dass Aufklärung von Tierärzten, Tierhaltern und vor allem von 
Konsumenten Zwangsmaßnahmen, die auf wenig Akzeptanz stoßen würden, unnötig ma-
chen. 
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Das Verhalten als Grundlage zur Beurteilung des Wohlbefindens 
von Tieren 

JOSEF TROXLER 

1. Einleitung 

Die Frage nach dem Wohlbefinden der Tiere bezieht sich in diesem Beitrag auf Tiere in 
menschlicher Obhut. Dies betrifft sowohl Wildtiere als auch Haus- und Heimtiere, landwirt-
schaftliche Nutztiere und Schalenwild sowie Versuchstiere. Sie werden vom Menschen ge-
züchtet und für verschiedene Nutzungszwecke gehalten. Ihre Umwelt richtet sich stark nach 
den menschlichen Bedürfnissen und Nutzungszwecken. Diese Umwelt entspricht oft nicht 
den Bedürfnissen der Tiere. Sie haben aber auf Grund ihrer stammesgeschichtlichen Her-
kunft, ihres Körperbaues und ihrer spezifischen physiologischen Besonderheiten ganz be-
stimmte Anforderungen an Haltung, Fütterung und Unterbringung. Gerade bei landwirtschaft-
lichen Nutztieren zeigt sich diese Problematik deutlich. Dauernde Anbindehaltung von Kü-
hen, einstreulose, vollperforierte Abferkelbuchten mit wochenlanger Fixation der Sau im Kas-
tenstand, Massierung von Masttieren auf engstem Raum mögen beispielhaft genannt wer-
den. Dass solche Haltungsbedingungen für die Tiere mit Einschränkungen ihres Wohlbefin-
dens verbunden sind, zeigt sich an drei Feststellungen: 

 Nicht selten treten durch Haltungssysteme bedingte Schäden am Tier und Verhaltensstö-
rungen auf. Zugleich besteht eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit infolge Stress und der 
Unterbringung großer Tierzahlen gleichen Alters aus verschiedenen Herkünften auf 
engstem Raum. 

 Extrem technisch ausgerüstete Systeme stellen für Tiere eine reizarme Umgebung dar. 
In stark automatisierten Betrieben nehmen die Anforderungen an das Stallpersonal zu 
und eine regelmäßige Tierbeobachtung wird oft vernachlässigt oder zumindest er-
schwert. Eine alleinige computergestützte Tiererfassung genügt nicht, um den effektiven 
Zustand der Tiere zu erheben. Zugleich fällt die positive Wirkung einer guten Mensch-
Tier-Beziehung weg. 

 Die Intensivierung von Zucht, Fütterung und Haltung führt zur Überforderung der Anpas-
sungsfähigkeit der gehaltenen Tiere. Dabei kann die Ursache züchterisch (Konstituti-
onsmängel) oder umweltbedingt (reizarme Umgebung, Einschränkung der Bewegungs-
möglichkeit) sein. 

Dabei ist anzumerken, dass sich solche Situationen nicht nur auf landwirtschaftliche Nutztie-
re beschränken. Sowohl bei Heim-, Zoo- oder Versuchstieren können ähnliche Situationen 
auftreten. Neben dem Wissen um Krankheiten und Hygiene ist vor allem dem Verhalten der 
Tiere vermehrt Beachtung zu schenken, weil mit Kenntnissen darüber die Bedürfnisse der 
gehaltenen Tiere ermittelt, Haltungsfehler früh erkannt und Beurteilungskriterien für das 
Wohlbefinden der Tiere und für die Haltung ermittelt werden können. Die Bedeutung der 
Ethologie liegt darüber hinaus darin, dieses Wissen zu vertiefen und Fragen nach den Ursa-
chen und Funktionen des Verhaltens zu klären. 

2. Wohlbefinden 

Wohlbefinden zu definieren ist mit Schwierigkeiten verbunden, da subjektive Empfindungen, 
die Tiere haben, der menschlichen Wahrnehmung und Messung nicht direkt zugänglich sind. 
LORZ (1973) definierte tierisches Wohlbefinden sehr umfassend. „Es handelt sich um einen 
Zustand physischer und psychischer Harmonie des Tieres in sich und mit seiner Umwelt. 
Regelmäßige Anzeichen des Wohlbefindens sind Gesundheit und ein in jeder Beziehung 
normales Verhalten. Beide setzen einen ungestörten, artgemäßen und verhaltensgerechten 
Ablauf der Lebensvorgänge voraus“. Diese Definition von LORZ (1973) ist bis heute allge-
mein akzeptiert. Sie trifft für alle Tiere zu. Um objektiv Wohlbefinden messen zu können, sind 
entsprechende Indikatoren aus dem Verhalten, den physiologischen Abläufen und der Tier-
gesundheit nötig. Dazu ist eine gute Kenntnis des Normalverhaltens und der Normzustände 
einer Tierart, aber auch der Rasse oder des Individuums Voraussetzung. Um objektiv Hal-
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tungsbedingungen der Tiere erfassen zu können, hält in § 13(3) das österreichische Tier-
schutzgesetz (TSCHG, 2004) fest, dass Tiere so zu halten sind, dass ihre Körperfunktionen 
und ihr Verhalten nicht gestört werden und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird. 
Treten Störungen auf, ist davon auszugehen, dass das Wohlbefinden der Tiere dauernd oder 
zeitweise vermindert oder gar nicht gegeben ist. 

3. Verhalten der Tiere 

Zwischen einem Tier und der Umwelt, in der es sich aufhält, bestehen Wechselwirkungen, 
die sich in seinem Körperbau, in physiologischen Reaktionen und im  Verhalten äußern. Das 
beobachtete Verhalten kann sehr schnell Informationen über den momentanen Zustand ei-
nes Tieres vermitteln.  

Das Verhalten beschreibt Körperstellungen, Bewegungen und Lautäußerungen eines Tieres, 
einschließlich damit im Zusammenhang stehender Drüsentätigkeit wie Schwitzen oder Spei-
cheln und Farbänderungen. Die Erfassung des Verhaltens ermöglicht, die Anpassungsfähig-
keit eines Tieres an bestimmte Umweltbedingungen zu erkennen. Daher ist es sinnvoll, 
ebenfalls das Verhalten der unseren Haustieren entsprechenden Wildform zu kennen und 
das Verhalten der gehaltenen Tiere in seminatürlicher Umgebung zu studieren, um die Be-
deutung und Veränderung einzelner Verhaltensweisen abschätzen zu können (STOLBA et 
al., 1989). Veränderungen im Verhalten können während der Entwicklungsgeschichte (Evo-
lution), der Haustierwerdung (Domestikation)  und der Entwicklung im Verlauf des individuel-
len Lebens (Ontogenese) stattfinden. Evolution, Domestikation und Ontogenese sind Mög-
lichkeiten der Verhaltensanpassung und Folgen der Anpassungsfähigkeit eines Individuums 
oder einer Art (SAMBRAUS, 1978). 

Das Verhalten eines Tieres wird von endogenen und exogenen Faktoren bestimmt. Dabei 
versucht das Tier einen physiologischen Gleichgewichtszustand (Homöostase) aufrecht zu 
erhalten. Äußere und innere Reize bauen im Tier eine Handlungsbereitschaft (Motivation) 
auf. Diese Handlungsbereitschaft löst ein Suchverhalten (Appetenzverhalten) aus, welches 
bei adäquaten Umweltbedingungen zum angestrebten Verhalten führt. 

Ist die Umwelt dem Tier nicht entsprechend, treten Verhaltensstörungen auf, wobei eine oder 
mehrere Funktionen im Bereich des Verhaltens beeinträchtigt sein können. Der Grad der 
Störung kann gering bis erheblich, mit allen Übergängen, sein. Verhaltensstörungen können 
sich als Änderungen in der Aktivität oder im Tagesrhythmus, in der Häufigkeit, Dauer oder 
Sequenz von Verhaltensweisen zeigen. Beispiele sind Scheinwiederkauen bei Mastkälbern, 
Weben bei Pferden, Leerkauen und Schwanzbeißen bei Schweinen. 

Die Wechselwirkungen zwischen dem Tier und seiner Umwelt setzen die Notwendigkeit vo-
raus, dass das Tier die Ressourcen der Umwelt nutzen kann, um den Zustand der Homöo-
stase zu erreichen. Gemäß ihrer Erbeigenschaften hat jede Tierart ganz spezifische Sinnes-
organe und Sinnesleistungen ausgebildet, um Stoffe, Reize und Bedingungen der Umwelt 
nutzen zu können. Die daraus sich ergebenden Anforderungen an die Umwelt können sich 
zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten und in den einzelnen Altersabschnitten ändern. 
Dabei haben Tiere nicht nur die Fähigkeit, Umweltbedingungen zu nutzen, sondern auch 
schädigende Einflüsse zu meiden. Diese Tatsachen  führten zur Herleitung des Bedarfsde-
ckungs- und Schadenvermeidungskonzept nach TSCHANZ (1982). Abweichungen des Ver-
haltens im Ausprägungsgrad, in der Form, Sequenz, Dauer, Häufigkeit oder im Ausfall oder 
in der Neuausbildung von Verhaltensweisen lassen erkennen, dass Bedarfsdeckung 
und/oder Schadensvermeidung nur teilweise oder überhaupt nicht gewährleistet sind. Dar-
aus lassen sich Indikatoren des Verhaltens zur Beurteilung des Wohlbefindens des Tieres 
oder der Tiergerechtheit der Haltung ableiten. 

4. Verhaltensstörungen 

Nach MEYER (1984) wird Verhaltensstörung als jedes von der arttypischen Norm abwei-
chende Verhalten, das temporär oder permanent auftritt und ererbt, erworben oder erzwun-
gen sein kann, definiert.  
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Wer z.B. ein Schwein anschaut, erkennt dieses Tier als Schwein an seinem Körperbau und 
an seinem Verhalten. Merkmale des Körperbaues, der Körperfunktionen und des Verhaltens 
sind für jede Tierart arteigen oder arttypisch. Sie machen jene Merkmale aus, die wir als die 
Biologie eines Tieres zusammenfassen können. Besonders die Verhaltensmerkmale treten 
für jede Tierart in einer bestimmten Form, Häufigkeit, Dauer, Sequenz und Intensität auf. Sie 
sind somit nicht nur beschriebene sondern auch messbare Merkmale und können damit zu 
einer Normbildung herangezogen werden. 

Im Gegensatz zu einer Norm in der Technik (z. B. die festgelegte Größe einer Maßeinheit) 
können biologische Merkmale sich ändern oder weisen eine erhebliche Streuung auf. Dies 
kann vom Alter eines Tieres, vom Geschlecht, von der Lernmöglichkeit, bestimmte Verhal-
tensweisen normal auszubilden, und von der Anpassungsfähigkeit an bestimmte Umweltsi-
tuationen und -veränderungen abhängig sein. Diese biologischen Normen sind das Ergebnis  
evolutiver und domestikationsbedingter Anpassungsprozesse an bestimmte Habitate (Le-
bensräume). Somit lassen sich auch zu jeder Verhaltensweise Normen und deren Streuung  
angeben und berechnen. Erhebliche Abweichungen von der Norm werden als anormales 
Verhalten, als Verhaltensstörungen oder Verhaltensanomalien bezeichnet (Ethopathien). 

Nicht jede Verhaltensabweichung muss eine Verhaltensstörung sein, wenn sie noch inner-
halb der Norm oder Anpassungsfähigkeit eines Tieres liegt. Im Gegensatz dazu muss nicht 
jeder Schaden oder jede Verletzung an Tieren auf Verhaltensstörungen zurückzuführen sein. 
Es gibt Schäden, die bei Normalverhalten entstehen können oder auf haltungstechnische 
Mängel zurückzuführen oder krankheitsbedingt sind. Bei einer Beurteilung von Schäden und 
Verhaltensstörungen ist es daher wichtig, differenziert zu urteilen und eine Wertung vorzu-
nehmen. Die Wertung kann sich unter veränderten Bedingungen oder nach dem  wissen-
schaftlichen Kenntnisstand ändern, sie muss aber nachvollziehbar sein. Ursachen von Ver-
haltensstörungen können sehr vielfältig sein (siehe Tab. 1). 

Tab. 1: Kategorien von Verhaltensstörungen (nach SAMBRAUS, 1993, erweitert) 

Kategorie Ursprung der Störung Beispiele 

Zentralnervös Infektiös oder traumatisch bedingte Verände-
rungen des Zentralnervensystems (ZNS) 

Störung der Körperhaltung und 
Bewegung bei Ödemkrankheit 
der Ferkel 

Tollwut 

Mangelbedingt Dem Körper fehlen bestimmte Substanzen. 
Das Verhalten führt aber nicht zur Beseitigung 
dieses Mangels 

Jodmangel,  

fehlendes Wasser 

Endogen Veränderungen des Nervensystems oder des 
Hormonsystems, 

Genetisch bedingt 

Überfunktion (Hyperaggressivi-
tät, z.B. Totbeißen von Ferkeln), 
Unterfunktion (Impotenz) 

Fehlende Muttereigenschaften 

Reaktiv Zurückliegende Ereignisse, 

Reaktion auf fehlende Umweltreize, Reaktion 
auf Stresssituation 

Fremd- oder Fehlprägung, 

Kannibalismus, Ersatzhandlun-
gen, Stangenbeißen,  
Luftsaugen 

Die Ursachen von Verhaltensstörungen sind bisweilen nicht sofort feststellbar. Im Zusammen-
hang mit Tierhaltung (Tier-Umwelt-Interaktionen) treten vor allem reaktive Verhaltensstörungen 
auf. Diese lassen sich nach SAMBRAUS (1993, erweitert) folgendermaßen gruppieren: 

1. Das Verhalten ist normal in seiner Abfolge, aber das Objekt ist nicht adäquat: 
a) das Objekt ist ein Artgenosse (gegenseitiges Besaugen, Kannibalismus) 
b) das Objekt lässt sich nicht zerkleinern oder ist unverdaulich (Stangenbeißen) 
c) ein Objekt fehlt oder ein Ziel kann nicht erreicht werden (Leerkauen, Stereotypien), 
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2. der Bewegungsablauf ist abnorm (bei Sauen sich fallen lassen beim Abliegen, da Platz 
nach vorne fehlt zum Einschieben, pferdeartiges Aufstehen bei Kühen), 

3. Änderungen in der Dauer und/oder Frequenz (z.B. erhöhte Aggression, vermindertes 
Spielverhalten, Ausfall oder starke Reduktion des Komfort- oder Erkundungsverhaltens), 

4. Andauernde Fluchtbestrebungen (Brustgurtanbindung, Fliehen der Ferkel in Buchtecken 
bei kleinster Störung), 

5. Zusammenbruch des artspezifischen tagesperiodischen Aktivitätsmusters 

6. erzwungenes Nichtverhalten (Verhinderung der Trennung von Kot- und Liegeplatz, Apathie) 

Beispielhaft sind in Tab. 2 Verhaltensstörungen bei Schweinen und Möglichkeiten zu deren 
Vermeidung aufgeführt. 

Tab. 2: Verhaltensstörungen bei Schweinen und Maßnahmen zur Behebung 

Funktionskreis 
des Verhaltens 

Verhaltensstörung oder  
Abweichung von der Norm 

Maßnahmen 

Sozialverhalten Erhöhte Aggressionen, 

keine stabile Rangordnung, 

Scheidenbeißen, 

Ferkelbeißen (puerperale Hy-
peraggressivität) 

Fremdprägung (z.B. Eber) 

Strukturierung der Bucht in verschiedene Funkti-
onsbereiche (Ruhe-, Aktivitätsbereich), Platzan-
gebot so, dass die Tiere einander ausweichen 
können, insbesondere bei Neugruppierungen. 
Arena, in der Abferkelbucht Stress für die Sauen 
vermeiden, aus der Zucht ausschließen bei Bösar-
tigkeit gegen eigene Ferkel. 

Fortbewegung Ausrutschen, Lahmheit, 

Weben 

genügend großer Bewegungsfreiraum durch Glie-
derung in Funktionsbereiche, trittsichere Böden. 
Tierärztliche Abklärung der Lahmheit 

Fressverhalten Leerkauen, Stangenbeißen, 
stereotypes Wühlen, Gegen-
seitiges Beißen, 

Analmassage, 

Gegenseitiges Besaugen, 

Luftsaugen 

Gemeinsame Fütterung.  Bei Einzeltierfütterung 
an der Abrufstation unbedingt zusätzlich Raufutter 
zur Ablenkung verabreichen. Neben der eigentli-
chen Kraftfuttergabe sollte den Tieren Material wie 
Gras, Heu Stroh, Silage etc. angeboten werden, 
damit sie sich über längere Zeit beschäftigen kön-
nen (Bedarf nach Erkunden und Kauen). Ein-
zelfressstände oder Sichtblenden im Trog, Trog-
formen mit genügend Fressplatzbreite, die unge-
hindertes Fressen erlauben. 

Ruheverhalten Haufenlagerung, Unruhe im 
Liegeplatz, Liegen außerhalb 
des Liegebereiches, 

länger dauerndes Sitzen 
(Hundesitz) =  „Trauern“ 

Einrichten von eingestreuten, trockenen und vor 
Zugluft geschützten Ruheplätzen. Platzangebot ist 
so zu bemessen, dass die Tiere bei Seitenlage die 
ganze Fläche nutzen können. Bewegungsmög-
lichkeit schaffen, genetisch bedingte oder fütte-
rungsbedingte „Beinschwäche“ abklären. 

Ausscheidungs-
verhalten 

Kot- und Harnabsatz im Lie-
gebereich, Unruhe vor dem 
Ausscheidungsverhalten,  
Störung andrer Tiere 

Räumliche Aufteilung so, dass die Schweine vom 
Liegeplatz entfernt den Kot- und Harnplatz einrich-
ten können. Kühle und feuchte Stellen und Plätze 
entlang der Gitterstäbe zur Nachbarbucht werden 
bevorzugt. Tränkestellen im Kotbereich anordnen. 

Thermo- 
regulation 

Haufenlagerung, Sich im Kot-
/Harnplatz Wälzen, Hecheln, 
Unruhe 

Bei kühlerer Außentemperatur: genügende Wär-
medämmung der Liegeflächen und Einstreu, Ver-
meiden von Durchzug. Bei warmem Wetter: Erhö-
hung der Luftgeschwindigkeit, Anbringen von Du-
schen als Ersatz für die Suhle. 

Körperpflege-
verhalten 

Erhöhte Kratzfrequenz,  
Unruhe 

Scheuermöglichkeit, Kratzbürsten, trittsichere 
Böden. Auf Ektoparasiten überprüfen und behan-
deln, Einrichten von Waschplätzen für die Sauen 
beim Umstallen in den Abferkelstall. 
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In Haltungsformen, in denen die Zusammenhänge zwischen den Anforderungen der Tiere an 
und die Gestaltung der Umwelt zu wenig oder nicht berücksichtigt werden, treten Störungen 
auf, die sich in abnormalem Verhalten, gehäuften Erkrankungen, haltungsbedingten Schä-
den oder verminderter Leistungsfähigkeit der Tiere ausdrücken. In solchen Fällen ist davon 
auszugehen, dass die Anpassungsfähigkeit der betroffenen Tiere überfordert ist und die Hal-
tung oder Teile davon als nicht tiergerecht bezeichnet werden müssen. Tab. 3 gibt die Resul-
tate von einer Untersuchung wieder, bei der der Einfluss der Fütterungstechnik auf das Auf-
treten von Verletzungen, hervorgerufen durch Aggressionen bei der Fütterung (SOMMER, 
2000), dargestellt ist. Dabei zeigt sich, dass das Anstehen bei der Abrufstation zu einem 
deutlichen Anstieg der Schäden pro Sau führt.  

Tab. 3: Zusammenhang zwischen der Gestaltung des Fressbereiches und dem Auftreten 
von Schäden bei Sauen (SOMMER, 2000). Mittelwert ± Standardabweichung. 

Fressplatzgestaltung 
Verletzungen am 

Vorderkörper 
Verletzungen am 

Hinter-körper 
Vulva: 
Narben 

Einzelfresstand verschließbar 

(n= 21 Herden) 

0,52 ± 0,40 

 

0,53 ± 0,27 

 

0,06 ± 0,07 

 

Einzelfresstand nicht verschließbar  
(n= 9 Herden) 

0,91 ± 0,84 

 

0,54  ± 0,57 

 

0,08 ± 0,19 

 

Abruffütterung 

(n= 25 Herden) 

1.30  ± 0,61 

 

0,68 ± 0,45 

 

0,30 ± 0,19 

 

 

Die Anpassungsfähigkeit der Tiere ist in ihrer Haltung und Produktion nicht allein durch die 
Aufstallungsart sondern auch durch die Zucht, Fütterung, Pflege und das Management be-
einflusst. Um das Ziel einer tiergerechten Haltung zu erreichen, sind die folgenden Bereiche 
besonders zu berücksichtigen. 

5. Bewertung und Schlussfolgerungen 

Um Verhaltensstörungen richtig einschätzen und die richtigen Maßnahmen treffen zu kön-
nen, sind folgende Punkte zu beachten: 

- Ursache der Verhaltensstörung: Dabei ist differentialdiagnostisch abzuklären, ob eine 
reaktive Verhaltensstörung oder eine andere vorliegt. Meistens hilft dabei eine Beurtei-
lung des Bestandes. 

- Häufigkeit und Intensität: Sowohl das Einzeltier wie der Bestand sind zu betrachten. 

- Folgeschäden: Integumentsveränderungen, physiologische Abweichungen, Erkrankun-
gen, pathologische Befunde. 

Je nach Ausprägungsgrad der Verhaltensstörungen und Schweregrad der Folgeschäden ist 
das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigt. Wobei wichtig festzuhalten ist, dass bereits schon 
die Verhaltensstörung als Schaden und als Beeinträchtigung des Wohlbefindens des Tieres 
zu bewerten ist. 

Die meisten der heutigen Haltungssysteme zeichnen sich durch eine reizarme Umwelt aus. 
Tiere sind aber darauf angelegt, immer wieder Informationen aus der Umwelt aufzunehmen 
und zu verarbeiten. Dies ist im Hinblick auf eine normale Entwicklung des Verhaltens der 
Tiere wichtig. Die Fachwelt ist aufgefordert, Aufstallungssysteme, Haltungseinrichtungen und 
Ausstattungen zu entwickeln, die den Verhaltensbedürfnissen der Tiere Rechnung tragen.  
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Schutz von Versuchstieren – eine paradoxe Forderung? 
Zu den rechtlichen Grundlagen des Versuchstierschutzes  

REGINA BINDER 

1. Was können Rechtsnormen zum Schutz von Versuchstieren beitragen? 

Der Schutz von Tieren im Kontext von Tierversuchen umfasst zwei Strategien: Einerseits 
geht es darum, Tiere vor der Verwendung zu experimentellen Zwecken zu bewahren, ande-
rerseits sollen Tiere im Rahmen ihrer experimentellen Verwendung vor der Zufügung nicht 
notwendiger Belastungen geschützt werden.1 Beide Ansätze sind im Tierversuchsrecht ver-

ankert: Sowohl die nationale als auch die supranationale Tierversuchsgesetzgebung verfolgt 
die Absicht, die Anzahl von Tierversuchen – und damit indirekt auch von Versuchstieren – 
durch die Entwicklung, Validierung und Anwendung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden 
zu verringern (Reduction und Replacement).2 So wird in den Erwägungsgründen zu RL 

2010/63/EU festgestellt, dass diese „einen wichtigen Schritt zur Erreichung des letztendli-
chen Ziels […] [darstellt], Verfahren mit lebenden Tieren für wissenschaftliche Zwecke und 
Bildungszwecke vollständig zu ersetzen, sobald dies wissenschaftlich möglich ist.“3 

Der Schutz von Tieren im Tierversuch – also der Versuchstierschutz i.e.S. –, kommt im Prin-
zip des Refinements zum Ausdruck, wonach stets nur jenes Ausmaß an Belastungen als 
gerechtfertigt gilt, das zur Erreichung eines legitimen Versuchszwecks unbedingt erforderlich 
ist. Da jede (darüber hinausgehende) Belastung der Versuchstiere geeignet ist, die durch 
den Tierversuch erzielten Ergebnisse (zusätzlich) zu beeinflussen, stellt das Refinement-
Gebot nicht nur eine berechtigte Forderung des Tierschutzes dar, sondern dient vor allem 
der Qualitätssicherung der tierexperimentellen Forschung. Eine möglichst hohe Qualität der 
durch Tierversuche erzielten Ergebnisse aber ist nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen 
geboten, sondern stellt auch eine Voraussetzung für ein positives Ergebnis der Schaden-
Nutzen-Abwägung dar, da nur qualitativ einwandfreie Forschung den Anspruch auf ethische 
Rechtfertigung erheben kann.4 

2. Das Recht der Tierversuche – ein Sonderbereich des Tierschutzrechts  

Auf Grund der historischen Entwicklung und kompetenzrechtlicher Besonderheiten sind die 
tierversuchsrechtlichen Vorschriften in Österreich in einer eigenständigen Rechtsgrundlage, 
dem Tierversuchsgesetz,5 geregelt. Dies stellt im deutschsprachigen Raum insofern eine 

Besonderheit dar, als Tierversuche in Deutschland und in der Schweiz im jeweiligen Tier-
schutzgesetz geregelt werden.6 Dies ist auch konsequent, da das Tierversuchsrecht in seiner 

Zielsetzung, die Anzahl von Tierversuchen – und damit von Versuchstieren – zu reduzieren, 

                                                
1
 Vgl. dazu auch R. Binder (2010): Die „Schadenseite“: Zur Erfassung der Belastungen von Versuchstieren. In: R. 

Binder: Beiträge zu aktuellen Fragen des Tierschutzrechts. Baden-Baden: Nomos, S. 232. 
2 Andere Strategien zur Verringerung der Anzahl an Tierversuchen bestehen darin, die Zulässigkeit der Durch-
führung tierexperimenteller Vorhaben an ein Behördenverfahren (Genehmigungs- oder Meldeverfahren) zu 
knüpfen, Tierversuche zu bestimmten Zwecken, z.B. zur Herstellung und Testung von kosmetischen Stoffen 
oder zur Erprobung von Waffen u.dgl. (vgl. § 7 Abs. 4 dt. TierSchG) zu verbieten oder eine Belastungsobergren-
ze zu definieren. 
3 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 10 zu RL 2010/63/EU. 
4 So auch die Good Scientific Practice der Vetmeduni Vienna (vgl. Abschnitte 1.3.4. und 1.3.7.). 
5 BG über Versuche an lebenden Tieren (Tierversuchsgesetz – TVG), BGBl. Nr. 501/1989 idF BGBl. I Nr. 
162/2005. Auf der Grundlage des TVG, das im Rahmen der Umsetzung der RL 2010/63/EU noch im Laufe dieses 
Jahres grundlegend novelliert bzw. erneuert werden muss, wurden insbesondere die folgenden Verordnungen 
erlassen: VO über die Haltung, Unterbringung und Pflege, Zucht- und Liefereinrichtungen sowie Kennzeichnung 
von Versuchstieren (Tierversuchs-VO), BGBl. II Nr. 198/2000; VO über die statistische Erfassung von Versuchs-
tieren (Tierversuchsstatistik-VO), BGBl. II Nr. 199/2000. 
6 

Fünfter Abschnitt des deutschen Tierschutzgesetzes (TierSchG) in der Fassung der Bekanntmachung v. 
18.5.2006 (BGBl. I S. 1206, 1313, das zuletzt durch Art. 20 des Gesetzes vom 9.12.2010 (BGBl. I S. 1934) geän-
dert worden ist; 6. Abschnitt (Art. 17ff.) des Schweizer Tierschutzgesetzes (TSchG) v. 16.12.2005. 
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die Entwicklung und Anwendung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zu fördern und die 
Belastung der Versuchstiere so weit wie möglich zu reduzieren („3R“), ohne Zweifel zur 
Rechtsmaterie des Tierschutzes zu zählen ist.7 Während die spezifischen Besonderheiten 
der tierversuchsrechtlichen Bestimmungen eine gesonderte Regelung der Materie sachlich 
gerechtfertigt erscheinen lassen, sind die nachteiligen Folgen der österreichischen Rege-
lungsstruktur insbesondere darin zu erblicken, dass weder die allgemeinen Bestimmungen 
des Tierschutzgesetzes (TSchG), insbesondere die Zielbestimmung des § 1, noch die im 3. 
Hauptstück des TSchG verankerten Vorschriften über die Vollziehung, Anwendung auf Ver-
suchstiere bzw. Tierversuchsangelegenheiten finden. Schließlich werden Angelegenheiten 
der Tierversuche auch nicht von der Zuständigkeit der durch § 41 TSchG installierten Tier-
schutzombudsmänner erfasst, sodass im Verfahren nach dem TVG die Interessen des Tier-
schutzes nicht vertreten sind.  

3. Die Grundsteinlegung der „3R“ 

Ein kurzer Rückblick auf die ersten tierversuchsrechtlichen Regelungen zeigt, dass das Tier-
versuchsrecht - anders als das Tierschutzrecht i.e.S. - schon im 19. Jhdt. dem Grundsatz 
des ethischen Tierschutzes verpflichtet war und die Prinzipien der „3R“ bereits lange vor ih-
rer ausführlichen Formulierung durch Russell und Burch8 im Kern  grundgelegt hat.  

3.1. Die Anfänge der Tierversuchsgesetzgebung – eine kurze Charakterisierung 

Die Anfänge der Tierversuchsgesetzgebung stehen einerseits in engem Zusammenhang mit 
dem Aufschwung der tierexperimentellen Forschung und sind andererseits vor dem Hinter-
grund der erstarkenden Tierschutzbewegung zu sehen. Als um die Mitte des 19. Jhdts. zu-
nehmend Tierversuche bekannt wurden, die als grausam bezeichnet werden mussten und – 
auch nach dem damaligen Wissenschaftsverständnis – fragwürdig erschienen,9 erreichte die 

gesellschaftspolitische Debatte über Tierversuche, die als „Vivisektionsstreit“ in die Wissen-
schaftsgeschichte eingegangen ist, ihren Höhepunkt. Schließlich erkannten auch die gesetz-
gebenden Körperschaften, dass Rechtsvorschriften notwendig waren, um der missbräuchli-
chen Durchführung von Tierversuchen Schranken zu setzen.  

Wie aber kann ein „missbräuchlicher“ von einem gerechtfertigten Tierversuch abgegrenzt 
werden? In diesem Zusammenhang ist der preußische Jurist und Kulturpolitiker Friedrich von 
Althoff zu nennen, der eine in ihrer Abstraktheit noch heute gültige Definition eines „miss-
bräuchlichen“ Tierversuchs entwickelt hat. Nach Althoff war ein Tierversuch dann unzulässig, 
wenn er nicht „ernsten wissenschaftlichen Zwecken“ diente oder den Versuchstieren ein hö-
heres Maß an Schmerzen zugefügt wurde, als zur Erreichung eines legitimen Versuchs-
zwecks notwendig war.10  

Ausgehend von diesen Überlegungen wurden zwischen 1855 und 1885 in verschiedenen 
europäischen Ländern die ersten Rechtsgrundlagen zur Regelung von Tierversuchen erlas-
sen: In England enthielt der Cruelty to Animals Act aus dem Jahr 1876 tierversuchsrechtliche 
Bestimmungen, in Österreich und in Deutschland wurde die Durchführung von Tierversuchen 
1885 jeweils auf Erlassebene geregelt.11 Alle drei Regelwerke normierten Grundprinzipien, 
die – in modifizierter Form – noch in der geltenden Tierversuchsgesetzgebung anzutreffen 
sind. Sie legten u.a. fest, zu welchen Zwecken Tierversuche durchgeführt werden durften,12 

                                                
7
 Auch nach den Gesetzesmaterialien zum TVG 1989 stellt das Tierversuchsrecht einen „Sonderbereich im 

Rahmen der Bemühungen um einen modernen Tierschutz“ dar (vgl. 707 BlgNR, S. 7). 
8
 W.M.S. Russel und R.L. Burch (1959): The Principles of Humane Experimental Technique. 

9
 Vgl. H. Bretschneider (1962): Der Streit um die Vivisektion im 19. Jahrhundert. Verlauf, S. 105ff. 

10
 Vgl. A. Laufs (1986): Rechtshistorische Analekten. In: W. Hardegg und G. Preiser (Hrsg.): Tierversuche und 

medizinische Ethik, S. 104ff. 
11

 Deutschland: Gossler’scher Vivisektionserlass 1885; Österreich: Vivisektionserlass 1885 (Erlass des Ministeri-
ums für Kultus und Unterricht vom 17. Juli 1885, Zl. 11 782, VBl Nr. 32). 
12 Nach dem Cruelty to Animals Act durften Tierversuche ausschließlich zur „Rettung oder Verlängerung des 
menschlichen Lebens oder Linderung menschlichen Leidens“ durchgeführt werden. In der Gossler’schen VO 
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ordneten an, dass Versuchstiere grundsätzlich betäubt werden mussten,13 definierten – sehr 
allgemein gehaltene – Anforderungen an die Sachkunde der Tierversuchsleiter14 und legten 
fest, an welchen Einrichtungen Tierversuche durchgeführt werden durften.15 

Eine gesamthafte Betrachtung der ersten tierversuchsrechtlichen Regelungen zeigt, dass 
diese nicht nur zentrale Grundprinzipen der modernen Tierversuchsgesetzgebung vorweg-
nahmen, sondern bereits dem Konzept des ethisch motivierten Tierschutzes verpflichtet wa-
ren: Während die ersten Rechtsvorschriften im Bereich des allgemeinen Tierschutzes, die 
ebenfalls aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen, keineswegs dem Schutz 
der Tiere selbst, sondern vielmehr der Wahrung der „öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit“ 
dienten und daher nur die öffentliche Begehung einer Tierquälerei unter Strafsanktion stell-
ten (anthropozentrischer oder derivativer Tierschutz),16 zielten die tierversuchsrechtlichen 

Regelungen zur selben Zeit bereits darauf ab, die Schmerzen der Versuchstiere zu minimie-
ren und waren damit lange vor dem allgemeinen Tierschutzrecht dem Prinzip des ethischen 
(originären) Tierschutzes verpflichtet.17 

3.2. Der Versuchstierschutz auf völkerrechtlicher und supranationaler Ebene 

In den 1960er Jahren setzten auf internationaler Ebene die ersten Bemühungen zur rechtli-
chen Verankerung des Schutzes von Versuchstieren ein, da einerseits ein wachsendes öf-
fentliches Interesse am Tierschutz zu verzeichnen war und andererseits die Arbeiten am 
Europäischen Arzneibuch (Pharmacopoea Europaea) in Angriff genommen wurden. Nach 
langen Vorarbeiten wurde das Europäische Versuchstierübereinkommen 1986 zur Unter-
zeichnung bzw. Ratifizierung aufgelegt.18 Im selben Jahr trat die inhaltlich weitgehend idente 
RL 86/609/EWG in Kraft,19 die 2013 endgültig durch die RL 2010/63/EU abgelöst wird.20 

                                                                                                                                                   
und im Vivisektionserlass war der Versuchszweck wesentlich weiter gefasst; Tierversuche waren nach diesen 
Rechtsvorschriften zu „ernsten Forschungs- und wichtigen Unterrichtszwecken“ zulässig. 
13 Sowohl die Gossler’sche VO und der Vivisektionserlass als auch der Cruelty to Animals Act sahen vor, dass 
Versuchstiere betäubt werden müssen; ausgenommen waren – ähnlich wie in der modernen Tierversuchsge-
setzgebung – nur Versuche, deren Zweck eine Betäubung ausschloss.  
14 Tierversuche durften nur von sachkundigen Personen (Professoren, Dozenten) durchgeführt werden (Goss-
ler’sche Verordnung und Vivisektionserlass). Der englische Cruelty to Animals Act knüpfte die persönliche Be-
fugnis zur Durchführung eines Tierversuches bereits an die Erteilung einer Bewilligung. 
15 Sowohl nach der Gossler’schen Verordnung und nach dem Vivisektionserlass als auch nach dem Cruelty to 
Animals Act durften Tierversuche nur an bestimmten, dazu autorisierten Einrichtungen, d.h. im Wesentlichen 
an Universitäten, vorgenommen werden. 
16 Vgl. R. Binder (2010): Zum ethischen Begründungszusammenhang des Tierschutzrechts. In: R. Binder: Beiträ-
ge zu aktuellen Fragen des Tierschutzrechts. Baden-Baden: Nomos, S. 26.  
17 Zur Entwicklung der tierversuchsrechtlichen Bestimmungen in Österreich bis 1989 vgl. R. Binder (2010): Das 
österreichische Tierversuchsrecht. Wien: Manz, S. 3ff. 
18 Europ. Übereinkommen zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten 
Wirbeltiere vom 18.3.1986 (European Treaties Series ETS 123) und das zugehörige Änderungsprotokoll 
(Protocol of Amendment to the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Expe-
rimental and other Scientific Purposes, ETS No. 170). Anhang A zu ETS 123, der Empfehlungen für die Haltung 
und Betreuung von Versuchstieren festlegt, wurde im Rahmen der multilateralen Konsultation vom 15. 6.2006 
neu gefasst. 
19 RL des Rates vom 24.11.1986 zur Annäherung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere (86/609/EWG). Ergän-
zend zur RL 86/609/EWG ist die Empfehlung der Kommission vom 18.6.2007 mit Leitlinien für die Unterbrin-
gung und Pflege von Tieren, die für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendet werden 
(2007/526/EG), zu beachten, mit der der neue Anhang A zu ETS 123 in das supranationale Recht übernommen 
wurde. 
20

 RL 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.9.2010 zum Schutz der für wissenschaft-
liche Zwecke verwendeten Tiere, ABl. L 276/33 v. 20.10.2010. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=170&CM=1&DF=&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=170&CM=1&DF=&CL=ENG
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4. Das österreichische Tierversuchsgesetz 1989: Ausgewählte Grundprinzipien  

In Österreich wurde 1974 das erste Tierversuchsgesetz verabschiedet, das 1989 – nach lan-
gen Bemühungen um eine Novellierung – durch das (noch) geltende Tierversuchsgesetz 
1989 (TVG) abgelöst wurde. Im Jahr 2000 wurde das TVG mit erheblicher zeitlicher Verzö-
gerung an die Vorgaben der RL 86/609/EWG angepasst.21 Die neue Tierversuchs-RL 

2010/63/EU muss bis spätestens 10.11.2012 im nationalen Recht der Mitgliedstaaten umge-
setzt werden, wobei in Österreich bis dato22 kein entsprechender Novellierungs- bzw. Geset-

zesentwurf vorgelegt wurde.  

4.1. Geltungsbereich 

Gem. § 2 TVG, das für Tierversuche in den in § 1 lit. a) bis e) leg.cit. angeführten Angele-
genheiten gilt, fallen ausschließlich Wirbeltiere in den Schutzbereich dieses Gesetzes. Ein 
Tierversuch iSd TVG liegt dann vor, wenn die Begriffselemente der Legaldefinition gem. § 2 
TVG erfüllt sind, wobei es in der Praxis in einzelnen Fällen immer wieder zu Abgrenzungs-
problemen kommt, etwa im Hinblick auf Telemetrieversuche und im Zusammenhang mit 
Vorhaben, die zwar keine invasiven Maßnahmen beinhalten, aber mit anderen Belastungen 
(z.B. mit sozialer Deprivation) verbunden sind. Nach der international anerkannten Definition 
aus einer Resolution zu ETS 12323 stellt eine Belastung, die mit dem Einstich einer Nadel in 

den Körper des Tieres vergleichbar ist, jene Belastungsschwelle dar, ab der die Tierver-
suchseigenschaft eines experimentellen Vorhabens jedenfalls zu bejahen ist. Allerdings wird 
in der zitierten Resolution darauf hingewiesen, dass auch Studien, die keinerlei (minimal-
)invasiven Maßnahmen beinhalten, die Tiere (schwer) belasten können und daher als Tier-
versuche zu beurteilen sind.24 Ein Nadeleinstich ist damit hinreichende, nicht hingegen not-

wendige Voraussetzung für das Vorliegen eines Tierversuchs. In diesem Zusammenhang ist 
z.B. zu beachten, dass Angst Tiere u.U. schwerer belasten kann als Schmerzen, sodass 
auch einfache Routinemaßnahmen und Vorbereitungshandlungen (z.B. Immobilisation) nicht 
unterschätzt werden dürfen.25 

4.2. Die „3R“ als leitende Grundprinzipien des Tierversuchsrechts 

Die „3R“ werden im TVG zwar nicht begrifflich erwähnt, doch wird ihre Umsetzung materiell 
durch eine Reihe von Bestimmungen angeordnet. Die Prinzipien der Reduction und des Re-
placements finden ihren Ausdruck im Prinzip der Subsidiarität von Tierversuchen, wonach 
ein Tierversuch nur dann bzw. insoweit durchgeführt werden darf, als der damit verfolgte, 
zulässige Zweck nicht durch „andere Methoden und Verfahren“ erreicht werden kann.26 Was 

die Entwicklung neuer Ersatz- und Ergänzungsmethoden betrifft, so verpflichtet § 17 TVG die 
zuständigen Bundesminister dazu, „[…] die Ausarbeitung anderer Methoden und Verfahren 
(Ersatzmethoden) im Sinne des § 3 Abs. 2 Z 2 nach Maßgabe des jeweiligen Bundesfinanz-
gesetzes zu fördern.“ 
 

Das Prinzip des Refinements findet vor allem in den §§ 4, 11 und 17 TVG seinen Nieder-
schlag: So verpflichtet der – allerdings nicht sanktionsbewehrte – § 4 Abs. 2 TVG die mit der 
Planung und Durchführung von Tierversuchen befassten Personen u.a. dazu, „[…] die Er-
kenntnisse der Verhaltensforschung und der Versuchstierkunde sowie die Entwicklung der 
Mess- und der Labortechnik […] zu berücksichtigen, um die Belastung der Versuchstiere auf 
ein Minimum herabzusetzen.“ § 11 Abs. 2 und 3 TVG ordnen eine Reihe von Refinement-
Maßnahmen an, wobei zwischen Strategien zur Verbesserung der Haltungsbedingungen 
einerseits und Instrumenten zum Refinement der Versuchsbedingungen andererseits unter-

                                                
21

 Vgl. F. Harrer (1995): Anpassungserfordernisse im Recht der Tierversuche. In: ÖJZ 1995, 854ff. 
22 Redaktionsschluss 1.4.2012. 
23 Resolution on the interpretation of certain provisions and terms of the Convention (1992). 
24 So wird z.B. in Anhang VIII, Abschnitt III zur RL 2010/63/EU klargestellt, dass bereits die kurzfristige Trennung 
eines Tieres von seinen Sozialpartnern eine Belastung des Schweregrades 1 darstellt.  
25 Vgl. B. Moyal (1999): Zur Belastung von Tieren im Tierversuch. Diss. med.vet. Hannover, S. 106. 
26 Vgl. §§ 3 Abs. 2 Z 2 und § 11 Abs. 1 TVG. 
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schieden werden kann. Dem Haltungsrefinement27 dienen insbesondere die in der Tierver-

suchs-VO festgelegten Mindestanforderungen an die Haltung und Pflege der Versuchstiere, 
von welchen nur unter bestimmten Voraussetzungen abgewichen werden darf. Ein beson-
ders bedeutsames Beispiel für eine gesetzlich explizit angeordnete Maßnahme des Ver-
suchsrefinements ist der in § 11 Abs. 3 TVG verankerte Grundsatz der Betäubungspflicht. 
Schließlich sind aus der allgemeinen Verpflichtung, wonach Tierversuche „unter Vermeidung 
aller mit dem Versuchszweck nicht notwendig verbundenen Belastungen durchzuführen“ 
sind,28 abzuleiten, dass grundsätzlich nur die unter den Umständen des konkreten Einzelfalls 

schonendste Kennzeichnungsmethode, Applikationstechnik etc. als gerechtfertigt gelten 
kann. In der Anforderung des Refinements findet das allgemeine tierschutzrechtliche Prinzip, 
wonach eine dem Grunde nach gerechtfertigte Beeinträchtigung des tierlichen Wohlbefin-
dens das unbedingt erforderliche Ausmaß nicht überschreiten darf („Prinzip des gelindesten 
Mittels“29), eine spezifische und besonders früh formulierte Ausformung. 

4.3. Die „ethische Vertretbarkeit“ von Tierversuchsvorhaben  

Gem. § 3 Abs. 2 Z 1 TVG stellt das „berechtigte Interesse“ an der Durchführung eines Tier-
versuchs eine Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des betreffenden Vorhabens 
dar. Nach den Gesetzesmaterialien kann ein berechtigtes Interesse u.a. nur dann bejaht 
werden, wenn der durch den Versuch erwartete Nutzen die Interessen des Tierschutzes 
übersteigt.30 Damit ordnet bereits das geltende TVG die Durchführung einer Schaden-

Nutzen-Analyse bzw. Güterabwägung an, die ihrerseits zur Voraussetzung hat, dass die den 
Versuchstieren zugefügte Belastung „beziffert“ wird. Daher ist bereits nach der geltenden 
Rechtslage von einer materiellen Verpflichtung zur Klassifizierung des Schweregrades aus-
zugehen.  

Da eine Güterabwägung gerade nicht mit naturwissenschaftlicher Exaktheit durchgeführt 
werden kann, wird ein ethisches Urteil vielfach als „weiches“ Kriterium wahrgenommen, des-
sen Operationalisierung im Rahmen eines rechtsförmigen Verfahrens schwierig ist. Dies gilt 
umso mehr, wenn eine wirksame Vollziehung tierschutzrechtlicher Vorschriften schon des-
halb scheitern muss, weil – wie dies in Österreich nach wie vor den Fall ist – das einfachge-
setzlich geschützte Rechtsgut des Tierschutzes dem vorbehaltlos gewährleisteten Grund-
recht der Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre31 a priori unterliegen muss. Von den zu-

ständigen Behörden wurde daher bislang die Auffassung vertreten, dass das Vorliegen der 
materiellrechtlich vorgesehenen Genehmigungsvoraussetzungen und damit insbesondere 
auch die Vornahme einer Güterabwägung zur Beurteilung des berechtigten Interesses, nicht 
überprüft werden dürfe bzw. nicht zur Abweisung oder Untersagung eines beantragten bzw. 
gemeldeten Tierversuches führen könne.32 Durch solche Rahmenbedingungen werden Sinn 

und Zweck der Rechtsvorschriften, welche die Durchführung einer Güterabwägung bzw. die 

                                                
27 Zum Haltungsrefinement zählen daher insbesondere Maßnahmen des Environmental Enrichment als Struktu-
rierung und Anreicherung des Lebensraums, aber auch eine artgerechte Fütterung, Sozialkontakt zu Artgenos-
sen und zu Betreuungspersonen (Handling & Gentling) etc. 
28 Vgl. § 11 Abs. 2 Z 1 TVG. 
29 Vgl. Binder (2010), Beiträge zu aktuellen Fragen des Tierschutzrechts, S. 12. 
30 Erläuterungen zur Regierungsvorlage des TVG 1989, 707 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrats, XVII. GP, S. 14. 
31 Art. 17 StGG lautet: „Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei“; vgl. dazu ausführlich W. Berka (1999): Die 
Grundrechte. Grundfreiheiten und Menschenrechte in Österreich. Wien und New York: Springer, S. 342ff. 
32 Dies entspricht der Auffassung des deutschen Bundesverfassungsgerichts zur Rechtslage vor der Aufnahme 
des Staatszieles Tierschutz in Art. 20a des Grundgesetzes, wonach sich die Tätigkeit der Genehmigungsbehör-
den im Hinblick auf das Vorliegen der „ethischen Vertretbarkeit“ eines tierexperimentellen Vorhabens auf eine 
bloße Plausibilitätskontrolle zu beschränken hatte; vgl. dazu näher R. Binder (2010): Rechtliche Rahmenbedin-
gungen für die Prüfung der ethischen Vertretbarkeit tierexperimenteller Vorhaben in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. In: Beiträge zu aktuellen Fragen des Tierschutzrechts. Baden-Baden: Nomos, S. 216. 
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positive Beurteilung des berechtigten Interesses als Genehmigungsvoraussetzung anordnen, 
geradezu konterkariert.33 

5. Die „neue“ Tierversuchs-Richtlinie 2010/63/EU 

5.1. Allgemeines  

Während die RL 86/609/EWG die Mitgliedstaaten ausdrücklich dazu ermächtigt, im nationa-
len Recht strengere Vorschriften zum Schutz von Versuchstieren zu erlassen und sich damit 
auf eine Teilharmonisierung beschränkt, darf im Rahmen der Umsetzung der RL 2010/63/EU 
das von dieser RL vorgegebene Niveau nicht mehr überschritten werden. Eine einzige Aus-
nahme von diesem Grundsatz besteht darin, dass strengere nationale Vorschriften, die be-
reits im Zeitpunkt des Inkrafttretens der RL, also zum 9.11.2010, in Kraft waren, beibehalten 
werden dürfen. Der Umsetzungsspielraum der Mitgliedstaaten beschränkt sich damit im We-
sentlich auf die Entscheidung, ob bereits geltende strengere Bestimmungen (z.B. auch eine 
weiter gefasste Genehmigungspflicht) beibehalten werden und ob von Schutzklauseln Ge-
brauch gemacht werden soll. Die RL bewirkt damit faktisch eine (unechte) Vollharmonisie-
rung. 

Im Folgenden werden einige wesentliche Neuerungen der RL kurz dargestellt: 

5.2. Geltungsbereich 

Im Unterschied zu RL 86/609/EWG beschränkt sich der Geltungsbereich der RL 2010/63/EU 
nicht mehr auf Wirbeltiere, sondern umfasst nunmehr auch Säugetierföten34 und eine Gruppe 

von Invertebraten, nämlich die Klasse der Kopffüßer (Cephalopoden). Weiters stellt die neue 
RL klar, dass nicht nur die Herstellung eines neuen transgenen Tierstammes, sondern auch 
Maßnahmen zur Erhaltung transgener Tierstämme bzw. -linien (also z.B. Eingriffe zur Sanie-
rung bzw. Archivierung) als Tierversuch zu beurteilen sind.  

Andererseits werden Terminalversuche (Vorhaben „ohne Wiederherstellung der Lebensfunk-
tionen“), die nach dem geltenden österreichischen Recht einen Tierversuch darstellen,35 

nach der Schweregradskala der RL als Maßnahmen beurteilt, die unter einer geringen Belas-
tung (SG 1) liegen und damit scheinbar aus dem Tierversuchsbegriff herausfallen. Dies ist 
jedoch insofern inkonsistent, als die RL – wie bereits erwähnt – bei der Abgrenzung des 
sachlichen Geltungsbereichs auf jene Belastung abstellt, die mit einem fachgerecht durchge-
führten Einstich einer Kanüle verbunden ist.36 Allerdings können die Mitgliedstaaten auch für 
Terminalversuche ein „vereinfachtes Verfahren“ (Meldeverfahren) vorsehen.37 

Obwohl die Zielsetzung der RL auch darin besteht, die Transparenz auf dem Tierversuchs-
sektor zu erhöhen, stellt die Tötung von Tieren zum Zweck der Gewinnung von Organen 
oder Gewebeteilen weiterhin keinen Tierversuch dar, sofern den Tieren keine darüber hin-
ausgehende Belastung zugefügt wird. Sollten künftig neben diesem sog. „Tierverbrauch“ 
auch terminal endende Tierversuche keinen Eingang in die Tierversuchsstatistiken finden, so 
müsste davon ausgegangen werden, dass die Aussagekraft der Daten über die Anzahl der 
zu wissenschaftlichen Zwecken verwendeten Tiere deutlich verringert wird.  

5.3. Verpflichtende Belastungsbeurteilung  

Die RL verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, eine Belastungsbeurteilung nach der im Anhang 
VIII festgelegten Schweregradskala vorzusehen, wobei die einzelnen Schweregrade (SG) 
nach Intensität und Dauer der Belastung definiert werden (vgl. Übersicht 1).  

                                                
33 Ähnlich in Bezug auf die deutsche Rechtslage vor dem Inkrafttreten der Staatszielbestimmung Tierschutz am 
1.8.2002 J. Caspar (1998): Zur Operationalisierbarkeit des Begriffs der ethischen Vertretbarkeit. In: J. Caspar 
und H.-J. Koch (Hrsg.): Tierschutz für Versuchstiere – Ein Wiederspruch in sich?, S. 83. 
34 Föten von Säugetieren unterliegen jedenfalls im letzten Drittel ihrer pränatalen Entwicklung, unter bestimm-
ten Voraussetzungen jedoch auch schon früher, den Bestimmungen der RL. 
35 Vgl. das Glossar im Anhang II, Abschnitt 2.2. („Begriffsbestimmungen“) zur Tierversuchsstatistik-VO. 
36 Vgl. oben, 4.1. 
37 Vgl. Art. 42 Abs. 1 der RL. 
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Die Einstufung des SG ist prospektiv für alle Tierversuchsvorhaben verpflichtend, da sie eine 
Voraussetzung für die Vornahme der ebenfalls obligatorischen Schaden-Nutzen-Analyse38 

darstellt. Darüber hinaus müssen bestimmte Projekte auch retrospektiv einer Belastungsbe-
urteilung unterzogen werden.39 Der SG ist auch in den Tierversuchsstatistiken auszuweisen, 

sodass künftig eine differenzierte Beurteilung der mit den Versuchen verbundenen Belastun-
gen möglich sein wird.  

Die Zuordnung eines Vorhabens zu einem SG hat aber auch verfahrensrechtliche Folgen 
(vgl. Übersicht 2), da u.a. vom Ausmaß der Belastung abhängt, ob das Vorhaben der Ge-
nehmigungspflicht unterliegt oder aber dem „vereinfachten Verfahren“ zugänglich ist und 
damit der Behörde lediglich gemeldet werden muss: So kann für Terminalversuche sowie für 
Vorhaben mit dem SG 1 (gering) und 2 (mittelgradig) ein „vereinfachtes Verfahren“ – also 
eine Meldepflicht – vorgesehen werden, sofern eine etablierte Methode zur Anwendung ge-
langt und das Vorhaben einem bestimmten Zweck, nämlich der Diagnose bzw. Therapie von 
Erkrankungen oder der Herstellung bzw. Gewinnung von Stoffen, dient.40  

Schwer belastende Vorhaben (SG 3) hingegen unterliegen ausnahmslos einer Genehmi-
gungspflicht. Schwerst belastende („SG 3+“)-Versuche sind grundsätzlich verboten, können 
aber von den Mitgliedstaaten als „vorläufige Maßnahme“ zugelassen werden.41 

Exkurs: Grundsätzliches Verbot schwerst belastender Tierversuche  

Es herrscht überwiegend Einigkeit darüber, dass es grundsätzlich keine Rechtfertigung dafür 
geben kann, Tieren Belastungen zuzufügen, die bezogen auf den Menschen als unerträglich 
zu beurteilen wären.42 Darüber hinaus sind Versuche, die mit solchen Belastungen verbun-

den sind, auch unter Qualitätsaspekten kritisch zu beurteilen, da hinterfragt werden muss, ob 
sie überhaupt aussagekräftige Ergebnisse liefern können.43 Daher sind Tierversuche, die mit 

starken Schmerzen, schweren Leiden oder Ängsten verbunden sind, die voraussichtlich lang 
anhalten und nicht gemildert werden können (SG 3+), gem. Art. 15 Abs. 2 der RL grundsätz-
lich verboten. Sie können jedoch von Mitgliedstaaten auf Grund einer sog. „Schutzklausel“ 
gem. Art. 55 Abs. 3 im Rahmen einer vorläufigen Maßnahme zu gelassen werden, wenn sie 
dies „in Ausnahmefällen aus wissenschaftlich berechtigten Gründen für erforderlich halten. 
Nach einer Überprüfung der vorläufigen Maßnahme durch den Ausschuss gem. Art. 56 Abs. 
1 der RL entscheidet die Kommission darüber, ob diese für einen bestimmten Zeitraum bei-
behalten werden darf oder aufzuheben ist.  

 

  

                                                
38 Vgl. unten, 5.4. 
39 Dies betrifft alle Tierversuche mit Primaten sowie alle Experimente mit dem SG-3 und SG-3+. 
40 Diese Abgrenzung entspricht in etwa jenen Kriterien, die meldepflichtige Tierversuche iSd § 9 TVG erfüllen 
müssen. 
41 Vgl. unten, Exkurs. 
42 Vgl. D. Birnbacher (2009): Absolute oder relative ethische Grenzen der Leidenszufügung bei Versuchstieren? 
In: D. Borchers und J. Luy (Hrsg.): Der ethisch vertretbare Tierversuch. Paderborn: Mentis, S. 113ff. 
43 Vgl. z.B. T. Lindl et al. (2005): Tierversuche in der biomedizinischen Forschung, ALTEX 22, S. 149. 
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Übersicht 2: Verfahrensrechtliche Folgen der SG-Beurteilung 

 

 

 

 

 

 

  

Übersicht 1: Schweregrade gem. Anhang VIII der RL 2010/623/EU 

keine Wiederherstellung der Lebensfunktionen  

 Terminalversuche  

SG 1      „gering“ 

Def.: kurzfristig geringe Schmerzen, Leiden oder Ängste 

Bsp.: oberflächliche Verfahren (z.B. Ohr- oder Schwanzspitzenbiopsie) 

Unterbringung in Stoffwechselkäfig < 24 h 

SG 2  „mittel“ 

Def.: kurzfristige mittelstarke Schmerzen, Leiden oder Ängste  

oder lang anhaltende geringe Schmerzen 

Bsp.: Induktion von Tumoren mit mittelgradigen klinischen Auswirkungen  
chirurg.  Eingriffe unter Narkose mit postoperativen Schmerzen (z.B. Laparatomie) 

SG 3 „schwer“ 

Def.: kurzfristig starke Schmerzen, Leiden oder Ängste oder lang anhaltende mittelstarke 
Schmerzen  

Bsp.: Toxizitätstests mit Tod als Endpunkt; Züchtung genetisch veränderter Tiere mit schwe-
ren und dauerhaften Veränderungen des AZ  
(z.B. Huntington, Muskeldystrophie) 

schwerst belastend 

Def.  starke Schmerzen, Leiden oder Ängste, die voraussichtlich lang anhalten und nicht ge-
lindert werden können 

Bsp.: BG 3-Vorhaben ohne Analgesie bzw. ohne humanen Endpunkt; 

nur im Rahmen der „Schutzklausel“ gem. Art. 55 Abs. 3 RL 2010/63/EG zulässig  
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5.4. Prüfkriterien im Genehmigungs- und Meldeverfahren 

Während RL 86/609/EWG nur wenige und unklare Bestimmungen über das Behördenverfah-
ren vorsah, ordnet die neue RL eine generelle Genehmigungs- oder Meldepflicht für alle tier-
experimentellen Vorhaben an und legt darüber hinaus auch fest, welche Kriterien von der 
zuständigen Behörde zu beurteilen sind. So sind die Behörden gem. Art. 38 Abs. 1 und 2 der 
RL nicht nur verpflichtet, u.a. die wissenschaftliche Begründung, den zulässigen Zweck, die 
Compliance mit den „3R“ und die Klassifizierung des Schweregrades zu überprüfen, sondern 
müssen das Projekt auch einer „Schaden-Nutzen-Analyse“ unterziehen, „in deren Rahmen 
bewertet wird, ob die Schäden für die Tiere in Form von Leiden, Schmerzen und Ängsten 
unter Berücksichtigung ethischer Erwägungen durch das erwartete Ergebnis gerechtfertigt 
sind und letztlich Menschen, Tieren oder der Umwelt zu Gute kommen können.“44 

Im Zusammenhang mit dieser Verpflichtung ist darauf hinzuweisen, dass Richtlinien so um-
gesetzt werden müssen, dass die darauf beruhenden nationalen Normen rechtswirksam 
sind. Aus dieser Anforderung folgt, dass die Rahmenbedingungen der innerstaatlichen 
Rechtsordnung so zu gestalten sind, dass eine effektive Vollziehung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften gewährleistet wird. Im Hinblick auf die ethische Beurteilung der Ver-
suchsvorhaben bedeutet dies zweierlei: Einerseits gilt es, ein Beurteilungsinstrumentarium 
zu entwickeln, mit dessen Hilfe schlüssig nachvollziehbare und hinreichend rechtssichere 
Wertentscheidungen generiert werden können. Andererseits ist aus der RL die Verpflichtung 
abzuleiten, die (verfassungs-)rechtlichen Rahmenbedingungen für die rechtswirksame 
Durchsetzung dieser Wertentscheidungen im Genehmigungsverfahren zu schaffen.  
 

5.5. Neue Funktionen und Gremien 

Die RL reduziert die Kontrollfrequenz im Vergleich zur geltenden österreichischen Rechtsla-
ge,45 doch stärkt sie die Mechanismen der internen Selbstkontrolle, indem auf institutioneller 
bzw. innerbetrieblicher Ebene eine Reihe neuer Funktionen und Gremien einzurichten sind.46 
 

Darüber hinaus ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, einen Nationalen Ausschuss für den 
Schutz von für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tieren zu installieren, der die zustän-
digen Behörden und die institutionellen Tierschutzgremien in allen Angelegenheiten des Ver-
suchstierschutzes zu beraten hat. Schließlich ist auf EU-Ebene ein Referenzlabor der Union 
als Forschungsstelle der Kommission einzurichten; seine Aufgaben bestehen insbesondere 
darin, die Entwicklung, Validierung und Verwendung von Ersatzverfahren zu fördern, als 
Kontaktstelle für den Austausch von Informationen zu fungieren und den Dialog zwischen 
Gesetzgebern und Interessenvertretern zu fördern. 

6. Umsetzungsstand und Ausblick 

RL 2010/63/EU normiert wesentliche Neuerungen für den Versuchstierschutz in der EU, die 
zu einem umfassenden Anpassungsbedarf der einschlägigen österreichischen Rechtsvor-
schriften führt.  

Dort, wo sich aus der RL Unklarheiten ergeben, ist zu beachten, dass die Auslegung der RL 
vor dem Hintergrund des Primärrechts der EU, also insbesondere auch unter Bedachtnahme 

                                                
44 Im Unterschied zur RL 86/609/EWG gilt die neue Tierversuchs-RL auch für grundlagenorientierte  tierexperi-
mentelle Vorhaben, wobei sich die Nutzen-Schaden-Abwägung in diesem Zusammenhang als besonders prob-
lematisch erweist; vgl. Binder (2010): Rechtliche Rahmenbedingungen, S. 223.  
45 Während gem. § 12 Abs. 5 TVG jede Tierversuchseinrichtung mindestens einmal jährlich unangemeldet zu 
kontrollieren ist, müssen gem. Art. 34 Abs. 3 der RL 2010/63/EU künftig pro Jahr nur noch 1/3 aller Tierver-
suchseinrichtungen überprüft werden, die auf Grund einer Risikoanalyse ausgewählt werden. 
46 Nach der RL muss in jeder Tierversuchs-, Zucht- und Liefereinrichtung zumindest eine Person tätig sein, die 
für das Wohlergehen der Tiere und für die Weitergabe tierschutzrelevanter Informationen verantwortlich ist 
(„Tierschutzbeauftragter“, Art. 24 Abs. 1 RL); vgl. weiters Art. 25 und 26 der RL, wonach jede Einrichtung über 
einen „benannten Tierarzt“ und über ein „Tierschutzgremium“ verfügen muss.  
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auf Art. 13 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)47 zu erfol-

gen hat. Das Erfordernis der effektiven Umsetzung von Gemeinschaftsrechtsrechtsakten, 
das sich einerseits aus Art. 60 der RL und andererseits aus den allgemeinen Umsetzungs-
grundsätzen ergibt,48 verpflichtet die Mitgliedstaaten auch dazu, jene (verfassungs-) rechtli-

chen Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. zu garantieren, die zur wirksamen Durchset-
zung der transformierten gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen geeignet sind. Da die 
effektive Vollziehung tierversuchsrechtlicher Bestimmungen die verfassungsrechtliche Absi-
cherung des Rechtsgutes „Tierschutz“ gegen das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit vo-
raussetzt, ist der österreichische Verfassungsgesetzgeber aus aktuellem Anlass zur Veran-
kerung des Staatszieles „Tierschutz“ im Bundesverfassungsrecht aufgerufen. 

Insgesamt sollten im Rahmen der Umsetzung der RL 2010/63/EU nicht nur die Rechtssi-
cherheit der Antragsteller und die Sicherung des Forschungsstandorts Österreich, sondern – 
soweit der geringe Umsetzungsspielraum dies zulässt – auch der wirksame Schutz der Ver-
suchstiere im Zentrum der Bemühung stehen. Die Forderung nach dem bestmöglichen 
Schutz von Tieren kann auch im Kontext der tierexperimentellen Forschung keinesfalls als 
überschießend oder gar als widersprüchlich bezeichnet werden. Sie stellt vielmehr einen 
qualitätssichernden Faktor von zentraler Bedeutung dar, dessen Sicherung im ureigensten 
Interesse der Forscher, der (potentiellen) Nutznießer des wissenschaftlichen Fortschritts und 
damit der gesamten Gesellschaft liegt. 
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Veterinärmedizinische Universität Wien 

Veterinärplatz 1 
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regina.binder@vetmeduni.ac.at 
 

                                                
47 Art. 13 AEUV: „Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, 
Fischerei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt tragen die Union und 
die Mitgliedstaaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vollem Umfang 
Rechnung; *…+.“ 
48 Vgl. C. Ranacher und M. Frischhut (2009): Handbuch Anwendung des EU-Rechts. Wien: facultas, S. 303ff. 

mailto:regina.binder@vetmeduni.ac.at
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Vom Ferkelschutzkorb in die Freiheit? Perspektiven zur Haltung 
von Sauen in Abferkelbuchten  

JOHANNES BAUMGARTNER 

1. Begriffsbestimmung 

Unter den synonymen Begriffen Kastenstand, Ferkelschutzkorb, Ferkelschutzgitter, Ferkel-
schutzkäfig, Sauenkäfig, Sauengitter und „Eiserne Jungfrau“ wird eine käfigartige Einrichtung 
innerhalb der Abferkelbucht verstanden, in welcher die Sau üblicherweise während der Ge-
burtsvorbereitung, der Geburt und der gesamten Säugeperiode fixiert wird. Der Raum (ca. 
190 cm x 65 cm x 110 cm) ist für die Sau zugleich Liege-, Fress-, Aktivitäts- und Kotplatz 
sowie Geburts- und Säugeort. Je nach Sichtweise und Einstellung wird der passende Begriff 
verwendet. Im fachlichen Diskurs sollte weiterhin der eingeführte Begriff „Kastenstand“ be-
nutzt werden. 

2. Hintergrund  

Seit den 1970er Jahren werden weltweit nahezu alle Sauen im Zeitraum von der Geburts-
vorbereitung bis zum Absetzen der Ferkel in Abferkelbuchten mit Kastenstand gehalten. Le-
diglich in der Schweiz, in Schweden und Norwegen sowie in der Bioschweinehaltung können 
sich Zuchtsauen während dieser Produktionsperiode frei bewegen.  

Wie es dazu kam? Die in den USA entwickelte Abferkelbucht mit Kastenstand führte zu einer 
erheblichen Produktivitätssteigerung in der Ferkelproduktion, weil im Vergleich mit der klas-
sischen freien Abferkelbucht erheblich weniger Stallfläche und Arbeit aufgewendet werden 
musste. Gleichzeitig konnten die Betriebe die Ferkelverlustrate trotz steigender Wurfgröße 
konstant halten oder sogar leicht senken. Mit dieser Robustheit und der Kostenreduktion hat 
das System Kastenstand wesentlich zur Standardisierung und Industrialisierung der Schwei-
nefleischproduktion beigetragen.  

Widerspruchslos ist die Entwicklung in Richtung Kastenstandhaltung der säugenden Sauen 
allerdings nie verlaufen. Anfangs kam die Kritik von außenstehenden, fachfremden  Be-
obachterInnen (Harrison, 1964; Brambell, 1966) der Nutztierhaltung. In der Folge wurden 
zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zum natürlichen Verhalten des Hausschwei-
nes und zu haltungsbedingten Problemen im System Kastenstand durchgeführt (u.a. Fraser, 
1973; van Putten und Dammers, 1976; Stolba and Wood-Gush, 1980; Jensen, 1984; Weber 
und Troxler, 1988; Schmid, 1990; Wechsler et al., 1991). Dabei wurden folgende Problembe-
reiche im System Kastenstand festgestellt: 

Die Sauen können sich im Kastenstand kaum bewegen, das Aufstehen und Abliegen sind 
stark behindert. Zudem ist es den Sauen nicht möglich, den Kotplatz vom Liegeplatz zu tren-
nen. Für die Sauen besonders belastend ist die Unmöglichkeit, in der Geburtsvorbereitung 
das hochmotivierte und genetisch gesteuerte Nestbauverhalten auszuführen. Auch die Inter-
aktion zwischen der Sau und ihren Ferkeln ist massiv eingeschränkt. Neben diesen Verhal-
tenseinschränkungen wird über das gehäufte Auftreten von haltungsbedingten Schäden bei 
im Kastenstand gehaltenen säugenden Sauen an Gesäuge, Schulter und Extremitäten be-
richtet (Putz, 2002; Verhovsek, 2005; Baumgartner et al., 2009; Bonde, 2009). In einem zu-
sammenfassenden Bericht schlussfolgerte die EFSA (2007): „Die Fixierung der Sauen im 
Kastenstand von der Geburtsvorbereitung bis zum Absetzen stellt eine massive Belastung 
und eine drastische Beeinträchtigung des Wohlbefindens der Tiere dar“. Die EU konnte sich 
jedoch bis heute nicht zu weiterreichenden Konsequenzen durchringen, sondern regt ledig-
lich weitere Forschungsprojekte zu dieser Thematik an. Die Kastenstand-Problematik ist je-
doch schon tief in das Bewusstsein der tierschutzinteressierten Öffentlichkeit eingedrungen. 

3. Die jüngsten Entwicklungen in Österreich 

In Österreich wurde die Volksanwaltschaft im Jahr 2010 mit dem Thema befasst und darauf 
hingewiesen, dass die 1. Tierhaltungsverordnung (1. THVO, 2004) die Kastenstandhaltung 
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erlaubt, obwohl diese den im Tierschutzgesetz (TSG, 2004) festgelegten Grundsätzen (Be-
wegungsfreiheit, Möglichkeit von Sozialkontakt, keine Überforderung der Anpassungsfähig-
keit,  Vermeidung von Schmerzen, Leiden und Schäden oder schwere Angst) und aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspreche. Die Volksanwaltschaft hat dies zum Anlass 
genommen, ein amtswegiges Prüfungsverfahren zur Klärung der Frage der Gesetzeskon-
formität der 1. Tierhaltungsverordnung einzuleiten und empfohlen, ein Verbot der Haltung 
von Sauen in Kastenständen zu veranlassen (Missstandsfeststellung vom 27.10.2010). Das 
für Tierschutzfragen zuständige Bundesministerium für Gesundheit hat daraufhin im Februar 
2011 einen Entwurf zur Änderung der 1. THVO in Begutachtung geschickt. Demnach müs-
sen Abferkelbuchten so gestaltet sein, dass sich die Sauen frei bewegen können. Sie müs-
sen eine Mindestfläche von 5,50 m2 aufweisen. Nur im Einzelfall (aggressives Verhalten ge-
genüber den Ferkeln, Gliedmaßenprobleme) darf die Sau während der Geburtsphase (Be-
ginn des Nestbau bis längstens 3 Tage p.p.) fixiert werden. Außerhalb dieser Periode dürfen 
Sauen nur für den Zeitraum des Deckens, jedoch höchstens für zehn Tage, in Einzelständen 
gehalten werden. Das Ende der Übergangsfrist wurde mit 2020 festgesetzt.  

Von Vertretern der Landwirtschaft (VÖS, LKÖ, BMLFUW) wurde der Verordnungsentwurf 
wegen der zu kurzen Übergangsfrist, der ökonomischen und strukturellen Konsequenzen 
und der aus ihrer Sicht fehlenden praxistauglichen Alternativen abgelehnt. Da in rechtlichen 
Fragen des Schutzes landwirtschaftlicher Nutztiere Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft herzustellen ist, entstand 
eine Pattsituation, aus der eine Phase des intensiven öffentlichen Schlagabtausches mit 
teilweise unseriös geführten Debatten zwischen Tierschutzorganisationen und landwirt-
schaftlichen Organisationen resultierte, die bis zum Dezember 2011 währte.  

Kurz vor Weihnachten 2011 haben das BMG und das BMLFUW eine Einigung in der Frage 
Kastenstandhaltung erzielt. Trotz dieses Einvernehmens hat die Volksanwaltschaft am 20. 
Dezember 2011 eine Klage beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Mit 9. März 2012 
wurde die Änderung der 1. THVO gemeinsam mit der Fachstellen-/Haltungssysteme-
Verordnung (FstHVO) veröffentlicht. Schließlich hat die Volksanwaltschaft am 16. März 2012 
ihren Verordnungsprüfantrag zurückgezogen.  

4. Die 1. THVO neu – Vorerst bleibt alles besser! 

Nachfolgend ist die geänderte Rechtsgrundlage (1. THVO; BMG, 2012) für den Abferkelbe-
reich dargestellt. 

Abferkelsysteme ab 1.1.2013 

Fünf Tage vor dem zu erwartenden Abferkeln sowie während des Abferkelns und Säugens 
können Jungsauen und Sauen von anderen Schweinen abgetrennt in Abferkelbuchten ge-
halten werden. Abferkelbuchten müssen so gestaltet sein, dass die Ferkel ungehindert ge-
säugt werden können und einschließlich der Liegenester für die Ferkel 4 m2/Sau (Saugferkel 
bis 10 kg) bzw. 5 m2/Sau (Saugferkel über 10 kg) aufweisen. 

Die Böden von Abferkelbuchten müssen mindestens zu einem Drittel geschlossen ausge-
führt sein. Drainageelemente im Liegebereich der Sau mit einer Perforation von maximal 5 % 
gelten als geschlossene Bereiche. Abferkelbuchten, in denen sich Sauen oder Jungsauen 
frei bewegen können, müssen über eine Möglichkeit zum Schutz der Ferkel wie z.B. Schutz-
stangen verfügen. Hinter der Sau oder Jungsau muss sich ein freier Bereich befinden, um 
ein selbständiges oder unterstütztes Abferkeln zu ermöglichen.  

Abferkelsysteme ab 1.1.2033  

Ab fünf Tagen vor dem zu erwartenden Abferkeln sowie während des Abferkelns und Säu-
gens können Jungsauen und Sauen von anderen Schweinen abgetrennt in Abferkelbuchten 
gehalten werden. Abferkelbuchten müssen so gestaltet sein, dass sich Sauen und Jungsau-
en frei bewegen können und dass die Ferkel ungehindert gesäugt werden können. Die Ab-
ferkelbuchten müssen einschließlich der Liegenester für die Ferkel eine Mindestfläche von 
5,50 m² aufweisen. Davon muss mindestens die Hälfte dem Liegebereich von Sau und Fer-
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keln zugeordnet sein. Die Mindestbreite der Abferkelbucht muss 160 cm betragen. Die Bö-
den von Abferkelbuchten müssen mindestens zu einem Drittel geschlossen ausgeführt sein. 
Drainageelemente im Liegebereich der Sau mit einer Perforation von maximal 5 % gelten als 
geschlossene Bereiche. 

Bis zum Ende der kritischen Lebensphase der Saugferkel kann die Sau zum Schutz der 
Saugferkel vor Erdrücken fixiert werden, wobei die Abferkelstände sowohl in der Quer- als 
auch in der Längsrichtung auf die Körpergröße der Sauen bzw. Jungsauen einstellbar sein 
müssen. Hinter der Sau oder Jungsau muss sich ein freier Bereich befinden, um ein selb-
ständiges oder unterstütztes Abferkeln zu ermöglichen. Abferkelbuchten, in denen sich Sau-
en oder Jungsauen während der gesamten Zeit frei bewegen können, müssen über eine 
Möglichkeit zum Schutz der Ferkel wie z.B. Schutzstangen verfügen. 

Bis 31.12.2017 ist vom Bundesministerium für Gesundheit und vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ein Projekt hinsichtlich der Evaluie-
rung der Haltungssysteme im Bereich der Abferkelbuchten durchzuführen. Dieses Projekt 
hat alternative Verfahren zur Verbesserung sowie Adaptierung der bestehenden Abferkel-
buchtsysteme im Sinne des Tierschutzes zu entwickeln. Insbesonders ist die Dauer der kriti-
schen Lebensphase der Saugferkel zu untersuchen. Darüber hinaus sind auch die ökonomi-
schen, arbeitstechnischen und ökologischen Auswirkungen der Abferkelsysteme unter Be-
rücksichtigung der Entwicklung des europäischen Binnenmarktes zu berücksichtigen. Die auf 
Grund des Projekts als geeignet anzusehende Haltungssysteme sind von den Auftraggebern 
des Projekts der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz vorzulegen und von 
dieser zu begutachten. Neue Mindestbestimmungen sind auf Grund des Projekts durch An-
passungen dieser Verordnung unverzüglich festzulegen.“ 

Der Verband Österreichischer Schweinebauern kommt zu folgendem Schluss: „Die derzeiti-
gen Regelungen für die Errichtung oder das Betreiben von Abferkelbuchten bleiben bis auf 
weiteres bestehen. Eine Mindestfläche von 4 m² ist einzuhalten und der Ferkelschutzkorb 
kann während der Aufenthaltsdauer der Sauen in der Abferkelbucht uneingeschränkt ver-
wendet werden. In der neuen Tierhalteverordnung ist derzeit nur festgelegt, dass spätestens 
bis 1. Jänner 2033 alle bestehenden Abferkelbuchten neue Normen erfüllen müssen: Die 
Mindestfläche wird auf 5,5 m² angehoben. Der Ferkelschutzkorb ist zum Schutz der Ferkel in 
der kritischen Phase und zum Menschenschutz weiterhin erlaubt, die Sau muss darüber hin-
aus aber die Möglichkeit zur freien Bewegung vorfinden. Der Ferkelschutzkorb ist also nur 
mehr eingeschränkt verwendbar. Ab welchem Zeitpunkt Betriebe, die ihre Abferkelställe neu- 
oder umbauen, bereits nach den neuen Richtlinien investieren müssen ist derzeit nicht be-
schrieben, soll aber in einem Projekt zur Weiterentwicklung bestehender Abferkelbuchten in 
den nächsten Jahren erarbeitet werden“ (Stinglmayr, 2012). 

Vereinfachend könnte man meinen: „Bis auf Weiteres bleibt alles besser!“ Die öffentliche 
Erregung hat sich mit der Ministervereinbarung weitgehend gelegt. Die Verunsicherung der 
Schweinebauern ist einer Ernüchterung gewichen, die ihnen jedoch eine gewisse Planungs-
sicherheit für die kommenden Jahre bietet. Unklarheit herrscht jedoch nach wie vor darüber, 
wie, wann und mit welchem Ziel (Systemfrage) der Umstieg auf Abferkelsysteme für frei be-
wegliche Sauen ablaufen soll. Fest stehen lediglich das Ende des Prozesses (2033) und die 
Tatsache, dass sich dann Sauen nach dem Ende der noch festzulegenden „kritischen Le-
bensphase“ der Saugferkel frei in der Abferkelbucht bewegen können müssen. Die lange 
Übergangsfrist ist aus der Sicht des Tierschutzes bedauerlich. Wegen der Tragweite der Än-
derung für die Schweinebauern ist sie jedoch nicht unverständlich. Bei genauerer Betrach-
tung hat man sich bis 2018 Zeit zur inhaltlichen Vorbereitung des Umstiegs gegeben. Ab 
diesem Zeitpunkt beginnt die durch die Abschreibungsdauer der Stallungen bestimmte Um-
setzungsphase von 15 Jahren, sodass der Prozess  bis 2033 abgeschlossen ist. 

5. Neues Zusammenspiel Tier - Haltungsumwelt - Mensch 

Losgelöst von politischen und juristischen Entwicklungen muss das Thema „Freies Abfer-
keln“ als komplexes Zukunftsprojekt verstanden und vorangetrieben werden. Dabei geht es 
um nicht weniger als um die Neuausrichtung des Zusammenspiels von Tier (Sau und Fer-
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kel), Haltungsumwelt (Bucht und Stall) und Mensch (Tierbetreuer und Gesellschaft) im Ab-
ferkelbereich. Der Frage Ferkelmortalität kommt sowohl aus ökonomischer Sicht als auch in 
Hinblick auf Tierschutz eine zentrale Bedeutung zu.  

Am 8. und 9. Dezember fand an der Vetmeduni Wien der „Free Farrowing Workshop Vienna 
2011“ (Baumgartner, 2012) statt. Dabei haben anerkannte ExpertInnen das vorhandene 
Wissen und die Erfahrungen zu freiem Abferkeln zusammengetragen und eingehend erör-
tert. Nachfolgend werden ausgewählte Erkenntnisse dargestellt.  

5.1. Bessere Mütter und vitalere Ferkel sind gefragt 

50 Jahre züchterische Selektion im System Kastenstand haben den Typus der heutigen 
Zuchtsauen und ihrer Würfe bzw. Ferkel stark bestimmt. Im System Kastenstand besteht 
eine geringere Notwendigkeit, auf ferkelschonendes Mutterverhalten zu selektieren, als bei 
freier Sau, weil der Kastenstand das potentielle Risiko des Ferkelerdrückens haltungstech-
nisch minimiert hat. Zudem können Sauen diese Eigenschaft im Kastenstand kaum zum 
Ausdruck bringen, was wiederum die Selektion auf dieses Merkmal erschwert. In Zukunft 
werden wieder Muttersauen gefragt sein, die insbesondere beim Abliegen und bei Liegeposi-
tionswechseln intensiver mit den Ferkeln interagieren (Gruppieren, Rüsselkontakte, Laute) 
und auf sie Rücksicht nehmen.  

Ferkelseitig ist die Vitalität der Neugeborenen von essentieller Bedeutung für das Gelingen der 
freien Abferkelung. Die Anzahl der Ferkel je Wurf wurde v.a. im vergangenen Jahrzehnt durch 
Zuchtarbeit stark gesteigert. Wurfgrößen von 18 und mehr Ferkeln sind keine seltene Aus-
nahme mehr. Mit zunehmender Wurfgröße sinkt jedoch die Vitalität der neugeborenen Ferkel. 
Schlechte intrauterine Wachstumsbedingungen und die daraus resultierende mangelnde phy-
siologische Ausstattung der Ferkel sind dafür verantwortlich. Postnatal wird dieser Effekt noch 
verschärft durch die Tatsache, dass bei großen Würfen nicht für jedes Ferkel eine funktionsfä-
hige Zitze vorhanden ist. Unterentwickelte und schwache Ferkel sind besonders stark gefähr-
det, in den ersten Lebenstagen von der Muttersau erdrückt zu werden, wobei das Risiko bei 
freier Sau und zu engen Platzverhältnissen höher ist als bei im Kastenstand fixierter Sau. 

Eine biologisch sinnvolle und ethisch vertretbare Wurfgröße, vitale Ferkel und gute Mütter 
sind also Grundvoraussetzungen für den erfolgreichen Umstieg auf freie Abferkelbuchten. 
Dass Zuchtorganisationen dabei helfen könnten, haben Baxter et al. (2011) aufgezeigt, in-
dem sie die Ferkelmortalität in Freilandhaltung durch ein gezieltes Zuchtprogramm rasch 
deutlich senken konnten. Unter den aktuellen Praxisbedingungen ist die gezielte Selektion 
auf gutes Mutterverhalten allerdings schwieriger und langwieriger.  

5.2. Neue Abferkelsysteme braucht das Land 

Die neue Tierhaltungsverordnung (1. THVO, 2012) legt fest, dass Abferkelbuchten spätes-
tens ab 2033 u. a. folgende Bedingungen erfüllen müssen:  
 die Sau kann sich darin frei bewegen, 
 die Fläche einschließlich des Ferkelnests beträgt mindestens 5,5 m²,  
 der Boden ist zu mindestens einem Drittel geschlossen (max. 5 % Perforation), 
 die Sau kann bis zum Ende der kritischen Lebensphase der Saugferkel fixiert werden. 

Stallbaulich bzw. haltungstechnisch stellen sich also Fragen nach der erforderlichen Flä-
chenausstattung, der optimalen Bodenausführung und der Kastenstandnotwendigkeit. Diese 
drei Aspekte stehen in einem engen Verhältnis zueinander: Je weniger Platz angeboten wird, 
desto größer ist das Risiko des Ferkelerdrückens und folglich die Notwendigkeit zur Fixie-
rung der Sau im Kastenstand. Bei abnehmendem Flächenangebot steigt aber auch die Not-
wendigkeit zur vollflächigen Perforation des Bodens, um die Sauberkeit bei einem akzeptab-
len Arbeitsaufwand sicherzustellen. Aus diesen Wechselwirkungen ergeben sich im wesent-
liche zwei Buchtkonzepte:  



 
 43 

5.2.1. Freie Abferkelbuchten ohne Fixierungsmöglichkeit  

Aus ethologischer Sicht ist eine funktionsgetrennte Abferkelbucht von mindestens 7,5 m² mit 
einem ausreichend großen geschlossenen Liegebereich und einem drainierten/perforierten 
Ausscheidungsbereich zu empfehlen. Im Liegebereich kann adäquates Nestbaumaterial an-
geboten werden. Ein Kastenstand ist nicht notwendig.  

Als Beispiele können die im Praxiseinsatz bewährten Buchttypen wie FAT-Bucht, Alphanest, 
Ellypsenbucht und schwedische Bucht sowie die in wissenschaftlichen Untersuchungen er-
probten englischen (PigSAFE), dänischen und norwegischen Konzepte angeführt werden 
(Abb. 1). 

Derartige Abferkelbuchten werden in Bezug auf die Produktionsdaten konkurrenzfähig sein, 
wenn sie von motivierten, innovationsfreudigen TierhalterInnen mit einem züchterisch ange-
passten Tierbestand (s.o.) betrieben werden. Dies zeigt der Vergleich von Ländern mit gro-
ßem Erfahrungswissen in freiem Abferkeln (Schweden, Schweiz und Norwegen) mit „Kas-
tenstandländern“. Es ist jedoch flächenbedingt mit etwas höheren Investitionskosten und 
wegen der großen geschlossenen Fläche mit einem größeren Arbeitszeitbedarf zu rechnen.  

Eine gewisse Unsicherheit besteht zudem im Hinblick auf die Robustheit von Abferkelsyste-
men ohne Fixiermöglichkeit, also in der Frage, ob auch die breite Masse der österreichi-
schen Ferkelerzeugungsbetriebe zum jetzigen Zeitpunkt schon in der Lage ist, mit diesem 
System zurechtzukommen. Vor diesem Hintergrund ist es auch aus Tierschutzsicht sinnvoll, 
in einem ersten Schritt Buchtkonzepte anzubieten, die eine zeitlich befristete Fixierung der 
Sau ermöglichen. 

5.2.2. Freie Abferkelbuchten mit  Fixierungsmöglichkeit  

Dieser Abferkelbucht-Typ enthält einen modifizierten Kastenstand, der einfach geöffnet oder 
ganz aus der Bucht entfernt werden kann. Grundsätzlich kann sich die Sau frei in der Bucht 
bewegen, im Bedarfsfall ist aber auch deren Fixierung im Kastenstand möglich. Abferkel-
buchten mit Fixierungsmöglichkeit sind meist kleiner, das Flächenangebot bewegt sich zwi-
schen 5,5 und 7,5 m².  Folglich ist auch die Bewegungsfläche für die Sau kleiner. Die sinn-
volle Anordnung der Funktionsbereiche bzw. der entsprechenden Bodenelemente ist durch 
den Kastenstand erschwert. Daraus kann ein höheres Verschmutzungsrisiko bzw. ein erhöh-
ter Arbeitsaufwand entstehen. Schließlich sind auch die Mehrkosten durch den Kastenstand 
zu bedenken.   

In Schweden, Norwegen und der Schweiz sind freie Abferkelbuchten mit Kastenstand bereits 
seit langem im Praxiseinsatz. Auch in Dänemark und Holland wird zurzeit intensiv an diesen 
Systemen geforscht und entwickelt. In Abbildung 2 sind einige Typen von Abferkelbuchten 
mit Fixiermöglichkeit dargestellt.  
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Abb. 1: Abferkelbuchten ohne Fixierungseinrichtung aus UK, Schweiz, Norwegen, Schweden 

Abb. 2: Zwei Typen von Freien Abferkelbuchten mit Kastenstand zum Öffnen 
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5.2.3. Nichts Genaues weiß man (noch) nicht! 

Welche Systeme in der österreichischen Praxis zukünftig verwendet werden hängt wesent-
lich von den Ergebnissen des in der 1. THVO (2012) angekündigten „Projektes“ und deren 
Bewertung durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz (FstHVO, 2012) 
ab. Auf dieser Grundlage soll die 1. THVO unverzüglich angepasst werden.  

Neben den stallbaulichen Aspekten ist im Projekt die Frage nach der Dauer der Fixierung der 
Sau im Kastenstand zu beantworten. Die Dauer der kritischen Lebensphase in Bezug auf 
das erhöhte Erdrückungsrisiko soll ebenfalls durch das Projekt abgeklärt werden. In der 
Schweiz, in Schweden und in Norwegen ist diese Maßnahme nur in definierten und doku-
mentierten Ausnahmefällen wie Aggressivität gegen die Ferkel oder gegen den Menschen, 
Lahmheit und Ruhelosigkeit der Sau zulässig. Der österreichische Gesetzgeber hat mit der 
allgemeinen Begründung „zum Schutz der Ferkel vor Erdrücken“ quasi eine generelle Er-
laubnis für die Fixierung der Sau erteilt und diese lediglich zeitlich „bis zum Ende der kriti-
schen Lebensphase der Saugferkel“ eingeschränkt. Jedenfalls ist von der Verordnung un-
zweifelhaft abzuleiten, dass die Fixierung erst mit der Geburt beginnen darf, weil erst ab die-
sem Zeitpunkt schützenswerte Ferkel vorhanden sind. Die maximal zulässige Fixierungs-
dauer ist in Schweden, der Schweiz und in Norwegen mit 1 bzw.  3 und 7 Tagen nach der 
Geburt geregelt. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass die Ferkelmor-
talitätsrate nur während der ersten drei Lebenstage erhöht ist. Auch Moustsen et al. (2012) 
konnten keinen Unterschied in der Mortalitätsrate zwischen vier Tagen Fixierung und perma-
nenter Kastenstandhaltung feststellen. 

Zurzeit gibt es weder konkrete Hinweise zum in der 1. THVO angekündigten Projekt noch zur 
Realisierung der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz. In Hinblick auf die 
erfolgreiche Umsetzung in die Praxis sollte das Projekt primär von den Erzeugerorganisatio-
nen mit Unterstützung der Stalleinrichter und entsprechender wissenschaftlicher Begleitung 
betrieben werden. Es sollte so konzipiert werden, dass die Kreativität und das Innovationspo-
tential der Landwirte genutzt werden können. Um die Robustheit der Systeme, d.h. deren 
Funktionssicherheit in der breiten Praxis überprüfen zu können, ist eine ausreichend große 
Stichprobe erforderlich. Das Institut für Tierhaltung und Tierschutz der Vetmeduni Wien emp-
fiehlt, mindestens 1 % des österreichischen Sauenbestands (ca. 3000 Sauenplätze) in die 
Untersuchung einzubeziehen. Weiters sollten die Projektbetriebe möglichst zur Gänze auf 
das neue Abferkelsystem umgestellt werden, um die volle Aufmerksamkeit der Betriebsleite-
rInnen auf dessen Optimierung zu lenken. Würden jeweils nur wenige Buchten in den Ver-
suchsbetrieben eingebaut werden, wäre es für den Betrieb schwierig bzw. wenig sinnvoll, die 
Rahmenbedingungen (Tierbestand, Umgang, Management, Stallklima, …) optimal an das 
neue System anzupassen, sodass der betriebsinterne Vergleich zwangsläufig zu Gunsten 
des gewohnten Kastenstand-Systems ausfiele. Jedenfalls müssen die Projektbetriebe in der 
Planungs- und Bauphase sowohl fachlich als auch finanziell bestmöglich unterstützt werden. 
Bei laufender Produktion sind dann die ProjektteilnehmerInnen gefordert, den eigenen Be-
trieb unter Wettbewerbsbedingungen an das neue System anzupassen und umgekehrt. Pa-
rallel zu diesem Praxisprojekt muss auch an der Entwicklung innovativer Konzepte für den 
Abferkelbereich gearbeitet werden. Ab 2013 wird im Lehr- und Forschungsgut der Vetmeduni 
Wien ein dafür geeigneter Teststall zur Verfügung stehen. 

5.3. TierbetreuerIn und Gesellschaft 

Im „Free Farrowing Workshop Vienna 2011“ wurde von den ExpertInnen folgende Einschät-
zung abgegeben: „Die Kastenstände müssen zuerst aus den Köpfen der Ferkelerzeuger 
verschwinden, ehe sie in den Abferkelställen ersetzt werden können“ (Baumgartner, 2012). 
Dies kann nur gelingen, wenn die Alternativen positiv belegt und das Gefühl der Sicherheit 
und Vorhersehbarkeit für die LandwirtInnen erzeugt werden können. Dem Wissensaustausch 
kommt hierbei eine zentrale Rolle zu. Erfahrungswissen über freies Abferkeln ist nur mehr in 
der Bioferkelerzeugung vorhanden. Es muss rasch gelingen, dieses Know How auch bei 
konventionellen TierhalterInnen wieder aufzubauen. Gute Beispiele, durch glaubwürdige und 
kommunikative Bäuerinnen und Bauern vertreten sind der Schlüssel zum Erfolg. Die Wis-
senschaft sollte nur die notwendigen Hintergrundinformationen liefern. 
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Auf politischer Ebene müssen eindeutige Signale zur Förderung der Umstellung gesetzt 
werden. Beispielsweise sollte die Investitionsförderung für Abferkelbuchten mit freier Sau zu 
Lasten der üblichen Kastenstandbuchten deutlich erhöht werden. Das Merkblatt „Gehobener 
Tiergerechtheitsstandard für die bäuerliche Nutztierhaltung“ (Ofner et al., 2006) könnte eine 
Grundlage dafür liefern. 

Parallel dazu sollte rasch ein Marktsegment für Schweinefleisch aufgebaut werden, das zwi-
schen „Bio“ und „Konventionell“ angesiedelt ist. Über diese Schiene könnten jenen Betrieben 
einen Mehrpreis lukrieren, die bereits in naher Zukunft nach der ab 2033 gültigen Regelung 
Ferkel erzeugen. Natürlich müsste dieses Label einen höheren Tierschutzstandard bis zum 
Endprodukt gewährleisten. Ein derartiges „Tierwohllabel“ wird zurzeit in Deutschland entwi-
ckelt (Franz, 2011).  

Um die österreichische Entwicklung in Richtung mehr Tierschutz im Abferkelbereich zu un-
terstreichen, sollte umgehend eine österreichische EU-Initiative in Richtung Verbot der per-
manenten Kastenstandhaltung im Abferkelbereich eingeleitet werden. Damit könnte einer-
seits der berechtigten Forderung der österreichischen Schweinebauern nach Wettbewerbs-
gleichheit  entsprochen werden. Bei einem Erfolg dieser Initiative könnte sich die jetzige ös-
terreichische Regelung zu einem zeitlichen Vorteil für unsere Bauern entwickeln. Insbeson-
dere die freiwilligen Initiativen der Schweineindustrie und die beabsichtigten gesetzlichen 
Entwicklungen in Dänemark geben durchaus Anlass zu Hoffnung. 

6. Zusammenfassung und Schlussfolgerung  

Die neue tierschutzrechtliche Grundlage des Abferkelbereichs ist zweifellos als Fortschritt im 
Sinne des Tierschutzes zu werten. Sie ist der Kompromiss zwischen dem Wünschenswerten 
und dem Machbaren. Was daraus wird, hängt in erster Linie von den Schweinebäuerinnen 
und –bauern ab.  

In einem pessimistischen und angstgeprägten Szenario werden nahezu alle Bauern bis etwa 
2025 die bisher üblichen Abferkelbuchten von 4 m² mit dauerhafter Fixierung der Sau im 
Kastenstand verwenden. Ab dann wird bei Neubauten der höhere Flächenbedarf von 5,5 m² 
eingeplant, damit kurz vor dem Auslaufen der Übergangsfrist auf das neue System mit Fixie-
rung der Sau im Kastenstand in der ersten Woche und dann freie Sau umgestiegen werden 
kann. Nur eine Minderheit der Ferkelerzeuger steigt vorzeitig auf freie Abferkelbuchten ohne 
Fixierungseinrichtung um.  

In einem optimistischen Szenario führen die fachlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
zu einem bereits 2018 einsetzenden Umsetzungsprozess, bei welchem die Mehrzahl der 
Bauern auf freie Abferkelbuchten ohne Fixierungseinrichtung mit mindestens 7 m² setzt. Der 
Kastenstand wird nur von jenen Betrieben eingebaut, die noch unsicher bzw. nicht gut genug 
sind. Über ein gut durchdachtes Label mit höheren Tierschutzstandards wurde die monetäre 
Wertschätzung bei den KonsumentInnen gesteigert. Diese Entwicklung hat EU-weite Vor-
bildwirkung. 
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Die Euthanasie des Pferdes – Gründe und keine Gründe! 

CHRISTINE HINTERHOFER 

Ein Pferd ohne Reiter ist immer noch ein Pferd, aber ein Reiter ohne Pferd ist nur noch ein 
Mensch (Anonymus). 

1. Einleitung 

Das Pferd als Freizeit- und Sportpartner ist für zahlreiche Menschen Lebensinhalt und zent-
raler Gestaltungsinhalt der Zeit, in der nicht – u. a. für die Erhaltung des Pferdes – Geld ver-
dient werden muss. Die emotionale Bindung besonders in der „Einzelpferdbeziehung“ zwi-
schen den mehrheitlich weiblichen Pferdebesitzerinnen, aber auch einigen männlichen Pfer-
debesitzern, und ihren Pferden ist bekanntermaßen sehr groß (Lawrence, 1993).  

Diese Tatsache ist insofern für die Pferdetierärzte von Vorteil, als im Erkrankungsfall des 
Pferdes mehrheitlich die Ausheilung der Erkrankung im Vordergrund steht und nicht mehr so 
oft die ausschließliche Wiedereinsetzbarkeit im Sport oder im jeweiligen Betrieb. Verkompli-
zierend wirkt sich die Verbundenheit zum Tier dann aus, wenn sich der Gesundheitszustand 
des Patienten krankheits- oder altersbedingt Richtung Euthanasie entwickelt.  

Die Euthanasie selbst ist nicht zuletzt durch die Größe des Tieres Pferd, durch das Umfallen 
bzw. Niedergehen bei der Narkoseeinleitung und dem oftmals verzögerten Abtransport des 
Kadavers eine tierärztliche Tätigkeit, die extrem viel Sorgfalt bei der Planung und Ruhe und 
Sicherheit bei der Durchführung erfordert (Fürst, 2009). Die Abschätzung des „richtigen Zeit-
punkts“ ist eine multifaktorielle Entscheidung, in die die Emotion der Besitzer und Betreuer, 
der seelische und körperliche Zustand des Pferdes, das Vertrauensverhältnis zum behan-
delnden Pferdetierarzt und letztendlich auch die finanziellen Gegebenheiten hineinspielen.  

Die folgenden Seiten sollen die Grundlagen der Euthanasie beim Pferd und die Durchfüh-
rungsmöglichkeit lege artis aufzeigen; weiters sollen Kriterien genannt werden, die als Ge-
dächtnisstütze die Einschätzung der meist sehr individuellen Situation erleichtern und durch 
gezielte Fragestellungen die Besitzer zur besten Entscheidung für ihr Pferd leiten können. 

2. Die Vorbereitungen für die Euthanasie 

In Ausnahmefällen liegt der Pferdepatient in Seitenlage. Dann ist eine Verbringung nach der 
Durchführung der Euthanasie unvermeidbar. Es muss darauf hingewiesen werden, dass das 
Herausziehen des Kadavers aus einer Box ehestmöglich nach der Durchführung der Eutha-
nasie erfolgen muss, weil das mit dem Eintreten der Totenstarre nahezu unmöglich werden 
kann. Auch wenn es eigentlich nicht zum Job des Pferdetierarztes gehört, ist die Hilfestellung 
in diesen Situationen oftmals Dienst am Kunden. 

Üblicherweise steht das Pferd und kann, schneller oder langsamer, an einen Ort gebracht 
werden, der außerhalb der belebten Stallgassen und der meist gebrauchten Durchgänge 
sein soll. Da selbst bei langjähriger Erfahrung nicht immer mit Sicherheit vorhergesehen 
werden kann, in welche Richtung sich das Pferd hinlegt, muss auf Gegenstände und Hinder-
nisse geachtet werden, die beim Ablegen beschädigt werden könnten oder an denen sich 
das fallende Pferd anschlagen kann. Der Ort der Durchführung soll weiters so gewählt wer-
den, dass der Kadaver eine zunächst unbestimmt lange Zeit abgeschieden liegen kann, aber 
logistisch gut für den Abtransport zugängig ist. Eine Plane in Naturfarbe schützt vor neugieri-
gen Spaziergehern. 

Davon weichen natürlich die Euthanasien im Klinikbetrieb ab, wo meist Ablegeboxen und 
Transport- und Lagermöglichkeiten vorhanden sind. 

Ohne Möglichkeit einer Vorbereitung sind selbstverständlich die tierschutzrelevanten Eutha-
nasien von schwer traumatisierten Sportpferden oder Euthanasien im Zusammenhang mit 
Unfällen von Pferden im Straßenverkehr oder sonstigen, unvorhersehbaren Ereignissen. Da 
stellt die Abschirmung von sensationslustigen Zuschauern gleichzeitig mit der dringlichen 
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Notwendigkeit einer raschen Durchführung, zumindest der Vollnarkose, eine große Heraus-
forderung dar. 

3. Die Durchführung der Euthanasie beim Pferd 

Für die effektive Durchführung wird dem Pferd zunächst ein Venenzugang gelegt, der ange-
näht werden muss, um bei möglicherweise heftigen Kopf-Halsbewegungen nicht zu verrut-
schen. Dafür wird das Pferd sediert, wenn es der Erregungszustand erfordert. Selbst bei ru-
higen Pferden hat sich eine milde Sedation zur professionellen Einleitung der Vollnarkose 
bewährt und sollte spätestens vor dem Ablegen erfolgen. Für die besitzergerechte Durchfüh-
rung empfiehlt sich eine Erklärung der jeweiligen Schritte (Fürst, 2009). Die Darlegung, dass 
das Pferd jetzt in Vollnarkose gelegt wird, beruhigt, besonders weil viele Besitzer zwar „dabei 
sein wollen“, aber der Anblick des niedergehenden bzw. manchmal auch etwas rascher fal-
lenden Pferdes für das ungewohnte Auge sehr dramatisch wirken kann. Mit dem Bewusst-
sein, dass es sich bis zu dem Zeitpunkt nur um die Einleitung der Vollnarkose handelt, kön-
nen die meisten Besitzer besser umgehen. Beim Ablegen selbst obliegt es der durchführen-
dem Pferdetierarzt, Zuschauer, begleitende Personen und Besitzer diplomatisch und mit 
Hinweis auf die daraus erwachsende Gefahr aus dem engeren, gefährlichen Bereich zurück-
zuweisen. Sobald das Pferd liegt, können die Besitzer von der Seite des Rückens wieder zu 
dem Patienten. 

Die effektive Tötung erfolgt dann meist mit einem Barbiturat-Mischpräparat (Deegen, 2004; 
Knottenbelt et al., 1994). Alle in diesem Zusammenhang verwendeten Produkte sind auch für 
Menschen gefährlich und müssen mit entsprechender Vorsicht angewandt werden. 

4. Kriterien zur Entscheidung 

Die einfachsten Entscheidungen werden getroffen, wenn es sich um den festliegenden, mo-
ribunden oder schwerstverletzten, polytraumatisierten Patienten handelt, für den es offen-
sichtlich und nach bestem Wissen und Gewissen keine Therapie mehr gibt.  

Grenzfälle entstehen üblicherweise aus zwei Gesichtspunkten: der emotionalen Richtung, 
bei der die Besitzer nicht loslassen können, oder aus finanziellen Überlegungen. In jedem 
Fall ist das Töten von Tieren ohne triftigen medizinischen Grund nicht zulässig und muss als 
oberste Prämisse betrachtet werden (§ 6, Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tier-
schutzgesetz - TSchG), Fassung 19.4.2012).  

Die Kenntnis der Besitzersituation ist dann wichtig, wenn das Wiederherstellen eines le-
benswerten Zustandes des Pferdes nur mit großem finanziellen Aufwand erfolgen kann und 
dieser die effektiven Möglichkeiten des Besitzers übersteigt. Ist die finanzielle Aufwendung 
nicht zumutbar, wird der Ist-Zustand des Pferdes als Entscheidungskriterium herangezogen.  

Schwierig und nur mit großem diplomatischen Geschick des betreuenden Teams zu lösen 
sind die Fälle, in denen der meist alte oder/und mittlerweile unheilbar kranke Patient über 
unterschiedlich lange Zeitstrecken mehr oder weniger intensiv betreut wird. Dabei geht die 
Spanne der Gründe von der septisch gewordenen Osteosynthese über das schon fast zahn-
lose alte, verhungernde Tier bis hin zum Tumorpatienten. Diesen Patienten-Besitzer-
Kombinationen liegen oft unterschiedliche emotionale Situationen zu Grunde, aber alle tref-
fen sich an der Frage, ob zum aktuellen Zeitpunkt das Leben für das betroffene Tier noch 
lebenswert ist.  

Das Pferd ist ein Flucht- und Bewegungstier, das sich prinzipiell gerne bewegt. Ist die Bewe-
gung nicht mehr möglich, reagiert der Pferdepatient mit unterschiedlichen orthopädischen, 
internistischen und psychischen Problemen. Individuell gibt es aber Pferde, die diese Ein-
schränkungen besser oder schlechter vertragen. In Offenstallhaltungen kommt noch er-
schwerend dazu, dass die Pferdeherde aus menschlicher Sicht brutal mit kranken Tieren 
umgeht. Kranke Tiere dürfen zuletzt an die Heuraufe und werden nicht selten gejagt und von 
der Herde vertrieben.  
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Hier muss der Pferdetierarzt mit seiner Erfahrung und Pferdekenntnis die Besitzer im Ge-
spräch zu dem Punkt bringen, dass diese verstehen, dass der jeweilige Patient, unter Be-
rücksichtigung seines psychischen Zustandes, einen Punkt erreicht hat, in dem die Erhaltung 
des Lebens nur mehr mit unzumutbaren Schmerzen oder unzumutbaren Lebensbedingun-
gen verbunden ist. Ist dann die Entscheidung gefallen, sollte die Euthanasie ehestmöglich 
durchgeführt werden, um die emotionelle Belastung der Besitzer so gering als möglich zu 
halten. 

5. Euthanasieeinverständnis 

Die Aufklärung und das Einholen des Einverständnisses zur Euthanasie müssen in jedem 
Fall vor der Durchführung der Euthanasie erfolgen. Die mündliche Aufklärung ist besonders 
in emotional intensiven Fällen meist einfacher und ausreichend, sofern die fallbezogene Do-
kumentation nachvollziehbar und zeitgerecht durchgeführt wird.  

Bei unklaren Besitzverhältnissen oder bei Versicherungsfällen wird zum Einholen eines 
schriftlichen Euthanasieeinverständnisses geraten. Dabei ist die Erfassung und Dokumenta-
tion des genauen Nationales sehr wichtig. Der Equidenpass wird zum momentanen Zeit-
punkt nicht beim Abtransport überprüft, sondern wird im Nachhinein von der Behörde einge-
fordert, so die Abgabe seitens der Besitzer noch nicht erfolgt ist. 
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Erkennen – Beurteilen – Verbessern:  
Wege zu einer tiergerechteren Papageienhaltung 

NADJA ZIEGLER und GREGOR ROSEI 

1. Einleitung 

Im Jahr 2012 – im achten Jahr nach Inkrafttreten des Österreichischen Bundesgesetzes zum 
Schutz der Tiere – sieht die Papageienhaltung in österreichischen Haushalten häufig noch 
immer so aus wie vor hundert Jahren: Die Tiere leben in Einzelhaltung, in kleinen Käfigen 
(mitunter sogar Rundkäfigen), bei mangelhafter Strukturierung und ungenügender Beschäfti-
gung. Es wird kaum bis kein Freiflug geboten, die Ernährung ist einseitig und die klimati-
schen Verhältnisse ungeeignet. 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit bei der Tierschutzombudsstelle Wien und bei der Arbeitsgemein-
schaft Papageienschutz ist die Autorin regelmäßig mit Papageienhaltungen konfrontiert, die 
mehrere der oben genannten Haltungsmängel erfüllen.  

Wer derartige Missstände ändern möchte, muss diese zunächst einmal erkennen. Bei Tier-
haltungskontrollen sind die Kontrollorgane häufig mit tradierten Überzeugungen und Vorurtei-
len von Papageienhaltern konfrontiert: diese meinen – meist aufgrund ihrer langjährigen Pa-
pageienhaltung –, sie wüssten genau, was ihr Vogel braucht. Solcher Argumentation kann 
man von Seiten des Vollzugs nur mit stichhaltigem Fachwissen begegnen. Ziel der vorlie-
genden Arbeit ist es, Gegenargumente für längst überholte Ansichten über tiergerechte Pa-
pageienhaltung zu liefern.  

2. Sozialleben: Einzelhaltung vs. Paar- oder Gruppenhaltung 

Angesprochen auf die aus Sicht des Tierschutzes sowie des Österreichischen Tierschutzge-
setzes nicht mehr akzeptable Einzelhaltung, bringen HalterInnen meist folgende Argumente 
vor: 

 „Der Vogel ist zu alt für eine Vergesellschaftung“ 

 „Ein bis zwei Versuche einer Vergesellschaftung sind bereits fehlgeschlagen, daher ist der 
Vogel als „nicht vergesellschaftbar“ zu betrachten“ 

 „Der Vogel ist eine Handaufzucht – er mag nur den Menschen“ 

 „Der Vogel ist auch alleine „glücklich“ – der Mensch reicht als Partnerersatz“ 

„Der Vogel ist zu alt für eine Vergesellschaftung“ 

Die Erfahrung zeigt, dass es kein Höchstalter für die Möglichkeit zur Vergesellschaftung von 
Papageien gibt. In seinem Buch über Graupapageien stellt auch Lantermann (2006, S. 36) 
fest, dass es für die Vergesellschaftung eines Einzelvogels „im Grunde nie zu spät“ sei, und 
berichtet „aus der eigenen Praxis […], dass sich auch langjährige Stubenvögel aus der Ein-
zelhaltung vergesellschaften und verpaaren lassen […]“ (ebenda S. 50f). Im Schutzzentrum 
der ARGE Papageienschutz werden laufend Papageien von über 30, manchmal von über 40 
Jahren erfolgreich verpaart, obwohl sie davor Jahrzehnte in Einzelhaltung gelebt haben. Es 
ist dabei jedoch nicht verwunderlich, dass diese Jahrzehnte nicht artgerechter Haltung auch 
Spuren hinterlassen haben und die Vögel daher langsam an ein Leben mit Artgenossen ge-
wöhnt werden müssen. Ähnliches berichtet auch Lantermann (2006, S. 50f). 

„Ein bis zwei Versuche einer Vergesellschaftung sind bereits fehlgeschlagen, daher 
ist der Vogel als „nicht vergesellschaftbar“ zu betrachten“ 

Papageien unterscheiden zwischen den verschiedenen Individuen ihrer Gruppe, gehen mit 
den einen „Freundschaften“ ein, während sie anderen eher reserviert gegenüber stehen. 
Entsprechend wählerisch sind sie bei der Wahl eines Partners, und so benötigt es nicht sel-
ten mehrere Versuche, bis eine harmonische Verpaarung gelingt. Dazu ist eine freie Part-
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nerwahl hilfreich. Diese ist aber nur in großen Stationen, wie z.B. im Papageienheim der 
ARGE Papageienschutz gegeben. Zwangsverpaarungen sind nicht tiergerecht.  

Lantermann (2006, S. 65) berichtet ebenso, dass es beim Prozess der Vergesellschaftung 
nicht allein darauf ankommt, einen Vogel mit einem beliebigen anderen zusammenzubrin-
gen, sondern dass es im Sinne der Tiere darum gehen muss, den Aufbau einer „harmoni-
schen Paarbeziehung“ zu ermöglichen, sowie, dass es erforderlich sein kann, diesen Pro-
zess mehrfach einzuleiten (ebenda, S. 66). 

Bei Papageien, die auch nach mehreren Versuchen trotz Vorliegen einer Wahlmöglichkeit 
und geeigneter Bedingungen keine Paarbindung einzugehen vermögen, vermutet Lanter-
mann (2006, S. 67) auch das Vorliegen „schwere[r] Sozialisationsstörungen oder 
(Hand)Aufzuchtschäden“. Ähnlich wird auch in einem sehr aktuellen Buch herausgegeben 
von Pees (2011, S. 264) argumentiert. 

Die Erfahrungen der ARGE Papageienschutz zeigen, dass in sehr seltenen Ausnahmefällen 
auch physische Beeinträchtigungen aufgrund schwerer Erkrankung oder Blindheit eine er-
folgreiche Verpaarung verhindern können. 

Blindheit macht die innerartliche Kommunikation der stark optisch orientierten Vögel prak-
tisch unmöglich – der blinde Vogel kann auf die Signale seiner Artgenossen nicht eingehen. 
Ist eine Paarbindung jedoch bereits vor der Erblindung zustande gekommen, besteht diese 
in der Regel weiter und der sehende Vogel „kümmert“ sich um den blinden. 

„Der Vogel ist eine Handaufzucht – er mag nur den Menschen“ 

Häufig begegnet man bei der Begutachtung einer Papageienhaltung einem sehr zahmen 
Vogel. Dabei handelt es sich nicht selten um handaufgezogene Vögel. Die Handaufzucht 
wird praktiziert, um möglichst zahme, umgängliche Hausgenossen zu schaffen, die auf dem 
Markt wesentlich höhere Preise erzielen, allerdings oft um den Preis einer Fehlprägung auf 
den Menschen, die i.d.R. mit Eintritt der Geschlechtsreife gravierende Störungen des Verhal-
tens nach sich zieht. 

Meist ist es die mit der Handaufzucht einher gehende Fehlprägung, die es einem Papagei 
verunmöglicht, eine harmonische Paarbeziehung zu einem Artgenossen einzugehen. So 
stellt Lantermann (2006, S. 38), bezogen auf Graupapageien, fest, dass „die Einzelhaltung 
… nur in bestimmten Ausnahmefällen ihre Berechtigung hat, zum Beispiel bei irreversibel 
fehlgeprägten Handaufzuchten, die sich nach erfolglosen Bemühungen offensichtlich nicht 
mit Artgenossen zusammenbringen lassen.“ 

Schmid (2004 zit. in Lantermann, 2012, S. 168) konnte zeigen, dass handaufgezogene 
Graupapageien signifikant häufiger unter Verhaltensauffälligkeiten litten. Sie waren aggressi-
ver als Wildfänge oder Naturbruten, bettelten öfter um Futter, pflegten ihr Gefieder schlech-
ter, neigten zu Federrupfen und Übergewicht, entwickelten stereotype Bewegungen und 
zeigten nur zu einem Drittel ein normales Sexualverhalten gegenüber Artgenossen; Schmid, 
Steiger und Doherr (2005, zit. in Munkes & Schrooten 2008) stellen fest:  “Handaufgezogene 
Tiere neigen im Allgemeinen dazu, im Verhalten problematisch zu werden.“ 

Die bloße Zahmheit eines Vogels darf jedoch nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten, denn, 
wie u.a. Schmid, Steiger und Doherr (2005, zit. in Munkes & Schrooten 2008) festhalten, 
können auch Naturbruten sehr zahm werden. 

Selbst wenn von einem Vogel bekannt ist, dass er eine „Handaufzucht“ ist, sagt dies über 
das Ausmaß seiner Fehlprägung und damit über die Chancen einer erfolgreichen Vergesell-
schaftung zunächst wenig aus. Während Papageien aus isolierter Handaufzucht i.d.R. gra-
vierende Defizite in ihrem Sozialverhalten aufweisen, können solche aus sozialer Handauf-
zucht (Aufzucht mit den Geschwistern im Nestverband) durchaus Bindungen zu Artgenossen 
eingehen. Der Bogen der Fehlprägung spannt sich von einer reinen Objektprägung bis zum 
meist aussichtslosen Fall einer sexuellen Fehlprägung auf den Menschen. 
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Fazit: Nur mehrere tatsächlich durchgeführte Versuche unter geeigneten Voraussetzungen 
können zeigen, ob ein Vogel zu verpaaren ist oder nicht. Zahmheit per se ist kein Hinde-
rungsgrund für eine Vergesellschaftung mit Artgenossen. 

„Der Vogel ist auch alleine „glücklich“ – der Mensch reicht als Partnerersatz“ 

Aussagen wie diese sind Ausdruck einer stark anthropozentrischen Sichtweise der Papagei-
enhaltung. Das Tier wird zur Projektionsfläche für die Bedürfnisse des Menschen, der einen 
Sozialpartnerersatz im Tier sieht. Die Bedürfnisse eines Wildvogels werden nicht erkannt 
oder geleugnet. Fehlender Sozialkontakt zu Artgenossen ist jedoch, wie auch Lantermann 
(2007, S. 84) und Pees (2011, S. 257) feststellen, die Hauptursache für Verhaltensstörungen 
bei Papageien. 

In hunderten Beratungsgesprächen der ARGE Papageienschutz mit PapageienhalterInnen 
zeigte sich, dass HalterInnen auch beim offensichtlichen Vorliegen gravierender Probleme 
(z.B. Federrupfen) vielfach nicht fähig oder willens sind, diese Probleme zu erkennen und 
entsprechend ernst zu nehmen. Die Aussage, der Vogel sei „auch alleine glücklich“ ist daher 
eher als Schutzbehauptung zur Abwendung von notwendigen Veränderungen der Haltungs-
situation und der Mensch-Tier-Beziehung zu sehen. 

Es zeigen jedoch nicht alle einzeln gehaltenen Papageien offensichtliche Verhaltensstörun-
gen (wie z.B. Federrupfen, Stereotypien). Meist zeigen sich auch diese hochinteressiert an 
ihren Artgenossen und ziehen deren Gesellschaft der des Menschen vor, sobald ihnen dazu 
Gelegenheit gegeben wird. 

Auch die häufig als Ausdruck von „glücklich sein“ genannte intensive Interaktion eines Vo-
gels mit der HalterIn muss genau genommen als problematisch, und somit gegen die Intenti-
on der so argumentierenden HalterIn, interpretiert werden; dazu Pees (2011, S. 265): „Gera-
de weil sich der Vogel in Ermangelung eines Sozialpartners sehr oft eng dem Menschen an-
schließt, weil er durch ausgeprägtes Nachahmen mit ihm in eine Art Lautkommunikation tritt, 
sehen die Halter darin eine Bestätigung für das Gelingen der Mensch-Tier-Beziehung, ohne 
allerdings zu bedenken, dass sie den spezifischen Bedürfnissen des Vogels – besonders 
nach Eintritt der Geschlechtsreife – nicht dauerhaft gerecht werden können.“ 

In Österreich verbietet das Tierschutzgesetz (TSchG) die Einzelhaltung von Papageienvö-
geln (Vgl. dazu Binder & v. Fircks 2008, ProLibris Verlagsgesellschaft 2011). 

3. Unterbringung: Käfig vs. Voliere oder Vogelzimmer 

Viele PapageienhalterInnen vertreten hartnäckig die Meinung, Käfige wären für die Papagei-
enhaltung völlig ausreichend. Sie begründen dies wie folgt: 

 „Der Käfig ist immer offen.“ 

 „Der Vogel fliegt nicht und benötigt daher keine Voliere.“ 

 „Der Vogel akzeptiert keine andere Unterbringung.“ 

Argumente wie diese sollten unbedingt genau hinterfragt werden. 

„Der Käfig ist immer offen“ 

Dies trifft nur in den seltensten Fällen tatsächlich zu. Meistens gilt dies maximal für den Zeit-
raum, während dessen die PapageienhalterInnen zuhause sind. Zeiten der Abwesenheit 
werden hierbei ausgeklammert. Es verbleiben wenige Stunden (wenn überhaupt) täglich für 
den Freiflug. Dies bestätigt auch Lepperhoff (2007, S. 77), der im Rahmen seiner Beratungs-
tätigkeit herausgefunden hat, dass es meist nur eine Stunde ist, die im „Freien“ verbracht 
werden darf. Die restlichen 23 Stunden des Tages verbringen die Papageien im geschlosse-
nen Käfig. 

In jenen Fällen, in denen die Vögel wirklich 24 Stunden täglich frei im Wohnraum sind, erge-
ben sich andere Probleme: Wohnungen sind für Menschen und nicht für Tiere strukturiert. 
Einrichtungsgegenstände und Accessoires können für die Vögel ungeeignet bis gefährlich 
sein. Jedenfalls werden Möbel, Teppiche, Bilder, Bücher, Lampen, Pflanzen, Türen und 
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Fenster von den Papageien angenagt, verschmutzt und zerstört. Dies wird – verständlicher-
weise – nur von den wenigsten TierhalterInnen auf Dauer toleriert. In der Folge werden die 
Vögel wieder in ihren viel zu kleinen Käfig verbannt.  
Ob Käfige permanent offen stehen oder nicht, kann vom Vollzug nicht kontrolliert werden. 
Daher ist die Verwendung von handelsüblichen Käfigen in der Papageienhaltung in Öster-
reich verboten (Vgl. Mindestanforderungen an die Haltung von Vögeln, 2. TH-VO, TSchG).   

„Der Vogel fliegt nicht und benötigt daher keine Voliere“ 

Die wichtigste Frage, die man hier stellen sollte, lautet: warum fliegt der Vogel nicht? Nur in 
wenigen Fällen ist die Flugunfähigkeit Folge einer Flügelverletzung, wesentlich häufigere 
Gründe sind: verkümmerte Flugmuskulatur aufgrund von Bewegungsmangel oder Federrup-
fen, fehlende Motivation, Aspergillose (Pilzerkrankung der Lungen und Luftsäcke, die Kurz-
atmigkeit zur Folge hat) und Fettleibigkeit; bei älteren Tieren auch Herz-Kreislaufprobleme. 

Während organische Probleme durch tierärztliche Untersuchungen beim Vogelspezialisten 
feststellt werden können, sind psychische Ursachen für Inaktivität schwerer zu diagnostizie-
ren.  

Auch das Vorurteil, Papageien wären keine guten Flieger sondern würden viel lieber klettern, 
hält sich hartnäckig. Wie Arndt & Reinschmidt (2006, S. 34-35) feststellen, können Papagei-
en (hier Amazonen) jedoch täglich mehrere Kilometer mühelos zurücklegen. Die Aktivitäts-
muster der meisten Papageienarten folgen einem Tagesgang. Sie brechen bald nach Son-
nenaufgang von ihren Schlafplätzen zu ihren Nahrungsgründen auf und fliegen abends wie-
der retour.  

Dies auf die Gefangenschaft zu übertragen ist schwierig bis unmöglich, dennoch kann man 
auch hier zumindest Ansätze eines Tagesgangs simulieren. Zum Beispiel kann man die Vö-
gel in den Sommermonaten tagsüber in einer Gartenvoliere unterbringen und sie abends zur 
Übernachtung in den Wohnbereich bringen. Bewohnen die Vögel ein eigenes Vogelzimmer, 
sollte ihnen tagsüber stundenweise Aufenthalt im Wohnzimmer bzw. dort, wo sich auch die 
Menschen aufhalten, gewährt werden. Werden die Vögel nur in einem Zimmer gehalten, so 
empfiehlt es sich, die verschiedenen Ecken des Zimmers unterschiedlich attraktiv zu ma-
chen, z.B. können in einer Ecke Leckerbissen versteckt werden, in der anderen erfolgt die 
Fütterung und in der dritten Ecke wird frisches Nagematerial angeboten. Insgesamt spricht 
das Faktum des Tagesgangs jedoch gegen die Haltung dieser Wildvögel. 

Da Fliegen eine sehr energieintensive Fortbewegungsweise ist, führt der Vogel gewisserma-
ßen eine „Kosten-Nutzen-Rechnung“ durch, bevor er entscheidet, ob er von A nach B fliegt 
oder geht. Kürzere Strecken werden daher oft zu Fuß zurückgelegt. Bieten sich in weiterer 
Entfernung keine attraktiven Ziele, besteht aus Sicht des Vogels kein Grund zu fliegen - die 
Flugmuskulatur verkümmert so durch mangelnden Gebrauch, es beginnt ein Teufelskreis, 
der die Kondition und damit auch die Gesamtgesundheit des Vogels immer schlechter wer-
den lässt. 

„Der Vogel akzeptiert keine andere Unterbringung“ 

Mit dieser Aussage wird das Problem der Neophobie, der Angst vor etwas Neuem - dies 
können Dinge, Personen oder Situationen sein - angesprochen. Es hat sich gezeigt, dass 
neophobes Verhalten bei einzeln gehaltenen Papageien viel stärker zum Tragen kommt, als 
bei verpaarten oder in Gruppen lebenden Tieren. Weiters scheint es für die Vögel belasten-
der zu sein, kleine Veränderungen in der herkömmlichen Umgebung zu akzeptieren (z.B. 
neues Spielzeug, neue Sitzstangen, neues Futter) als eine veränderte Gesamtsituation. Be-
reits Konrad Lorenz wusste: „Ein alter Käfigvogel, der jahrelang aus derselben Futterschüs-
sel gefressen hat, kann verhungern, wenn diese zerbrochen wird und nun von ihm erwartet 
wird, dass er aus einem anderen Gefäß fresse“ (Lorenz 1973 zit. in Munkes 2008, S. 89).   

Dass dieses Zitat von Lorenz nichts an seiner Aktualität verloren hat, zeigt auch ein Beispiel 
aus der Erfahrung der Autorin: Ein Graupapageienhalter kaufte insgesamt drei verschiedene 
Käfige, nachdem der, in dem sein Papagei über 30 Jahre gelebt hatte, kaputt geworden war. 
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Der Vogel war nicht dazu zu bringen, einen dieser Käfige anzunehmen und verbrachte Tage 
und Nächte auf einer Deckenlampe hängend. Schließlich brachte der Halter den alten, ka-
putten und längst verbotenen Rundkäfig zu einem Kunstschlosser und ließ den gleichen 
nochmals anfertigen. Erst dieser wurde vom Vogel akzeptiert.  

Werden die hochsozialen Papageien jedoch in Gruppen gehalten, so erweist sich die Vor-
zeigewirkung durch die Artgenossen als großer Vorteil (siehe auch Lantermann 2006, 
S 48). Sobald ein Artgenosse vorzeigt, dass man auf einer neuen Sitzstange gut und prob-
lemlos sitzen kann, werden es die anderen nachmachen – das Zusammenspiel von Vorzei-
gen und Nachahmen erweist sich in der Gruppe als natürliches, effizientes Mittel zum Abbau 
der Neophobie. Ist ein Papagei aber auf sich selbst gestellt, kann es Wochen bis Jahre dau-
ern, bis er neue Dinge akzeptiert.  

In vielen Fällen löst die Veränderung der Lebensumstände bei Einzelvögeln Stress aus, 
wodurch es zu Federrupfen kommen kann. Bis auf sehr wenige Ausnahmen bei stark fehl-
geprägten Tieren konnte jedoch bei Eingliederung von Einzelvögeln in eine Gruppe mit Art-
genossen trotz der Stressbelastung kein vermehrtes oder beginnendes Federrupfen beo-
bachtet werden. Ganz im Gegenteil hören sehr viele Federrupfer bei Anwesenheit von Art-
genossen mit dem Rupfen auf. 

Die Autoren empfehlen daher in Beratungssituationen eine Änderung der Gesamtsituation 
(Vergesellschaftung, Bau einer Voliere, Strukturierung, Ernährungsumstellung), wobei dieser 
eine tierärztliche Untersuchung vorangehen sollte, um latent vorhandene organische Prob-
leme abzufangen und vorbauend zu therapieren, bevor der Änderungsprozess eingeleitet 
wird.  

4. Bewegung: Stutzen der Schwungfedern, Flug mit Brustgeschirr und Leine 

Der Preis der sogenannten „Freiheit“ in der Papageienhaltung ist hoch, der Nutzen zweifel-
haft. Was für den Menschen schön und frei aussieht, kann für Papageien Stress und Unbe-
hagen bedeuten.  

Das Kürzen („Stutzen“) der Schwungfedern („Flügelstutzen“) und – seit kurzem – die Ver-
wendung von Fluggeschirr und Leine basieren auf einer anthropozentrischen Sichtweise der 
Wildvogelhaltung, die die Bedürfnisse der Tiere in den Hintergrund stellt. 

Folgende Argumente werden in diesem Zusammenhang häufig vorgebracht: 

  „Im Sommer genießt der Vogel seine Freiheit im Garten.“ 

 „Durch den Freiflug mit Brustgeschirr und Leine kann man der Aspergillose vorbeugen.“ 

„Im Sommer genießt der Vogel seine Freiheit im Garten“ 

Um einen Vogel flugunfähig zu machen, muss der Großteil seiner Schwungfedern stark ge-
kürzt sein. Je nach Ausmaß der Kürzung kann der Vogel entweder flattern oder ist zur Gän-
ze flugunfähig. Wird nur wenig gekürzt, so kann der Vogel bei entsprechenden Windverhält-
nissen doch wegfliegen (siehe Lepperhoff 2007, S. 77). 

In jedem Fall hat das Kürzen der Schwungfedern für das Tier auch massive psychische 
Konsequenzen, es verändert das subjektive Sicherheitsempfinden und damit das Selbst-
wertgefühl. Dem flugunfähigen Vogel wird rasch bewusst, dass er sich nicht gegen Angreifer 
wehren bzw. nicht ausreichend schnell flüchten kann. Deshalb wird diese Methode mitunter 
ganz gezielt bei aggressiven (oft in Brutstimmung befindlichen) Vögeln angewandt, die im 
Paar oder in einer Gruppe leben. Sie sollte jedoch nur die absolute Ausnahme in Situationen 
darstellen, die ad hoc nicht anders gelöst werden können. Keinesfalls ist die Methode regel-
mäßig anzuwenden. 

Ein durch Kürzen der Schwungfedern flugunfähig gewordener Vogel läuft Gefahr, abzustür-
zen (Lepperhoff, 2007, S. 77) und sich mitunter schwer zu verletzen (z.B. Verletzungen des 
Brustbeins, des Schnabels, der Beine). Häufig beginnen gestutzte Vögel die Federn zu rup-
fen, was auf eine vermehrte Stressbelastung hindeutet.  
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Flugunfähige Vögel, die frei im Garten sitzen, sind verstärkt Gefahren ausgesetzt (z.B. Greif-
vögel, Katzen). Die vom Menschen empfundene Freiheit ist ein Trugschluss, der auf 
menschlichen Projektionen beruht und nichts mit Tiergerechtigkeit zu tun hat. Es ist der 
Mensch, der keine Gitter sehen mag, für einen Vogel in Gefangenschaft bringen die Gitter 
einer angemessen großen Voliere jedoch Sicherheit und Klettermöglichkeiten. (Siehe dazu 
auch nächster Abschnitt). 

Das Östereichische Tierschutzgesetz (TSchG) verbietet die dauerhafte Einschränkung der 
Flugunfähigkeit durch operative Eingriffe. Das Stutzen der Schwungfedern der Handschwin-
gen darf nur aus tier- oder artenschutzrelevanten Gründen erfolgen.  

„Durch den Freiflug mit Brustgeschirr und Leine kann man der Aspergillose vorbeu-
gen“ 

Seit einiger Zeit werden, vorwiegend über das Internet, spezielle Brustgeschirre und Leinen 
für Papageien angeboten (siehe z.B. www.papageienflug.de). Es wird propagiert, dass man 
vor allem größere Papageien, die in herkömmlichen Wohnungen nicht ausreichend fliegen 
können, an das Fliegen an einer „Flugleine“ gewöhnt, um den Vogel gesund zu erhalten. 
Man argumentiert zunächst mit dem durchaus richtigen Faktum, dass der Vogel seinen Kör-
per durch den Flug gesund erhält, indem er Lungen und Luftsäcke ausreichend mit Sauer-
stoff versorgt und damit weniger leicht an Aspergillose erkrankt. 

Jedoch werden dabei Verhaltensaspekte dieser Wildtiere ignoriert: Papageien fliegen norma-
lerweise nicht freiwillig von A nach B, wenn es aus ihrer Sicht dafür keinen Grund gibt. Wäh-
rend z.B. Hunde gerne Stöckchen oder Bällen nachlaufen und diese zurück zum Hundehal-
ter bringen oder zwischen ihren Bezugspersonen hin und her laufen, ist ein solches Verhal-
ten dem Wildvogel unbekannt.  

Die Verwendung solcher Gerätschaften ist aus der Sicht der Autoren klar abzulehnen. Sie 
können wenn, dann überhaupt nur bei handzahmen (Handaufzuchten!) Vögeln angewandt 
werden (Vgl. tierärztliche Stellungnahme von Britsch 2011, 
http://www.papageienschule.de/images/stories/aktuelles/DrBritsch201104.pdf, abgerufen am 
22.4.2012). Diese müssen erst an das Tragen des Brustgeschirrs gewöhnt werden. Selbst 
bei sehr zahmen Vögeln besteht immer die Gefahr des Erschreckens durch ein plötzliches 
lautes Geräusch oder z.B. der Sichtung eines Greifvogels, was bei einem angeleinten Vogel 
leicht zu Verletzungen führen kann (siehe auch Lepperhoff 2007, S. 77). 

Aspergillose beugt man am effektivsten durch eine Haltung in großen, das Fliegen ermög-
lichenden Volieren, vor allem aber durch eine gute Ernährung mit hochwertigen Nahrungs-
mitteln sowie der Vermeidung pilzbelasteter Saaten (siehe Pees 2011, S. 36f) wie Sonnen-
blumenkernen und Erdnüssen vor. 

5. Klimatische Verhältnisse: Licht, Temperatur, Tag-Nacht-Rhythmus 

 „Der Käfig steht ja beim Fenster.“ 

 „Der Vogel hat sich an meinen Tag-Nacht-Rhythmus angepasst.“ 

 „Die Vögel sind an die Kälte gewöhnt.“ 

„Der Käfig steht ja beim Fenster“ 

Es ist zwar gut und richtig, den Platz für eine Tierunterkunft in der Nähe eines Fensters zu 
wählen, jedoch filtert Fensterglas den Großteil der UV-Strahlung. Diese ist jedoch für einen 
funktionierenden Kalziumstoffwechsel des Vogels unerlässlich. 

Für die Versorgung der Vögel mit ausreichender UV-A und UV-B Strahlung ist daher bei Hal-
tung in Innenräumen die Verwendung spezieller Vogellampen, die wiederum in speziellen 
Lichtleisten montiert sind, unerlässlich. Die Lichtleisten müssen ein qualitativ hochwertiges 
elektronisches Vorschaltgerät (EVG) integriert haben, das die Schaltfrequenz vervielfacht, 
um den „Stroboskop-Effekt“ (Flimmern aufgrund des hohen zeitlichen Auflösungsvermögens 
des Vogelauges) zu verhindern. 

http://www.papageienflug.de/
http://www.papageienschule.de/images/stories/aktuelles/DrBritsch201104.pdf
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Ein Mangel an UV-Strahlung kann zu Kalziummangel (Hypokalzämie) führen, der sich z.B. in 
Muskelzittern, Krämpfen, Knochenbrüchigkeit und Legenot äußern und mit dem Tod enden 
kann (siehe auch Pees 2011, S. 145f). 

„Der Vogel hat sich an den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen angepasst“ 

Dies ist eine Aussage, die meist von ganztägig berufstätigen PapageienhalterInnen getätigt 
wird. Hier ist das Tier meist den ganzen Tag alleine, die Möglichkeit, mit dem Menschen als 
Ersatz-Sozialpartner zu agieren, beschränkt sich meist auf die späten Abendstunden. 
Zwangsläufig ist es so, dass die Vögel tagsüber mehr ruhen, untätig herumsitzen und sich 
langweilen und dass sie versuchen, den Mangel durch Sozialkontakt in den Abendstunden 
auszugleichen. 

Der Rhythmus von Hell- und Dunkelphasen, vermittelt über die Zirbeldrüse und von ihr mo-
dulierte hormonelle Vorgänge, wirkt tief in die Physiologie von Vögeln hinein (siehe dazu 
Munkes und Schrooten 2008, S. 37ff). 

Ohne hier derzeit Zahlen nennen zu können, fällt stark auf, dass Papageien, die keinen re-
gelmäßigen Tag-Nacht-Rhythmus haben, sondern praktisch zwangsweise auf eine „polypha-
sische“ Lebensweise „umgestellt“ wurden, wesentlich häufiger zu Stresssymptomen wie Fe-
derrupfen neigen als andere. Die Untersuchungsergebnisse von Schmid (2004, zit. in Mun-
kes und Schrooten 2008), sowie Jenkins (1999, zit. ebenda) weisen in dieselbe Richtung. 
Selbst eine schwache Nachtbeleuchtung in Volierennähe kann sich störend auf den Hor-
monhaushalt von Papageien auswirken (siehe Munkes & Schrooten 2008 und die dort zitier-
te Literatur). 

Es empfiehlt sich, die Tageslichtlampen mit einer Zeitschaltuhr zu koppeln, die auf 12 Stun-
den Tag und 12 Stunden Nacht programmiert ist, da der Großteil der Papageien aus den 
Tropen (Äquatornähe) stammt („Zwölf-Stunden-Regel“ – siehe Munkes & Schrooten 2008, 
S. 39). Zusätzliche Verdunkelungen durch Rollos und Vorhänge während der Nachtstunden 
sind empfehlenswert. 

Die Einhaltung des Tag-Nacht-Rhythmus ist in Österreich auch gesetzlich vorgeschrieben 
(2. TH-VO, TSchG, Besondere Anforderungen an die Haltung von Vögeln). 

„Die Vögel sind an die Kälte gewöhnt“ 

Weit gefehlt, wenn wir von unsere Breiten sprechen! Es ist richtig, dass z.B. Wellensittiche, 
die ganzjährig in Volierenhaltung (Freivoliere mit angeschlossenem Schutzraum) leben, we-
niger kälteempfindlich sind, als Vögel, die ganzjährig in Innenräumen gehalten werden.  

Doch vor allem im Alpenland Österreich gibt es jährlich zu viele Frostnächte (nämlich we-
sentlich mehr als z.B. in Südengland, Mitteldeutschland oder Holland), sodass auch verwil-
derte Populationen entflogener Vögel von z.B. Halsbandsittichen oder Blaustirnamazonen in 
Österreich während strenger, kalter Winter zusammenbrechen, während sie in Städten wie 
Köln oder Wiesbaden überleben (Vgl. dazu Franz: 
http://www.papageien.org/df/Df_ale8_oesterreich.htm). 

Auch wenn manche PapageienhalterInnen gerne Heizkosten sparen würden – Papageien 
sind großteils tropische Wildvögeln, die daher i.d.R. an hohe Temperaturen und hohe Luft-
feuchtigkeit angepasst sind, jedoch nicht an Schnee und Kälte (Ausnahme stellen lediglich 
höhere Breiten oder Gebirgsregionen bewohnende Arten dar, z.B. Keas). 

Folgen von dauerhaftem Mangel an Wärme sind z.B. abgefrorene Zehen(glieder), verminder-
te Widerstandsfähigkeit und insgesamt eine verkürzte Lebenserwartung. 

Darüber hinaus ist aus Sicht des Tierschutzes zu fordern, dass Papageien ihre Haltungsbe-
dingungen nicht nur gerade überleben, sondern sich wohlfühlen. 

Hier soll aber nicht der Eindruck entstehen, man solle Papageien möglichst warm halten. Die 
trockene Heizungsluft stellt nämlich ebenfalls ein großes Problem v.a. für die Lungen und 
Luftsäcke dar. Es empfehlen sich daher moderate Temperaturen zwischen ca. 15 und 20 

http://www.papageien.org/df/Df_ale8_oesterreich.htm
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Grad im Innenbereich mit der Möglichkeit des Aufenthalts in einer Außenvoliere bei jedem 
Wetter (im Winter zumindest stundenweise). Werden Papageien vor allem in Innenräumen 
gehalten, sind geeignete Luftbefeuchter zur Herstellung eines adäquaten Raumklimas zu 
verwenden. 

6. Ernährung: Einseitige Körnernahrung, Pellets, Futterumstellung  

Die folgenden beiden – leider häufig gehörten – Argumente sind die Resultate falscher Hal-
tung und menschlicher Bequemlichkeit.  

 „Der Vogel frisst nichts außer Körner.“ 

 „Pellets sind ein Alleinfutter – sie beinhalten alles, was der Vogel braucht.“ 

„Der Vogel frisst nichts außer Körner.“ 

Es entspricht der Natur des Wildvogels, energiereicher Nahrung den Vorzug zu geben. Fette 
Nahrung liefert viel und rasch Energie, daher werden Nüsse und fetthaltige Körner bevor-
zugt. Der Vogel vermag dabei nicht in Betracht zu ziehen, dass er aufgrund seiner Haltung in 
menschlicher Obhut wesentlich weniger Energie benötigt als ein Vogel in freier Wildbahn.  

Dazu kommt, dass die meisten VogelhalterInnen falsch füttern: die Futternäpfe werden täg-
lich vollgefüllt, obwohl ein Großpapagei bei abwechslungsreicher Ernährung je nach Art ma-
ximal einen bis zwei Esslöffel Körner pro Tag benötigt. Die ständige Verfügbarkeit fetter Sa-
men bei gleichzeitig mangelnder Beschäftigung führt zur vermehrten Futteraufnahme (wie 
auch bei anderen Heimtieren), wobei die fettesten Saaten bevorzugt werden. So gewöhnt 
sich das Tier mit der Zeit eine einseitige Ernährung an, die sich am Ende oft auf nur eine 
Samensorte, nämlich Sonnenblumenkerne, beschränkt. Da der Vogel nach dem Konsum 
fetter Saaten sehr rasch den Sättigungsgrad erreicht hat, bleiben gesunde, vitaminreiche 
Futtermittel wie Obst und Gemüse unangetastet. Die Halter geben meist nach und kaufen 
bald nur noch Sonnenblumenkerne. Der Teufelskreis nimmt seinen Lauf, es entstehen Fut-
terfixierungen und Mangelerscheinungen (wie Kalzium- und Vitamin A -mangel, sowie auch 
Fettleibigkeit bei gewissen Taxa (vor allem Amazonen und Kakadus).  

Arndt & Reinschmidt (2006, S. 45) weisen (bezogen auf Amazonen) darauf hin, dass über 
die Ernährung der Arten im Detail vieles noch unbekannt ist. Allgemein wird jedoch davon 
ausgegangen, dass Papageien i.d.R. Generalisten mit einem großen Nahrungsspektrum 
sind (Arndt 1996-1999, S. 40f). Neben hochwertigen Saaten wird daher die Gabe von Obst, 
Gemüse und Grünfutter empfohlen (Lantermann 2007, S. 60ff; Lepperhoff 2007, S. 80ff; 
Schratter 2009, S. 46ff; Arndt & Reinschmidt 2006, S. 104ff) bzw. auch gesetzlich vorge-
schrieben (Ö. TschG 2004). 

„Pellets sind ein Alleinfutter – sie beinhalten alles, was der Vogel braucht“ 

Dieses Argument wird meist von Personen vorgebracht, die sich die Pflege ihrer Papageien 
vereinfachen möchten.  

Durch die Verabreichung pelletierter Nahrung wird versucht, die einseitige Ernährung von 
Papageien hintan zu halten. Für die zeitweise oder dauerhafte Verfütterung von Pellets kann 
es medizinische Indikationen geben, wie z.B. Aspergillose, Fettleibigkeit oder neuropathische 
Drüsenmagendilatation. 

Die Verfütterung von Pellets an gesunde Vögel wird von den Autoren jedoch nicht empfohlen 
und in der von ihnen geführten Auffangstation auch nicht praktiziert, denn sie stellen ein 
langweiliges, unnatürliches Futter dar. Beobachtet man Papageien bei der Futteraufnahme, 
stellt man eine Vielzahl von Verhaltensweisen fest, die feinmotorisch sehr anspruchsvoll sind 
(z.B. Abschälen bzw. Öffnen von Samen, Aussaugen von Weintrauben). Bietet man den Vö-
geln jedoch einheitliche Pellets an, verlieren sie den Anreiz, diese Vielfalt von Manipulations-
techniken mit Greiffuß und Schnabel anzuwenden. Vergleichbar wäre dies mit der Vorstel-
lung, die Vielzahl von Speisen für den Menschen durchwegs zu pürieren oder nur mehr als 
„Astronautennahrung“ in Brei- oder Tablettenform anzubieten. Da die Reizarmut in der Ge-
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fangenschaftshaltung ohnehin eines der größten Probleme darstellt, ist die vielfältige und 
abwechslungsreiche Darbietung des Futters ein wichtiges Element, dem die moderne Zoo-
tierhaltung unter der Bezeichnung „food enrichment“ (Beschäftigungsfutter) Rechnung trägt.   

Pellets sind daher keineswegs als Alleinfutter zu betrachten. Sie erfordern von den Papagei-
en keinerlei Erschließungsaufwand (Munkes & Schrooten 2008, S. 121). In Bezug auf Grau-
papageien stellt Lepperhoff (2007, S. 83) fest: “Sie sind Wildvögel, keine domestizierten Tie-
re, und die Pelletfütterung ist gänzlich unnatürlich und wirkt sich bei solch sensiblen, intelli-
genten Tieren langfristig schlecht auf die psychische Verfassung aus.“ 

Pellets können ein natürliches und vielfältiges Angebot an Obst, Gemüse, Reis, Nudeln, 
Milchprodukten, Hülsenfrüchten, etc. nicht ersetzen.  

Sollte eine medizinische Indikation die Umstellung auf Pelletnahrung notwendig machen, so 
ist diese beim Einzeltier generell wesentlich schwieriger durchzuführen als im Paar- oder 
Gruppenverband, wo nicht nur eine gewisse Konkurrenz (Futterneid) herrscht, sondern auch 
das Problem der Neophobie durch das Wechselspiel von Vorzeigen und Nachahmen über-
wunden wird. 

7. Gesundheit: Tierarztbesuch, Mauser vs. Federrupfen 

Während regelmäßige Untersuchungen bei Hund und Katze selbstverständlich geworden 
sind, ist man in der Vogelhaltung mit einer gänzlich anderen Praxis konfrontiert. 

 „Der Vogel war noch nie krank – daher auch noch nie beim Tierarzt.“ 

 „Es gibt keinen Vogeltierarzt in der Nähe.“ 

 „Unser Vogel rupft nicht, er ist nur schon lange in der Mauser.“ 

„Der Vogel war noch nie krank – daher auch noch nie beim Tierarzt“ 

Dies ist eine der am häufigsten gehörten Aussagen von PapageienhalterInnen. Dass Papa-
geien meist erst zum Tierarzt kommen, wenn sie schwer krank oder kurz vor dem Sterben 
sind, hat wohl mehrere Gründe: 

Für Papageien gibt es keine Impfungen, die den regelmäßigen Besuch des Tierarztes be-
gründen würden. Es gibt wenige Tierärzte, die Papageien behandeln und sich in der Vogel-
medizin spezialisiert haben. Oft führen negative Erfahrungen bei einem Tierarztbesuch dazu, 
das Tier gar nicht mehr untersuchen zu lassen. Der Vogel zeigt gesundheitliche Probleme 
erst sehr spät an, damit sind sie für den Laien schwer feststellbar, oder erst, wenn es schon 
zu spät ist. Häufig stehen VogelhalterInnen auch vor dem Problem, ihre Vögel nicht einfan-
gen zu können.   

Die Autoren empfehlen jedoch, Papageien zumindest in einem Zweijahresrhythmus vogel-
kundigen Tierärzten vorzustellen. 

„Es gibt keinen auf Vögel spezialisierten Tierarzt in der Nähe“ 

Dies ist leider wirklich oft der Fall und stellt ein gewisses Problem v.a. bei Notfällen dar. Die 
Arbeitsgemeinschaft Papageienschutz hat daher auf ihrer Website 
(http://www.papageienschutz.org/html/service/vets.htm) eine Liste mit empfohlenen, in der 
Vogelmedizin versierten Tierärzten veröffentlicht und berät in Notfällen auch telefonisch (ers-
te Hilfe, nächstgelegener Tierarzt). 

Für Gesundheitschecks bzw. nicht akute Fälle erscheint jedoch eine Fahrt von zwei Stunden 
zum nächsten „Vogeltierarzt“ zumutbar. Auch die Sorge, Papageien würden bei der Fahrt 
zum Tierarzt besonders gestresst werden, ist in Relation zum Nutzen vernachlässigbar. 

„Unser Vogel rupft nicht, er ist nur schon lange in der Mauser“ 

Viele PapageienhalterInnen scheinen zu glauben, dass Papageien, die kahle oder nur mit 
dem Flaumgefieder bedeckte Körperstellen haben, sich über lange Zeit – mitunter Jahre – in 
einer Art Mauser befänden. Manche argumentieren bei Federrupfern auch mit dem Alter des 
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Vogels. Sie glauben, dass den Vögeln die Federn ausfallen, wie dem Menschen im Alter die 
Haare. Leider zeigt dies, wie schlecht viele PapageienhalterInnen informiert sind. Es kann 
aber auch angenommen werden, dass diese Erklärung bequemer ist, da sie vortäuscht, dass 
der Vogel mit seiner Lebenssituation (in der Regel Einzelhaltung) kein Problem hat und man 
daher auch nichts ändern muss.  

De facto mausern Papageien jedoch so, dass sie nie größere Teile des Gefieders auf einmal 
abstoßen bzw. sich kahle Stellen bilden. Dadurch bleibt die volle Flugfähigkeit der Tiere auch 
während des Gefiederwechsels erhalten (Arndt & Reinschmidt (2006, S. 102).    

Arndt & Reinschmidt (2006, S. 100f) führen nicht weniger als 28 mögliche Gründe für das 
Federrupfen bei Papageien an und empfehlen, sofort zu reagieren, sobald erste Anzeichen 
für ein Rupfverhalten zu erkennen sind.  

8. Schlussbetrachtung 

Aus den 17 hier behandelten Argumenten bzw. Überzeugungen und den dazugehörenden Ge-
genargumenten bzw. Erfahrungswerten können folgende Schlussfolgerungen abgeleitet werden: 

 Von dem Umstand, dass Menschen Papageien schon seit vielen Jahren halten, darf we-
der auf die Fachkenntnis der HalterInnen noch auf den Gemüts- oder Gesundheitszu-
stande eines Vogels geschlossen werden. 

 Eine Papageienhaltung muss nach allen Kriterien (Mindestanforderungen), die das Ös-
terreichische Bundesgesetz zum Schutz der Tiere (TSchG) vorsieht, überprüft und beur-
teilt werden. 

 Die „Vergesellschaftbarkeit“ eines Vogels lässt sich weder aus seinem Alter, noch aus 
der Dauer der vorangegangenen Einzelhaltung, noch aus dem Grad seiner Zahmheit ab-
leiten. Nur tatsächlich durchgeführte Versuche (ggf. mit mehreren Artgenossen) unter 
geeigneten Bedingungen ermöglichen eine fachgerechte Beurteilung. 

 Aufgrund der hohen Lebenserwartung von Großpapageien (artabhängig, ca. 40 bis 60 
Jahre), kann ein Vogel mit z.B. 30 Jahren nicht als „alt“ (bzw. „zu alt“ für eine Vergesell-
schaftung) bezeichnet werden. 

 Die meisten Probleme in der Papageienhaltung sind haltungsbedingt. Werden die Le-
bensumstände der Tiere verbessert, verschwinden die meisten Probleme physischer und 
psychischer Art von selbst (z.B. Stereotypien, Federrupfen, Dauerschreien, Inaktivität). 
Verhaltenskorrekturen durch spezielles Training (wie bei Hunden) sind nach Auffassung 
der Autoren bei Wildtieren nicht angebracht.     

 Papageien sind, wie es auch das Tierschutzgesetz formuliert, „Wildtiere mit besonderen 
Anforderungen an die Haltung“ (§8, TSchG). Nur wenige PrivathalterInnen sind wirklich 
und auf Dauer in der Lage, den Ansprüchen dieser intelligenten und hochsozialen Tiere 
gerecht zu werden. 

„Wer seine Rolle als Papageienhalter […] darin sieht, seinen Tieren ein artgemäßes Hal-
tungssystem mit Sozialpartner(n), großer Voliere und adäquater Ausstattung zu ermöglichen, 
wird seine Tiere schon bald als Wildtiere mit spezifischen Bedürfnissen erleben und sich sel-
ber auf die Rolle als Pfleger, Futtergeber und Beobachter zurückziehen.“ (Pees, 2011) 
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